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Landschaftsästhetik -  eine Aufgabe für den Naturschutz?
Einführungsvortrag zum Seminar gleichen Themas vom November 1991

von Hans-Hermann Wöbse

Wer die so formulierte thematische Frage 
dieses Seminars beantworten will, sollte 
sich zunächst mit zwei anderen auseinan-
dersetzen, nämlich mit der nach der Land-
schaftsästhetik einerseits und der nach 
dem Naturschutz andererseits. Ein grund-
legender Fehler scheint es mir immer wie-
der zu sein, daß wir uns bei Diskussionen 
bestimmter Begriffe bedienen, die für je-
dermann dasselbe zu beinhalten scheinen, 
in Wahrheit aber so divergieren, daß die 
Mißverständnisse geradezu vorprogram-
miert sind.

Landschaftsästhetik - was ist das?

Ästhetik leitet sich vom griechischen Wort 
aistesis ab und bedeutet sinnliche Wahr-
nehmung oder Empfindung. Was wir in un-
serer Umwelt wahrnehmen und infolge 
des Wahrgenommenen empfinden, ist im-
mer etwas sehr Komplexes, Ganzheitliches. 
Bei unseren Sinnesorganen werden seit al-
ters her im Wesentlichen fünf Sinne unter-
schieden: Gesichts-, Gehör-, Geruchs-, Ge-
schmacks- und Tastsinn. Dabei werden die 
ersten beiden als höhere, die restlichen als 
niedere Sinne bezeichnet.

Ursprünglich dienten die Sinneswahr-
nehmungen der Sicherung unseres Überle-
bens, indem sie es uns ermöglichten, le-
bensförderliche und lebensbedrohliche 
Umweltbedingungen zu unterscheiden. 
Was dem Menschen schön erschien, ange-
nehm schmeckte oder roch, bewertete er 
positiv, Häßliches und Unangenehmes ne-
gativ. Die Einstufung von Sinneseindrücken 
als schön oder häßlich in Bruchteilen von 
Sekunden ermöglicht uns eine spontane 
Bewertung, für die ein rationaler naturwis-
senschaftlicher Ansatz sehr viel mehr Zeit 
benötigt, ja, die ein solcher bisweilen über-
haupt nicht zu leisten vermag.

Wenn wir Landschaft sinnlich wahrneh-
men, entsteht in uns ein Gesamteindruck, 
der mehr ist als ein Bild. Die Sinne ergänzen 
sich, wirken zusammen, was man als Synäs-
thesie bezeichnet. Wir alle kennen das: zu 
bestimmten Gerüchen oder Geräuschen 
gehören bestimmte Bilder und umgekehrt. 
Und auch wenn sich unser Auge als das

wichtigste Sinnesorgan erweist, mit dessen 
Hilfe wir über 80 % aller Sinnesreize auf-
nehmen, so vermögen doch Bilder allein er-
lebte Realität nicht vollkommen wiederzu-
geben oder zu vermitteln.

Ich zeige Ihnen das Bild einer Land-
schaft (Abb. 1), ein schönes Bild. Ein Tal mit 
einem Waldbestand, Laubmischwald, da-
vor eine Wiese, Licht und Schatten, ein brei-
tes Formenspektrum, dessen mit Wetter, 
Tages- und Jahreszeiten wechselnde Far-
ben zu einer überaus großen Vielfalt bei-
tragen. Ein phantasieanregendes, Neugier 
auslösendes Bild. Optische Vielfalt, die ein-
lädt zum Verweilen, zu meditativer Stille, 
aber auch zu erkundender Aktivität. Ein 
Bild, das mancherlei Assoziationen, Erinne-
rungen, Überlegungen, Gedanken auszulö-
sen vermag. Die rein optische Wahrneh-
mung vermittelt uns ein schönes Bild.

Versuchen Sie nun, sich akustische Sin-
nesreize hinzuzudenken. Mit einem Ton-
film könnte man das darstellen, die beiden 
höheren Sinne zusammen. Die beiden 
wichtigsten? Doch, dies scheint Konsens:

schließlich leben wir ja im audio-visuellen 
Zeitalter. Sie hören in diesem Wald Vögel 
zwitschern, viele verschiedene, sehr melo-
diös. Vielleicht als Untermalung im Hinter-
grund das Plätschern eines Baches, der der 
Sonnenwärme des Vordergrundes frische 
Kühle entgegenstellt. Dann wieder das-
selbe Bild. Stille, kein einziger Laut, die 
Stunde des Pan in der Mittagszeit. Oder die 
Ruhe vor einem herannahenden Gewitter. 
Und drittens, noch einmal dasselbe Bild: ein 
paar hundert Meter entfernt ein Flugha-
fen, startende und landende Flugzeuge, 
aufheulende Triebwerke, alle zwei bis drei 
Minuten neu. Sehr verschiedene akustische 
Wahrnehmungen. Sehr verschiedene Er-
lebnisse angesichts desselben Bildes.

Und nun versuchen Sie, sich zu diesem 
Bild Gerüche vorzustellen. Erdgeruch oder 
den Duft ätherischer Öle von Laub und Blü-
ten. Dann dasselbe Bild ohne Gerüche, bes-
ser gesagt, mit Gerüchen, die so unauffällig 
sind, daß man sie nicht registriert. Und als 
Drittes: die volle Breitseite eines Schweine-
stalles mit 2000 Mastplätzen an einem hei-

Abb. 1: Das Bild a lle in  g ib t  n icht die R ealitä t w ieder. E m pfind et m an es auch dann  

noch als schön, w enn  die außeroptischen Sinne m it ständigem  F lugzeug- o der 

Autobahnlärm  u n d  dem  Gestank e iner M assentierhaltung  o der e in er chemischen  

Fabrik kon fro n tiert w erd en  ?
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ßen Tag m it geringer Luftbewegung. Das 
verschlägt einem den Atem, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Sehr verschiedene Ge-
ruchswahrnehmungen. Sehr verschiedene 
Erlebnisse desselben Bildes.

Alle Eindrücke, die ich zu schildern ver-
suchte und die noch nicht einmal das ganze 
Spektrum sinnlicher Wahrnehmung abdek- 
ken, sind beliebig miteinander kombinier-
bar, vielleicht auch bewertbar. Ich wollte 
Ihnen damit verdeutlichen, daß Bild nicht 
gleich Bild ist, die sinnliche Wahrnehmung 
und das Erleben einer Landschaft sich nicht 
im Betrachten ihres Bildes erschöpft.

Dennoch liest man immer wieder, 
Landschaft werde von zwei Komponenten 
wesentlich bestimmt: einer ökologischen 
und einer optisch-visuellen. Erstens schüt-
te lt mich der Pleonasmus des Optisch- 
Visuellen und zweitens möchte ich be-
haupten, daß jeder, der meint, das Wesen 
von Landschaft m it ökologischen Gege-
benheiten auf der einen und dem Land-
schaftsbild auf der anderen Seite erfassen 
zu können, nicht begriffen hat, was eine 
Landschaft ausmacht. Vielleicht hat eindi-
mensionales naturwissenschaftlich ge-
schultes Denken uns so verformt, uns so 
überheblich werden lassen. Wollen w ir uns 
denn wirklich mit Ausschnitten der Realität 
begnügen?

Wären Landschaftsbilder in der Lage, 
Landschaft wirklichkeitsgetreu abzubil-
den, jedes Foto, jedes Gemälde könnte die 
Realität ersetzen. Daß dies nicht möglich 
ist, weiß jeder, der in einer Gemäldegalerie 
vor einem goldumrahmten Landschafts-
ausschnitt gestanden hat und dabei ange-
sichts einer Szene von heuerntenden Bau-
ern den Bohnerwachsgeruch des Fußbo-
dens, angesichts eines Schneesturmes die 
mittels Klimaanlage gleichmäßige Tempe-
rierung und die unbewegte Luft, ange-
sichts der Waldeseinsamkeit das Ge-
schwätz von anderen Galeriebesuchern, 
das von einem Führer m it wohlgesetzten 
Worten übertönt wird, wahrgenommen 
hat. Vielleicht kennen Sie den sich aufdrän-
genden Wunsch, einzutauchen in das Bild, 
dieser Museumsrealität zu entfliehen, die 
notwendigen Assoziationen hinter sich zu 
lassen, um einzutauchen in eine andere 
Realität, die wirkliche, von der das Bild im-
mer nur ein Teil sein kann. Bestünde Land-
schaft nur aus Bildern, unsere Dichter wä-
ren arm dran gewesen: in Rilkes Gedichten 
gäbe es nicht die letzte Süße schweren 
Weins, nicht das verw irrte Atmen eines fr i-
schen Kleides, nicht einen müdemachen-
den Nachmittag. Was Landschaft aus-

macht, ist zur Gänze nicht abbildbar, schon 
allein deswegen nicht, weil ihre sinnliche 
Wahrnehmung immer eine objektive und 
eine subjektive Komponente hat. Ich kann 
mich des Eindrucks nicht erwehren, daß es 
Naturwissenschaftlern, Planern und erst 
recht Politikern vor einer subjektiven Kom-
ponente graust, vor Gefühlen, vor Emotio-
nalem.

Neben dem Objektiven scheint mir die 
von Subjektivem mitbestimmte, schwer er-
faßbare, unberechenbare Vielfalt aber un-
bedingt notwendig, um dem Individuum 
die freie Entfaltung der Persönlichkeit zu 
ermöglichen. Ein Stück Freiheit, das darin 
besteht, daß meine Umwelt, meine Land-
schaft, meine Heimat bei gleicher objekti-
ver Beschreibbarkeit eine andere ist als die 
meiner Eltern, Nachbarn, ja, eine andere als 
die meiner Geschwister. Ein Teil meiner in-
dividuellen Erfahrung, meines Wissens, eine 
Verbindung aus Realität, Erinnertem und 
Erwartetem.

Aufgaben des Naturschutzes

Man mag es gerade in diesem Kreise und in 
diesem Haus fü r müßig ansehen, darüber 
zu reden, was denn die Aufgaben des Na-
turschutzes seien. Aber ich verstehe die 
Frage, die dieses Seminar thematisiert, 
nicht als eine rhetorische. Die allgemeinen 
Vorschriften der Paragraphen 1-3 des Na-
turschutzgesetzes umreißen die Aufga-
ben. Dem Gesetzgeber ging es um mehr als 
um den Arten- und Biotopschutz. Es ging 
ihm auch um den sorgsamen Umgang mit 
natürlichen Ressourcen, um die Land-
schaftsästhetik -  „auch ästhetische Res-
sourcen sind Ressourcen", hat Birnbacher 
(1979) gesagt -  und um die Sicherung kul-
turlandschaftlicher Kontinuität. Leider ge-
w innt man in Gesprächen sowohl m it eh-
renamtlichen als auch mit hauptamtlichen 
Naturschützern bisweilen den Eindruck, als 
sei ihnen dieses aus dem Blickfeld geraten. 
Solche Gesprächspartner sind Vertreter ei-
nes sektoralen, einseitig naturwissen-
schaftlichen Denkens, das sich an der For-
derung des Galilei orientiert, alles zu mes-
sen, was meßbar sei und alles meßbar zu 
machen, was nicht meßbar sein, dieses 
Denkens, das seit Descartes' Trennung der 
Welt in Subjekt und Objekt zu den Erfolgen 
in Physik, Chemie und Medizin beigetragen 
hat, Erfolgen, die sich heute in vielen Berei-
chen in ihr Gegenteil verkehrt haben. Nur 
ein anderes, ganzheitliches Denken kann 
hier zu einer Trendwende führen. Natur-
schützer, die ihre Aufgabe ausschließlich

im Arten- und Biotopschutz sehen, gehö-
ren -  leider muß ich das so ausdrücken -  zu 
den Gestrigen, die noch nicht begriffen ha-
ben, worum es geht. Sie lassen lebenswich-
tige Bedürfnisse des Menschen außer acht. 
Es geht um viel mehr als um die Erhaltung 
von Pflanzen und Tieren und ihrer Lebens-
räume, um mehr als um die Erhaltung des 
Landschaftsbildes. Und in diesem Zusam-
menhang ist darauf hinzuweisen, daß das 
Naturschutzgesetz, wie viele unserer Ge-
setze, in manchen Passagen besser ist als 
seine Umsetzung.

Gleichlautend w ird uns mit dem § 1 des 
Bundesnaturschutzgesetzes und der Lan-
desnaturschutzgesetze der Auftrag erteilt 
„Natur und Landschaft. . .  im besiedelten 
und unbesiedelten Bereich so zu schützen, 
zu pflegen und zu entwickeln, daß . . .  die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur 
und Landschaft als Lebensgrundlage des 
Menschen und als Voraussetzung fü r seine 
Erholung in Natur und Landschaft nachhal-
tig gesichert sind." Die Kombination der 
drei Begriffe Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit erscheint mir geradezu genial, um das 
Wesen von Landschaft, die als Heimat und 
Lebensraum an der Persönlichkeitsbildung 
jedes Individuums einen ganz entscheiden-
den Anteil hat, zu erfassen. Ich meine, die-
ser Satz ist fü r die Landschaft ebenso wich-
tig und hätte nicht besser form uliert wer-
den können, ähnlich wie die auf den Men-
schen bezogene Aussage zu Beginn unse-
res Grundgesetzes: Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.

Indem sie den Abwechslungsreichtum 
sinnlicher Wahrnehmung gewährleistet, ist 
Vielfalt neben ihrer Bedeutung fü r die öko-
logische Stabilität auch eine ästhetische 
Komponente. Sie stellt einen entscheiden-
den Faktor fü r die Erlebnisqualität von 
Landschaft dar. Die Sinnesorgane waren, 
wie gesagt, ursprünglich ein wesentliches 
Instrument zur Sicherung unseres Überle-
bens, indem sie uns über die Qualität unse-
rer Umwelt informierten. Was übel roch, 
schlecht schmeckte, durften w ir nicht es-
sen, was häßlich aussah, stieß uns ab, was 
Lärm verursachte, was wehtat, ließ uns Ge-
fahr erkennen. M it der Zeit stumpfen die 
sensiblen Rezeptoren unserer Sinnesor-
gane ab. Sie bedürfen, um funktionstüch-
tig  zu bleiben, der Regeneration. Und die 
Regenerationsmöglichkeiten sind am ehe-
sten durch die Vielfalt, durch das Neben-
einander und das Zusammenspiel natürli-
cher und anthropogener Komponenten 
gewährleistet.

Durch wissenschaftliche und techni-
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sehe Entwicklungen haben die Sinnesor-
gane ihre überlebenswichtige Bedeutung 
teilweise verloren, ja, immer weiter entwik- 
kelte meßtechnische Methoden haben ih-
nen den Ruf der Unzuverlässigkeit einge-
tragen. Ich meine, eine solche Einschätzung 
ist problematisch, ja gefährlich, weil wir mit 
Hilfe unserer Sinne nach wie vor sehr sicher 
und oft in Bruchteilen von Sekunden er-
kennen, was uns zuträglich oder unzuträg-
lich ist.

Der zweite Begriff, die Eigenart, hat 
ebenfalls eine deutliche Komponente sinn-
licher Wahrnehmung, also eine ästhetische 
Komponente. Die Eigenart einer Land-
schaft wird durch die natürlichen Standort-
gegebenheiten wie Boden, Relief, Klima 
und Vegetation geprägt, ebenso aber 
auch durch anthropogene Faktoren, die 
sich aus der kontinuierlichen Reaktion des 
Menschen auf die Vorgefundenen Bedin-
gungen entwickelt haben. Der Mensch 
nutzte die Landschaft, suchte sein Überle-
ben zu sichern und zu erleichtern, was sich 
in gestaltenden Eingriffen bis heute doku-
mentiert. Bestimmte landwirtschaftliche 
Nutzungen, Siedlungsformen und Hausty-
pen, also der Umgang mit den Vorgefunde-
nen Ressourcen, entsprechen den Kennt-
nissen, technischen Möglichkeiten und ge-
sellschaftlichen Erfordernissen der jeweili-
gen Zeit. Wir bezeichnen typische Erschei-
nungen, die sich aus solchem Zusammen-
spiel zwischen naturräumlichen und an-
thropogenen Gestaltelementen ergeben, 
als historische Kulturlandschaften, die zu 
schützen ebenfalls ein Auftrag des Natur-
schutzgesetzes ist.

Wir kennen viele Beispiele historischer 
Kulturlandschaften, die von Bauern gestal-
tet worden sind. Das lateinische Wort cul- 
tura beinhaltet etwa unser Bebauen, Pfle-
gen, Bewahren. Das steckt in unserem 
Wort Bauer. So wie der Bauer die Erde be-
baute, sorgsam, behutsam mit ihr umging, 
wurde er zum Kultur-Schaffenden. Wenn 
wir heute nicht mehr von Bauern, sondern 
von Landwirten, nicht mehr vom Bauern-
hof, sondern vom landwirtschaftlichen Be-
trieb, nicht mehr von Feldweg, sondern 
von Wirtschaftsweg reden, dann bringen 
wir damit (und unsere Sprache ist bisweilen 
sensibler als wir meinen) zum Ausdruck, 
daß die Bedeutung des Ökonomischen hö-
her angesetzt wird als die des Kulturellen. 
Historische bäuerliche Kulturlandschaften 
sind durchweg schön und ökologisch in-
takt gewesen (Abb. 2). Wo die bäuerlichen 
Kulturlandschaften zu Wirtschaftsland-
schaften wurden, wo wirtschaftliche und

politische Zwänge den Bauern zum Land-
wirt werden ließen, hat die Landschaft ihre 
Eigenart und damit ihre Vielfalt verloren 
(Abb. 3). Nur der Bauer im ursprünglichen 
Sinne des Wortes ist in der Lage, die Eigen-
art und Schönheit der durch Generationen 
geschaffenen Kulturlandschaft zu bewah-
ren.

Der ästhetischste Begriff der im Gesetz 
angesprochenen Trilogie ist der der Schön-
heit. Er enthält eine Wertung, die

der Mensch aufgrund seiner sinnlichen 
Wahrnehmung vornimmt, nämlich eine po-
sitive. Darin wird deutlich, daß Schönheit 
nur einen Aspekt ästhetischen Erlebens 
darstellt. Gegenpol des Schönen ist das 
Häßliche, das uns Anlaß gibt, über Abhilfe 
schaffende Maßnahmen nachzudenken. 
Ohne den Menschen gibt es keine Ästhetik, 
keine Schönheit, keine Häßlichkeit. Der ge-
setzliche Auftrag, die Schönheit von Natur 
und Landschaft durch Schutz-, Pflege- und

Abb. 2: Dieser F eldw eg  in e iner bäuerlichen K ulturlandschaft h a t  e inen  h o h en  

Erlebniswert, ist abwechselungsreich u n d  schön.

Abb. 3: Dieser W irtschaftsw eg in e iner agrarindustriellen  W irtschaftslandschaft h a t  

n u r einen geringen Erlebniswert, e r ist m o n oton  u n d  langw eilig .
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Entwicklungsmaßnahmen nachhaltig zu si-
chern, ist also ein Ziel, das eindeutiger als 
der Arten- und Biotopschutz ausschließlich 
zum Vorteil des Menschen verfolgt wird.

Probleme des Naturschutzes mit der 
Landschaftsästhetik

Ich habe darauf hingewiesen, wie w ichtig 
sinnliche Wahrnehmung oder, wie es in der 
philosophischen Literatur heißt, ästheti-
sches Verhalten ist. Unsere spontane Ein-
stufung etwa eines Landschaftsbildes als 
schön oder häßlich stellt, wie Picht (1974) 
es ausgedrückt hat, „einen sehr sensiblen 
Beurteilungsmaßstab fü r Zusammen-
hänge dar, die fü r die plumpen Mechanis-
men unseres rationalen Denkens zu kom-

plex sind". Und genau an dieser Stelle be-
ginnt das Unbehagen des naturwissen-
schaftlich geschulten Naturschützers. De 
gustibus non est disputandum: über Ge-
schmack streitet man nicht. Richtig und zu-
gleich falsch. Wie nun? Bei schwierigen Dis-
kussionen klammert man Streitpunkte 
gern aus. Und das führt dann eben o ft 
dazu, daß man am Wesentlichen vorbeire-
det oder vorbeihandelt.

Die ökologische Wertigkeit einer Land-
schaft ist leicht festzumachen an der Zahl 
vorkommender Rote-Liste-Arten. Da kann 
man zählen, messen, inventarisieren, Ent-
wicklungen und Veränderungen aufzei-
gen. Wie aber erfasse ich Schönheit, „nur" 
sinnlich Wahrnehmbares, das Erlebnispo-
tential einer Landschaft? Bisweilen w ird

der Schluß gezogen, wenn eine Landschaft 
ökologisch intakt sei, dann sei sie auch 
schön. Wenn w ir uns vor Augen führen, 
daß die größte Stabilität in den Endglie-
dern einer progressiv natürlichen Sukzes-
sion erreicht wird, dann w ird schnell deut-
lich, daß dies nicht stimmen kann. Die 
Schlußgesellschaften einer solchen Sukzes-
sion in Mitteleuropa wären auf dem größ-
ten Teil der Landfläche Wälder. Wir wissen 
aber aus Untersuchungen, daß ein Waldan-
teil von mehr als 40 % vom Menschen als 
bedrückend empfunden wird. Das bedeu-
tet, daß ein wesentliches Moment fü r die 
Schönheit der Landschaft das vom Men-
schen Geschaffene ist.

Wenn also aus der Sicht mancher Na-
turschützer die Rückkehr zur größeren Na-

Gericht: Sie sind schön, das reicht
Vier Bäume dürfen nicht dem Wohnungsbau geopfert werden

G öttingen  (pid)
A lte  B äum e können a lle in  deshalb  zum  

N aturdenkm al erklärt w erden , w e il sie  
„sch ön “ sind. M it d ieser B egründung hat 
das B raunschw eiger V erw altungsgericht 
der S tad t G öttingen  in  einem  S tre it mit 
der G öttinger W ohnungsgenossenschaft 
recht gegeben  und dam it den  B au von  18 
neuen  W ohnungen neben  einer denkm al
gesch ü tzten  V illa  verhindert.

D ie  W ohnungsgenossenschaft h atte  die 
V illa restauriert und darin  v ier W ohnun
gen eingerichtet. A uf dem selben  G rund
stück  w o llte  sie e inen  N eu bau  m it zu sätz
lich  18 W ohnungen errichten  und dazu  
vier a lte  Bäum e fä llen  lassen . D och  die 
S tad t ordnete d ie  „e in stw eilige  S ich erste l
lu n g “ der Bäum e an, denn bei der Gruppe 
aus einer S tie le ich e , einer K astan ie, einem  
Spitzahorn  und einer R otbuche handele es 
sich  w egen  ihrer S ch ön h eit und S eltenheit  
um  ein  N aturdenkm al. G egen  d iese  Ent
scheidung k lagte d ie G enossen sch aft mit 
dem  A rgum ent, d ie B äum e se ien  weder  
selten  noch  besonders schön.

D ie  B raunschw eiger R ichter w aren  je
doch anderer M einung, N ach  einem  Orts
term in  fanden  sie, daß d ie  B äum e w egen

ihrer Größe und ihres Stam m um fanges  
sehr w ohl schön  genug seien , um  a ls N a
turdenkm al gesch ü tzt zu  w erden. In der 
U rteilsbegründung heißt es, daß d ie  V ie
rergruppe m it ihren m ächtigen  K ronen ein  
riesiges grünes D ach  b ild e  und dam it e ine  
„grüne O ase“ im  innerstäd tischen  B ereich  
entstehe. D ie  B äum e seien  in  ihrem  jetz i
gen A usm aß erst innerhalb  m ehrerer M en
schengenerationen  zu ersetzen  und  zur  
Z eit auch n ich t durch andere U m w elte in 
flü sse vom  A bsterben  bedroht. Es sei auch  
egal, ob es sich  bei den B äum en um  se l
tene E xem plare handele, denn a lle in  ihre  
Schönheit se i lau t N iedersächsischem  N a
turschutzgesetz schon  ein  ausreichendes  
Schutz-K riterium .

D ie  W ohnungsgenossenschaft w ill auf 
dem  G rundstück nun überhaupt n icht 
m ehr bauen, obw ohl das auch m it den  
Bäum en m öglich  w äre. „Wir w o llen  da  
nichts h in q u etschen “ , sagte ihr G esch äfts
führer H enning Schreiber. D ie  G enossen 
schaft m üsse sow ieso  in  größeren D im en 
sionen denken: B is zum  Jahr 2000 feh lten  
in G öttingen  m indestens 11 000 W ohnun
gen, und dafür m üßten neue B au geb iete  
ausgew iesen  w erden, sagte Schreiber.

M e ld u n g  ü b e r  e in  b is h e r  u n g e w ö h n lic h e s , m u t ig e s  G e ric h ts u rte il in  d e r  H a n n o v e rs c h e n  A llg e m e in e  Z e itu n g  v o m  12.11.1991
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Wöbse: Landschaftsästhetik -  eine Aufgabe fü r  den Naturschutz?

turnähe früherer Landschaftszustände er-
strebenswert erscheint, so gibt es sicher 
Zustände, deren Überschreiten in beiden 
Richtungen von einem ästhetischen Opti-
mum wegführt. So hat es in Deutschland 
zwischen frühmittelalterlichem Waldland 
und gegenwärtiger Wirtschaftslandschaft 
mit anhaltendem Trend zur sich immer 
weiter von der Natur entfernenden Mono- 
tonisierung mit großer Wahrscheinlichkeit 
einen Zustand gegeben, der bereits ganz 
entscheidend vom Menschen geprägt war, 
der in der Mitte zwischen Naturnähe und 
Naturferne gelegen hat und (vielleicht ge-
rade deshalb) unseren ästhetischen An-
sprüchen näher gewesen sein dürfte als die 
beiden Extreme. Noch deutlicher wird das 
vielleicht am französischen Barockgarten, 
der, absolutistischen Gestaltungsideen fol-
gend, die Natur zu beherrschen suchte und 
zu einer Gartenform führte, wie sie kaum 
naturferner gedacht werden kann. Und -  
muß man nun in Anlehnung an die eben 
genannte Naturschutzauffassung fragen -  
ist ein französischer Barockgarten etwa 
nicht schön?

Vielleicht gibt es, um Schönheit zu be-
wahren, auch einen Konsens, der nicht un-
bedingt der Begründung bedarf. So be-
richtete die Hannoversche Allgemeine Zei-
tung vor einiger Zeit über ein Gerichtsur-
teil, das sich auf den im Naturschutzgesetz 
ergangenen Auftrag zur Sicherung der 
Schönheit von Natur und Landschaft 
stützte, ohne sich auf das Anführen von 
Beweisargumenten einzulassen, die über 
eben diesen Konsens hinausgehen (verglei-
che Zeitungsmeldung).

Landschaftsästhetik -  eine wichtige 
Aufgabe für den Naturschutz!

Aus dem bisher Gesagten dürfte deutlich 
geworden sein, daß Landschaftsästhetik 
unbedingt als eine Aufgabe des Natur-
schutzes zu betrachten ist. Ein Natur-
schutzverständnis, das die Aufgaben auf 
den Arten- und Biotopschutz reduziert, 
wird den vielschichtigen Wirkungen der 
Natur auf den Menschen nicht gerecht, ja,

es geht an wesentlichen Teilen menschli-
cher Bedürfnisse vorbei. Wenn im Zusam-
menhang mit der Novellierung des Bun-
desnaturschutzgesetzes diskutiert wird, 
den Schönheitsbegriff zu streichen und ihn 
etwa durch den Begriff Naturnähe zu er-
setzen, so dokumentiert dies eine natur-
wissenschaftlich-technokratische - behut-
sam ausgedrückt - Blauäugigkeit. Es be-
deutet ein Nachgeben gegenüber land-
schaftsverbrauchenden und landschafts-
zerstörenden Nutzungsansprüchen, die 
immer wieder neue, scheinbar logische, 
quantifizierbare und rational nachvollzieh-
bare (Experten sagen: operationalisier- 
bare) Begründungen liefern, um sinnlich 
erlebbare Qualität in bewährter Salami-
taktik zu zerstören. Und darauf, daß Natur-
nähe bei weitem nicht dasselbe sein kann 
wie Schönheit, habe ich bereits hingewie-
sen.

Schönheit ist ein vielschichtiger, umfas-
sender, ganzheitlicher Begriff, was sich 
zwangsläufig in der Problematik besagter 
Operationalisierbarkeit dokumentiert. Es 
ist ein Begriff, der neben der Objekt -  auch 
die Subjektseite beinhaltet, der Raum hat 
für Individuelles, der nicht immer klar ab- 
grenzbar und deshalb mit Freiheit verbun-
den ist.

Ja, ich würde noch einen Schritt weiter 
gehen: Wenn der Mensch infolge indivi-
dueller oder politischer Entscheidungen, 
unter Umweltbeeinträchtigungen leiden 
muß, wenn er gezwungen wird, mit sinnli-
chen Wahrnehmungen zu leben, die er, wie 
Lärm, Gestank, Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes durch Bauwerke und 
dergleichen als häßlich, unangenehm oder 
als Eingriff in seine Lebensqualität empfin-
det, dann ist das ein Verstoß gegen das 
Grundgesetz; denn hier wird die Würde 
des Menschen in Frage gestellt, hier muß er 
Beeinträchtigungen hinnehmen, gegen die 
er sich in vielen Fällen nicht zu wehren ver-
mag. Wenn also das Naturschutzgesetz 
auch dem Menschen dienen soll, dann ist 
Landschaftsästhetik eines der wesentli-
chen Aufgabenfelder des Naturschutzes.

Literatur:

Borgeest, C, 1977: Das sogenannte Schöne. 
Frankfurt/M.

Birnbacher, D., 1979: Was kann Verantwor-
tung für die Natur heißen? In: Frieden 
mit der Natur. Hrsgeg. von Klaus Mi-
chael Meyer-Abich, 59-74, Herder-Ver-
lag, Freiburg-Basel-Wien.

Picht, G., 1974: Die Wertordnung einer hu-
manen Umwelt. Merkur 28, (8), 707-714

Wöbse, H. H., 1981: Landschaftsästhetik - 
Gedanken zu einem zu einseitig ver-
wendeten Begriff. In: Landschaft und 
Stadt 13, (4), 152-160.

-1983: Gibt es eine dörfliche Ästhetik? In: 
Hauptmeyer, C.H. et al.: Annäherungen 
an das Dorf. 170-180, Fackelträger-Ver-
lag Hannover.

-1986: Schutz, Pflege und Entwicklung 
landschaftlicher Schönheit. In: Nieder-
sachsen 86, (5), 266-268.

-1987: Vielfalt, Eigenart und Schönheit. Die 
natürlichen Elemente des Dorfes und 
der Landschaft. In: Plädoyer für ein Le-
ben auf dem Lande (hrsgeg. v. Deut-
schen Heimatbund), 60-69, Bonn.

-1990: Der Einfluß von Wissenschaft und 
Technik auf die Wahrnehmung von Na-
tur und Landschaft. In: Natur ist Kultur. 
Hrsgeg. von der Niedersächsischen 
Landeszentrale für politische Bildung, 
91-99, Hannover.

-1991: Ästhetische Aspekte der Gewerbe-
gebietsgestaltung. In: Norddeutsche 
Naturschutzakademie - Berichte 4, 83- 
87, Schneverdingen.

Anschrift des Verfassers:

Prof. Dr. Hans Hermann Wöbse 
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Simulationstechniken als Hilfsmittel der Landschaftsbild
bewertung im Planungsprozeß
von Ulrike Nestmann

1. Einleitung

ln dem diesem Text zugrundeliegenden 
Vortrag ging es im wesentlichen um die 
Frage, wie dem Anliegen einer angemesse-
nen Berücksichtigung von Landschaftsbild 
und Erholung im Planungsprozeß -  etwa 
bei Umweltverträglichkeitsstudien/-prü- 
fungen im Straßenbau -  durch die Anwen-
dung verschiedener Simulationstechniken 
besser Rechnung getragen werden kann. 
Es sei hier in aller Deutlichkeit darauf hinge-
wiesen, daß die Simulation von Land-
schaftsbildveränderungen jedoch nicht als 
Ersatz für die Bewertung der Veränderun-
gen mißverstanden werden darf.

Sicherung und Entwicklung der Viel-
falt, Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft gehören zu den Hauptforde-
rungen des Bundesnaturschutzgesetzes 
bzw. der Ländernaturschutzgesetze. Trä-
ger raumrelevanter Planungen bzw. Maß-
nahmen müssen deshalb eingriffsbedingte 
Folgen für Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
und damit das Landschaftserlebnis pro-
gnostizieren und beurteilen.

Obwohl dieses Erlebnis immer ein 
ganzheitliches, d.h. alle Sinne des Men-
schen ansprechendes ist, heben die Simula-
tionstechniken i.d.R. auf eine Verbesserung 
des visuellen Vorstellungsvermögens beim 
Betrachter hinsichtlich der zu erwartenden 
Veränderungen des Landschaftsbildes ab.

2. AnwendungszieleAbereiche

Bisher erprobte sowie neue Techniken der 
Simulation bzw. Visualisierung von Land-
schaftsbildveränderungen sind ausführlich 
dokumentiert in Planungsgruppe Ökolo
gie + Umwelt 1990\ Dort sind bez. einzel-
ner Techniken jeweils Angaben gemacht 
zu
■ Art der Technik / der nötigen Ausrü-
stung
■  Vorgehensweise
■ Anwendungsbereich / Zeitbedarf / Ko-
sten
■ Abstraktionsgrad / Anschaulichkeit
■  Verwendbarkeit bez. verschiedener 
Adressaten.

Die folgenden Aussagen basieren im 
wesentlichen ebenfalls auf der oben ge-
nannten Forschungsarbeit. Auf den An-
wendungsfall Straßenbauvorhaben bezo-
gen sind im Rahmen dieser Arbeit eine 
Reihe von Computer- bzw. Video-Visuali-
sierungen hinsichtlich
■ unterschiedlicher Linienführungen und 
Bauwerksausführungen sowie
■ verschiedener Kompensationsmaßnah-
men
erstellt worden mit den Zielen der
■ Veranschaulichung der visuell erlebba-
ren, vorhabenbedingten Veränderungen
■ Transparenz der Bewertung
■ Verbesserung der weiteren planerisch-
gestalterischen Tätigkeit
■  Verbesserung der fachlichen Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange
■ Verbesserung der Voraussetzungen für 
die Öffentlichkeitsarbeit.

2.1 Integration von Simulation /Visuali
sierungen in den Planungsprozeß

Visualisierungen als Hilfsmittel bieten sich -  
auch vor dem Hintergrund teilweise be-
trächtlicher Erstellungskosten -  schwer-
punktmäßig für konfliktträchtige Bereiche 
an, d.h. wenn Sichtbeziehungen gestört 
werden, Bereiche mit hohem ästhetischen 
Eigenwert und hoher Erlebniswirksamkeit 
betroffen sind oder die natur- bzw. kultur-
räumliche Situation durch besondere Emp-
findlichkeit gegenüber Veränderungen 
geprägt ist. Als Beispiele sind zu nennen:
■ Querung von Talzügen / Flußlandschaf-
ten
■ starke Eingriffe in das Relief
■ Zerstörung / Überdeckung wichtiger, 
prägender Leitstrukturen im Nah- und 
Fern bereich
■ punktuelle Eingriffe in schutzwürdige 
natürliche Strukturen oder in (die Umge-
bung von) Bausubstanz.

Im Zusammenhang mit Straßenbau-
vorhaben sind Visualisierungstechniken so-
wohl auf der Ebene der Linienbestimmung 
als auch auf der Ebene Planfeststellung als 
Hilfsmittel der Risikoeinschätzung bzw. der 
Entwicklung / Erörterung risikovermei-

dender / -vermindernder Maßnahmen 
(Optimierung des Vorhabens) anwendbar.

3. Akzeptanz und Nachvollzieh
barkeit verschiedener Simula
tionstechniken

Ziel von Simulation bzw. Visualisierung ist 
es, einen zukünftigen Landschaftszustand 
realistisch, objektiv und glaubwürdig dar-
zustellen. Um eine ausreichende Akzep-
tanz der Simulation zu gewährleisten, ist 
die Beachtung folgender Prinzipien erfor-
derlich.

Repräsentativität: Simulationen müs-
sen von repräsentativen Standorten und 
unter realistischen Bedingungen aufge-
nommen werden. Es sollten typische An-
sichten ausgewählt werden, wie sie von 
den Betroffenen zu entscheidenden Ta-
ges- und Jahreszeiten erlebt werden. 
Standorte, von denen ein Projekt nur im 
besten, beziehungsweise im schlechtesten 
Licht erscheint, sind nicht akzeptabel. In 
der Regel ist eine Reihe von Simulationen 
zu unterschiedlichen Rahmenbedingun-
gen anzufertigen.

Akkuratheit: Eine visuelle Simulation 
sollte so akkurat wie möglich erstellt wer-
den. Für bestimmte analytische Untersu-
chungen, wie einen Landschaftsbild-Ver- 
lust oder die Untersuchung der Einsehbar- 
keit, sind auch abstrakte Simulationen, wie 
Zeichnungen, ausreichend. Immer wenn 
eine Simulation auch für die Kommunika-
tion mit den Betroffenen eingesetzt wer-
den soll, wenn Farben, Gestaltung oder 
persönliche Beeinträchtigung eine Rolle 
spielen, dann ist eine möglichst wirklich-
keitsnahe und korrekte Darstellung gefor-
dert. 1

1 Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 
1990: Forschungsvorhaben Landschafts-
bild -  Ermittlung der Empfindlichkeit und 
Eingriffsbewertung bezogen auf Straßen-
baumaßnahmen. Gutachten im Auftrag 
des BMV-F.E. 02.124 G 88 L.
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Glaubwürdigkeit: Glaubwürdig w er-
den Simulationen durch einen hohen Reali-
tätsgrad und ein großes Maß an Nachvoll-
ziehbarkeit der technischen Erstellung.

Verständlichkeit: Zur Beurteilung von 
Dritten müssen visuelle Simulationen be-
greifbar und vollständig sein.

Vorurteilsfreiheit: Im Rahmen der An-
wendung einer visuellen Simulation sollte 
die Beurteilung durch Betroffene nicht 
durch M ittel beeinflußt werden, die Vorur-
teile bei der entsprechenden Zielgruppe 
wecken können.
Im folgenden w ird stichwortartig auf die 
z.T. empirisch abgesicherte Nachvollzieh-
barkeit verschiedener Techniken einge-
gangen.

3.1 Nachvollziehbarkeit herkömmlicher 
Techniken

■  Zweidimensionale, zeichnerische Dar-
stellung:
Verlangt hohes Maß an räumlicher Vorstel-
lungskraft beim Betrachter aufgrund des 
hohen Abstraktionsgrades und der Ver-
wendung von Symbolen;
Funktionen sind gut vermittelbar, räumli-
che Zusammenhänge sowie das künftige 
Erscheinungsbild jedoch kaum nachvoll-
ziehbar.
■  Zweidimensionale, perspektivische 
Zeichnung:
Wesentlich einfacher zu erfassen, da dem 
visuellen System der menschlichen Wahr-
nehmung ähnlicher; empirische Untersu-
chungen zeigen jedoch, daß diese Technik 
im Hinblick auf ihre Verständlichkeit für 
den Laien hinter den Erwartungen zurück-
bleibt.
■  Manipulation von Photos/Dias:
Höherer Informationsgehalt und Realitäts-
nähe photografischer Darstellungen be-
wirken besseres Erkennen räumlicher Ver-
hältnisse; Gefahr zahlreicher Manipulati-
onsmöglichkeiten, z.B. durch die Wahl des 
Bildausschnittes, der Witterungsverhält-
nisse, schwarz/weiß oder Farbe.
■  Modellbau:
Verm itte lt guten Überblick über das Ver-
hältnis von Raum zu Masse und lokale, 
räumliche Zusammenhänge; Verkleine-
rung bedingt jedoch Reduktion der 
Komplexität und somit Informationsver-
lust, z.B. hinsichtlich Farbwirkungen, Struk-
turierung, Verschattung.

3.2 Nachvollziehbarkeit von Computer
techniken

■  Digitale Höhenmodelle bzw. Gelände-
modelle:
Durch sehr hohen Abstraktionsgrad ge-
kennzeichnet; nur von Fachleuten ausrei-
chend zu interpretieren.
■  Graphisch-kreative Computeranwen-
dung (Realbildverfremdung):
Vom Endprodukt her der Photomontage 
vergleichbar, sehr große Realitätsnähe, fle-
xible Handhabung, leichte Veränderbar- 
keit der Bildinhalte; hohe Investitionsko-
sten in Gerätekonfiguration, spezielles An-
wenderwissen erforderlich.
■  Videosimulation:
Sehr hohes Maß an Realitätsnähe durch Si-
mulation von Bewegung im Raum sowie 
Geräuschkulisse; Nutzerperspektive und 
Medium Film bewirken größere Aufmerk-
samkeit/Betroffenheit der Betrachter; Va-
riationen der Bildinhalte einer bestehen-
den Simulation sind relativ einfach und 
schnell machbar.

3.2.1 Erläuterungen zum Arbeitsablauf 
bei Realbildverfremdung / Photo
simulation und Videosimulation

Im folgenden werden die Arbeitsabläufe 
der beiden realistischen Computertechni-
ken am Beispiel Straßenbauvorhaben skiz-
ziert. Die Vorgehensweise zur Erstellung 
einer Pho tosimula tion /Realbildverfrem
dung m it Hilfe der Paintbox stellt sich - et-
was vereinfacht - folgendermaßen dar:

Ortsbesichtigung/Ermittlung po-
tentieller Konfliktschwerpunkte

A uf Grundlage einer Einschätzung 
visuell-ästhetischer Qualitäten sowie 
der Eingriffsempfindlichkeit erfolgt 
eine Einschätzung potentieller Kon-
fliktschwerpunkte zwischen dem 
Bauwerk Straße und der Land-
schafts- bzw. Siedlungsstruktur.

Erstellen jeweils mehrerer Photogra-
phien der potentiellen Konflikt-
schwerpunkte aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln.

Genauer Eintrag auf Karte 1:5000 
oder 1:2500.

Messen von Bezugshöhen bzw. -gro-
ßen.

Vegetationsstrukturen / Baustruktu-
ren im Gelände + Vermerk auf Karte.

Einscannen der Fotographien und 
Ausdruck - Status quo - auf DIN-A-3- 
Format.

Erstellen von perspektivischen Skiz-
zen auf Grundlage der DIN-A-3-Sta- 
tus-quo-Ausdrucke sowie Lage-/ 
Höhe-/Konstruktionsplan und ande-
rer Fotos.

Umsetzung / Realbildverfremdung 
m it der Paintbox auf Grundlage der 
o. g. Vorlagen.

Ergebnis:
Verfremdetes Realbild als Vorweg-
nahme bzw. Simulation eines zu-
künftigen Zustandes.
Seinerseits Grundlage fü r das Durch-
spielen verschiedener Projektvarian-
ten.

Farb-Ausdruck DIN-A4 bis DIN-A0

Auch möglich: Digitalisierte Druck-
vorlage, Overheadfolien/farbig, etc.

Erläuterungen:
■  Paint-box:
Geräte- und Softwarekonfiguration.
■  Scanner:
Liest Dias, Fotokopien, Zeichnungen u.ä. 
zeilenweise ab und liefert diese Informa-
tionen an den Rechner.
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Die Vorgehensweise zur Erstellung einer 
Videosimulation stellt sich (etwas verein-
facht) folgendermaßen dar:

Ortsbesichtigung/Ermittlung po-
tentieller Konfliktschwerpunkte: Auf 
Grundlage einer Einschätzung vi-
suell-ästhetischer Qualitäten sowie 
der Eingriffsempfindlichkeit erfolgt 
eine Einschätzung potentieller Kon-
fliktschwerpunkte zwischen dem 
Bauwerk Straße und der Land-
schafts- bzw. Siedlungsstruktur.

Erstellen jeweils mehrerer Photogra-
phien der potentiellen Konflikt-
schwerpunkte aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln.

Genauer Eintrag auf Karte 1:5000 
oder 1:2500.

Messen von Bezugshöhen bzw. -gro-
ßen.
Vegetationsstrukturen/Baustruktu-
ren im Gelände + Vermerk auf Karte.

„Erstellen eines Drehbuches" und 
Auswahl der relevanten Einstellun-
gen für Simulationen.

Videoaufnahmen „vor Ort" zur Erfas-
sung + Dokumentation der Gesamt-
situation sowie der relevanten Ein-
stellungen für Simulationen.

Vorbereiten der Videosimulation 
mittels perspektivischer Zeichnun-
gen auf Grundlage von Photover-
größerungen + Lage-/Höhen-/Kon-
struktionsplänen (sowie beim Blau-
stanz- oder anderen Stanzverfahren 
Herstellen von Videoaufnahmen ver-
gleichbarer Bauwerke oder Situatio-
nen wie die zu simulierenden als 
Grundlage für die weitere Überar-
beitung).

Videosimulation mittels Blaustanz- 
(Bluebox-)Verfahren oder Video 
Paintbox-Verfahren auf Grundlage 
der o. g. Vorlagen.

Ergebnis:
Verfremdete Video-Sequenz als Vor-
wegnahme bzw. Simulation zukünf-
tiger Zustände.

Ihrerseits Grundlage für das Durch-
spielen verschiedener Projektvarian-
ten.

Fertigstellung des Videofilms durch 
Grob- und Feinschnitt. Ggf. Einspie-
len der zukünftigen, zu erwartenden 
Geräuschkulisse sowie Überspielen 
einer „kommentierenden Verto-
nung".

Ergebnis:
Vidéocassette in „Profi"- oder „Heim-
qualität".

Erläuterungen:
■ Stanzverfahren (Blau-Helligkeits-, Scha-
blonenstanzverfahren):
Verschneidung von zwei vorgegebenen 
Kamerabildern unter relativ großem Auf-
wand, d.h. von Ist-Situation und Bauwerk.
■ Video-Paintbox-Verfahren:
Freies Verändern von Bildinhalten des Vi-
deos, wenn eine reale Bildvorlage des Bau-
werkes nicht existiert.

4. Gefahren und Grenzen der Si
mulation von Landschafts
bildveränderungen

Die Gefahren von Simulationen liegen in 
der Vielzahl z.T. sehr subtiler Manipulati-
onsmöglichkeiten, die mit dem techni-
schen Standard/Niveau der Simulationen 
zunehmen (vgl. 3). Dem muß entweder da-
durch begegnet werden, daß nicht der 
Vorhabeoträger selber bzw. das im Zuge 
der technischen Projektplanung tätige 
Büro, sondern ein dritter Gutachter die vi-
suelle Projektanalyse durchführt oder aber 
indem eine projektbegleitende Gruppe, 
z.B. aus Entwurfsingenieuren, Landschafts-
pflegern und Graphikern die Ergebnisse 
solcher Simulationen gegenprüft und ge-
gebenenfalls Modifizierungen einfordert.

Die Visualisierung bzw. Simulation von 
Landschaftsbildveränderungen, so objek-
tiv sie auch durchgeführt wird sowie die 
subjektiven Reaktionen der Betrachter 
(welche Funktionen sie auch immer inne-
haben bzw. welcher Gruppe sie auch im-
mer angehören) können und dürfen kein 
Ersatz für wissenschaftlich durchgeführte, 
flächendeckende Bewertung von Land-
schaftsbildqualitäten, -empfindlichkeiten 
sowie der Konfliktermittlung und -bewer- 
tung sein.

Sie erschließen jedoch im Zusammen-
hang mit Konfliktschwerpunkten für be-
stimmte Sichtfelder bessere Beurteilungs-
grundlagen und - falls sinnvoll - wesentlich 
bessere Möglichkeiten für die Optimierung 
von Planungsalternativen sowie der Öf-
fentlichkeitsarbeit.

Anschrift des Verfassers:

Dipl.-Ing. U. Nestmann 
Planungsgruppe Ökologie + Umwelt 
Hildesheimer Str. 20 
30169 Hannover
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Der Beitrag der Landwirtschaft
bei Erhalt und Pflege des Landschaftsbildes
von Klaus Peter Bruns

Das mir gestellte Thema „Der Beitrag der 
Landwirtschaft bei Erhalt und Pflege des 
Landschaftsbildes" muß ich aus eigenem 
Verständnis wie folgt abändern: „Der Bei-
trag der Landwirtschaft und der Agrarpoli-
tik zur Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft und 
zum Schutz der natürlichen Lebensgrund-
lagen". Hiermit will ich heraussteilen, daß 
die Landwirtschaft ihren Beitrag zur Siche-
rung der grundlegenden Ziele des Natur-
schutzgesetzes leisten muß, so wie sie im 
§1 dieses Gesetzes festgelegt sind. Dabei 
widerspreche ich allerdings der im Absatz 3 
des §1 des Naturschutzgesetzes enthalte-
nen Feststellung, daß die Landwirtschaft 
heute in der Regel den genannten Zielen 
dieses Gesetzes diene, demnach also auch 
der Sicherung der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft. Hier-
mit klage ich die Landwirtschaft nicht ge-
nerell an, sondern die zur Zeit geltenden 
Rahmenbedingungen und eine Agrarpoli-
tik, die die Landwirte zu einer die Land-
schaft und die Natur schädigenden Intensi-
tät zwingen und die umweltverträgliches, 
landschaftbewahrendes Wirtschaften 
nicht honorieren. Bei unserem Thema dür-
fen wir also nicht vom heutigen unter-
schiedlichen und unzureichenden Beitrag 
der Landwirtschaft reden, sondern vom 
notwendigen und möglichen Beitrag. Zu-
dem weist der Begriff „Landschaftsbild" in 
eine falsche Richtung. Das Landschaftsbild 
ist nicht Ziel, sondern Ergebnis der jeweili-
gen Wirtschaftsweise. Eine den Zielen des 
Naturschutzgesetzes entsprechende
standortgemäße und umweltverträgliche 
Landwirtschaft, die eine ökologisch in-
takte, vernetzte Landschaft bewahrt, si-
chert damit auch Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft und deren Erho-
lungswert für die Menschen.

Im Einleitungsreferat dieser Tagung 
wird daher die Frage aufgeworfen, ob die 
im Naturschutzgesetz genannten Begriffe 
„Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-
schaft" an subjektive Anschauungen ge-
bunden sind und mehr das Empfinden des 
einzelnen betrachtenden Menschen be-
treffen, oder ob sie umfassend verstanden

werden müssen im Sinne der Erhaltung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und der 
Schöpfung. Ich denke, daß Landwirtinnen 
und Landwirte den Erhalt und die Pflege 
der Landschaft nur im letzteren umfassen-
den Sinne verstehen können. Der Begriff 
„bäuerliche Kulturlandschaft" ist Beleg für 
diese Auffassung. Als doch schon recht al-
ter Landwirt konnte ich in meiner Kindheit 
diese ursprüngliche, das mannigfache Bild 
deutscher und europäischer Landschaften 
prägende, bäuerliche Kulturlandschaft 
noch unversehrt kennenlernen und erle-
ben. Bis zum 2. Weltkrieg ist diese ur-
sprüngliche und vielfältige Kulturland-
schaft weitgehend erhalten geblieben, 
auch wenn es damals schon ausgeräumte 
Ackerregionen auf den guten Standorten 
wie den Börden, gab. Damals stand alles 
das, was die bäuerlichen Familien aus wirt-
schaftlichen Gründen und zur Existenzsi-
cherung taten, weitgehend im Einklang 
mit unseren heutigen Anforderungen an 
eine ökologisch intakte und vielfältige, 
schöne Landschaft. Einige Beispiele: Die 
heute für ökologisch und ästhetisch so 
wertvoll und erhaltenswert gehaltenen 
Streuobstwiesen und Streuobstbestände 
umrahmten fast alle Dörfer und Höfe, 
säumten die Straßen und Wege und be-
deckten ganze Fluren in den Kleinbauern-
gebieten: sie hatten wirtschaftlich einen 
hohen, meist unverzichtbaren Nutzen, und 
ihr ökologischer und ästhetischer Wert er-
gab sich von selbst, war aber nicht Ziel, son-
dern Ergebnis. Damals war die meist exten-
sive Nutzung von Feuchtgrünland und die 
Nutzung von Wiesen und Weiden 
schlechthin zur Existenzsicherung und zum 
erfolgreichen Wirtschaften notwendig. 
Auch hier schuf die wirtschaftliche Nut-
zung die wertvollen Lebensräume für wild-
lebende Tiere und Pflanzen und trug ent-
scheidend zur Vielfalt und Schönheit der 
Landschaft bei. Als ich als Kind beim Kühe-
hüten helfen durfte, gab es auf den unme- 
liorierten Wiesen und Weiden noch mehr 
Störche als Kühe. Die Fruchtfolge war da-
mals noch recht vielfältig, da das Futter für 
das Vieh und die Zugtiere selbst erzeugt 
wurde und somit Futterpflanzen wie Klee

und Luzerne, sowie Futtergetreide wie Ha-
fer und Mengkorn, noch große Flächenan-
teile beanspruchten. Man war damals auch 
nicht gezwungen, unbedingt den letzten 
Ar intensiv zu nutzen oder die Schlaggrö-
ßen zwecks rationellen Einsatzes der Tech-
nik ständig zu vergrößern. So wurden 
Feldraine, Hecken, Knicks und Feldgehölze 
erhalten und zwar auch aus Liebe zur hei-
matlichen Landschaft.

Dieser Rückblick soll aufzeigen, daß 
wirtschaftliche Nutzung der Natur durch 
die Landwirtschaft nicht zwangsläufig mit 
der Gefährdung der natürlichen Lebens-
grundlagen verbunden ist und in früheren 
Zeiten wesentlich zur Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit der Landschaft und zum Arten-
reichtum wildlebender Pflanzen und Tiere 
beigetragen hat. Wir wissen, daß dies 
heute anders ist. Der technologische Fort-
schritt, verknüpft mit dem anhaltenden 
und sich weiter verschärfenden Zwang zur 
Intensivierung, Rationalisierung und zum 
Wachsen, hat unsere Landschaften zuneh-
mend verarmt. Die Ackerfluren sind mehr 
oder weniger ausgeräumt, das Grünland 
melioriert oder umgebrochen, die Schläge 
über das ökologisch erträgliche Maß ver-
größert, die Fruchtfolgen mehr und mehr 
und bis zu Monokulturen verengt. Das ist 
nicht Folge von mangelndem Verantwor-
tungsbewußtsein der Landwirte, auch 
wenn es bei den Landwirten wie bei allen 
anderen Berufs- und Gesellschaftsgruppen 
genug schwarze Schafe gibt. Entscheidend 
sind der wirtschaftliche Zwang und der im-
mer härtere Kampf ums Überleben. Wenn 
extensive Grünlandnutzung sich -  wie zur 
Zeit - nicht lohnt, wenn Feldfutterbau in 
Form von Klee und Luzerne sich nicht rech-
net, wenn Importfuttermittel entschei-
dend kostengünstiger und wirtschaftlicher 
sind, wenn Milchquoten unzureichend sind 
oder fehlen, dann wird eben Grünland um-
gebrochen, dann schwinden Klee, Luzerne 
und Hafer in der Fruchtfolge, dann wächst 
der Maisanbau bis ins Unerträgliche für die 
Ökologie und das Landschaftsbild! Wenn 
der Getreidepreis ständig sinkt -  und da 
steht uns noch Schlimmes bevor -, wenn 
Qualitätsweizen und Roggen nur noch als
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Futtergetreide verwertet und berechnet 
werden, dann verengt sich die Getreide-
fruchtfo lge auf Massenweizen und notfalls 
auf Gerste. Heute bedecken Weizen und 
Gerste schon fast 50 °/o der Ackerfläche 
(46,5 %). Während Kleegras und Luzerne 
noch als Erinnerungsposten von ca. 2 % der 
Ackerfläche vertreten sind, nimmt der Mais 
schon 15,5 % ein und erreicht in verede-
lungsstarken Landkreisen bis zu 70 %. Als 
ich in diesem Jahr nach meinem Urlaub in 
Frankreich durch das mir von Kindheit an 
vertraute Elsaß heimfuhr, mußte ich w ie-
derum mit Beklemmung feststellen, w ie ra-
dikale Flurbereinigungen frühere kleinge-
gliederte bäuerliche Fluren samt Feucht-
wiesen in endlose Mais- und Sonnenblu-
mensteppe verwandelt haben. In unseren 
landschaftlich besonders reizvollen M itte l-
gebirgslandschaften sind immer weniger 
Haupt- und Nebenerwerbslandwirte be-
reit, das dort vorherrschende Grünland zu 
nutzen und zu pflegen.

Die Frage unseres Themas muß also 
lauten: Wie kann der Beitrag der Landwirt-
schaft zur Wiederherstellung, zum Erhalt 
und zur Pflege einer ökologisch intakten, 
vielfältigen und vernetzten und damit 
auch schönen Landschaft erreicht und ge-
währleistet werden? Oder: Wie kann 
schöpferische, unternehmerische und loh-
nende Landwirtschaft wieder in Einklang 
gebracht werden m it der Bewahrung der 
natürlichen Lebensgrundlagen und der 
Schönheit der Natur? Hier ist neben dem 
Bewußtsein und der Fähigkeit der Land-
w irtinnen und Landwirte zuallererst die 
Agrarpolitik  gefordert. Die Politik insges-
amt und die Agrarpolitik insbesondere 
müssen die Rahmenbedingungen schaf-
fen, die eine extensivere, umweltverträgli-
che, aber dennoch lohnende Landwirt-
schaft und einen fairen Wettbewerb ohne 
Sozial- und Ökodumping gewährleisten. 
Kein Wirtschaftszweig, und die an ihren 
mehr oder weniger geeigneten Standort 
gebundene Landwirtschaft am wenigsten, 
kann mit Waren konkurrieren, die m it un-
vertretbaren Umweltbelastungen, m it 
Landschaftszerstörung und mit Sklaven-
löhnen erzeugt werden. Aber dies kommt, 
wenn die EG nicht gegensteuert, auf uns 
zu. Aufgrund der Äußerungen führender 
deutscher Politiker, der Vorschläge der EG- 
Kommission, des Drängens der Industrie 
und der Medien und letztlich angesichts 
der ultimativen Forderungen der USA ist zu 
befürchten, daß bei den bis Ende des Jah-

res abzuschließenden GATT-Verhandlun- 
gen zwar eine stufenweise Anpassung der 
Agrarpreise an das sogenannte Weltmarkt-
preisniveau beschlossen wird, daß aber 
keine Wende der europäischen Agrarpoli-
tik  erfolgt, die dem radikalen Ver-
drängungswettbewerb erfolgreich entge-
genw irkt und umweltverträgliches W irt-
schaften flächendeckend ermöglicht. Die 
Folge w ird sein, daß die Agrarproduktion 
sich auf bevorzugte Standorte und Regio-
nen und auf kapitalstarke, agrarindustrielle 
Großbetriebe konzentriert, während die 
Landwirtschaft in den benachteiligten Ge-
bieten und auf schlechten Standorten 
mehr und mehr aufgegeben wird. Dieser 
Trend ist schon jetzt festzustellen: die Zahl 
der Hoferbinnen und -erben, die auf eine 
Fortführung des elterlichen Hofes verzich-
ten, steigt unentwegt und wird heute w eit 
über 50 % liegen. Die Zahl junger Men-
schen, die heute noch eine landwirtschaft-
liche Ausbildung wählen, ist so niedrig, daß 
sie fü r eine flächendeckende Bewirtschaf-
tung nicht mehr ausreicht und das Ende 
der bäuerlichen Landwirtschaft anzeigt.

Offen ist also, wie sich die Landnutzung 
insgesamt und auf den benachteiligten 
Standorten überhaupt entwickelt, wer in 
Zukunft die Landschaft in den besonders 
reizvollen, benachteiligten Gebieten noch 
erhalten und pflegen wird und ob es in den 
begünstigten Gebieten Auflagen und För-
derungen geben wird, die dort zur Wieder-
herstellung und Erhaltung einer vielfälti-
gen, intakten Landschaft führen. Außer-
halb der Landwirtschaft gibt es Vorstellun-
gen, als könne man die derzeitige Agrar-
struktur oder eine flächendeckende land-
wirtschaftliche Nutzung durch entgoltene 
Landschaftspflege absichern. Dies w ird 
nicht gelingen. Tatkräftige junge Men-
schen werden nur dann Landwirte werden 
und bleiben, wenn der Betrieb ihnen ein ih-
ren Fähigkeiten und ihrem Kapitaleinsatz 
entsprechendes Einkommen sichert, und 
dabei kann Landschaftspflegegeld nur ein 
Zubrot sein. Will die Gesellschaft im In-
teresse aller und der Zukunft kommender 
Generationen eine Landwirtschaft, die 
wirklich den im §1 des Naturschutzgeset-
zes genannten Zielen dient, dann muß die 
Politik in Deutschland und in Europa ein-
heitliche Rahmenbedingungen schaffen, 
die ein erfolgreiches Wirtschaften im Ein-
klang m it der Natur ermöglichen. Die 
Agrarpolitik muß dahin ausgerichtet sein, 
die unsinnige, ressourcenverzehrende und

umweltbelastende sowie den Weltmarkt 
störende Überproduktion zu beenden. Das 
kann nicht schwergewichtig durch weiter 
verschärften Preisdruck und sozialen Aus-
gleich geschehen. Die nicht geeigneten 
und nicht mehr benötigten landwirtschaft-
lichen Nutzflächen müssen zwecks Biotop-
vernetzung (Hecken, Raine, Gewässerrand-
streifen, Gehölze u.a.) zwecks Waldneube-
gründung und Erweiterung der Natur-
schutzflächen umgewandelt werden (das 
könnten 20 % und mehr der derzeitigen 
Nutzfläche sein). Die Umwandlung dieser 
Flächen w ird erheblich zur Wiederherstel-
lung vielfältiger, ökologisch intakter und 
schöner Landschaften beitragen, den 
Marktüberdruck und Preisdruck wegneh-
men und den Landwirten durch Verkauf 
oder Verpachtung der Flächen zusätzliche 
Einnahmen und Chancen bieten. Des wei-
teren muß der Umbruch von Grünland ver-
hindert werden, indem extensive Grün-
landnutzung bei bodengebundenen und 
reduzierten Tierbeständen ausreichend 
honoriert werden. Schließlich bedarf es an-
gesichts der derzeitigen Belastungen der 
natürlichen Lebensgrundlagen und der 
Agrarüberschüsse einer allgemeinen Ex- 
tensivierung. Die hier erforderlichen und 
geeigneten Verfahren, wie z.B. die Redu-
zierung des Düngemitteleinsatzes, sind 
teils umstritten, teils noch ungenügend ge-
klärt und seitens der Agrarpolitik noch 
nicht genügend aufgegriffen geschweige 
umgesetzt.

Meine A n tw ort auf die Frage nach dem 
Beitrag der Landwirtschaft zum Erhalt und 
zur Pflege einer intakten Landschaft lautet 
letztendlich: Wollen w ir auch den kom-
menden Generationen eine überlebens-
werte Welt sichern, dann muß der §1 des 
Naturschutzgesetzes Leitlinie fü r das Han-
deln der Gesellschaft insgesamt und fü r die 
Politik sein. Wird die Politik danach ausge-
richtet, dann -  aber nur dann -  kann die 
Landwirtschaft wie in früheren Zeiten im 
Einklang mit der Natur zu ihrem und aller 
Nutzen das Land bebauen und die Schöp-
fung bewahren.

Anschrift des Verfassers:

Klaus Peter Bruns 
Minister a. D.
Vorstand der Agrarsozialen Gesellschaft 
Knüllstraße 30 
37130 Gleichen
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W ie entwickelt sich ein „ästhetisches" Landschaftsbild?

von Jens Tönnießen

ln diesem Referat soll es nicht darum ge-
hen, wie eine Landschaft entwickelt wer-
den kann, damit sie ästhetisch „schön" 
wirkt, sondern die Frage lautet vielmehr: 
Wie entwickelt sich in den Menschen ein 
Bild dahingehend, daß eine Landschaft 
mehr oder minder plötzlich als „ästhetisch" 
empfunden wird?

Hier auf Hof Möhr bietet sich für diese 
Betrachtung verständlicherweise das Fall-
beispiel „Naturschutzgebiet Lüneburger 
Heide" an. Vor knapp hundert Jahren ver-
kehrte sich das Negativ-Bild von der Heide 
in sein Gegenteil, aus dem »cul de l'Allema- 
gne«, wie ein ungenannt bleibender Fran-
zose laut Weber(1855) gesagt haben soll, 
wurde eines der meistbesuchtesten Naher- 
holungs- und Tourismus-Gebiete. Diesen 
Umschwung in der Einstellung zur Heide-
landschaft möchte ich im folgenden mit 
Hilfe einiger zeitgenössischer Schriften 
vorstellen und erläutern.

Anfang 1709 reiste Zacharias Conrad 
von Uffenbach durch die Heide. Er schrieb 
später (1753) in seinen Reiseerinnerungen: 
„... Morgens um halb acht wieder ab, über 
die übel beschriene Lüneburger Heyde. Ich 
hatte mir eingebildet, sie seye deßwegen 
so beruffen, weil man so wenig Orte, und 
Bequemlichkeiten darauf fände; allein der 
Weg an sich ist verzweifelt böse, und ma-
chen die vielen Herzens- und Kopf-Stösse, 
so man bekommt, daß man ihrer nicht 
leicht vergißt. Denn erstlich hat diese 
Heyde viele Hügel, und Unebenen. Zwey- 
tens, ist sie sonderlich um diese Zeit des 
Jahres, und im Herbste Grundlooß, und 
dannenhero lauter tieffe Gleissen. Drittens, 
macht auch das Wilde, und Unkraut, so dar-
auf wächset, und harte Wurzeln hat, daß es 
sehr ungleich und verdrießlich darauf zu 
fahren ist."

1801 meint CG. Küttner, die Lünebur-
ger Heide sei „der schlechteste Strich von 
einem solchen Umfange, der mir je vorge-
kommen ist. Der Grundboden dieses gan-
zen Landes ist eine ungeheure Sandwüste, 
die von Natur entweder ganz nackt ist 
oder dürre, stechende Halme hervor-
bringt."

1803 beschreibt Mangourit die Heide

folgendermaßen: „Hinter Celle reist man 
auf einer Strecke von beinahe 20 deut-
schen Meilen zwar nicht immer über Sand, 
wohl aber durch Heiden, die man nicht 
überblicken kann. Es tut not, daß man in 
denselben die Höhe ebenso beobachtet, 
wie auf dem Meere, nur um zu wissen, wo 
man eigentlich ist. Von Zeit zu Zeit kündi-
gen Enten, Gänse, Schafe von einem er-
bärmlichen Aussehen die Nachbarschaft ei-
nes armseligen Dorfes, einer elenden Hütte 
an. Welche Wohnplätze! Ganze Familien 
mit bleichem Gesicht, mit zerfetzten Klei-
dern, leben, essen, schlafen im Stalle ihres 
Viehs! In der Nähe dieser wahren Katakom-
ben sieht man einige dünne Roggen- und 
Gerstenhalme und hier und da ein Fleck-
chen mit Buchweizen."

Während einer Reise im Jahr 1822 hatte 
Carl Julius Weber folgenden Eindruck von 
der Lüneburger Heide: „Nirgendwo stößt 
man auf schlechtere Wege, auf verdrosse-
nere und phlegmatischere Menschen." Die 
200 Quadratmeilen des Fürstentums Lüne-
burg seien „eine weite Sandebene, von der 
höchstens 3/10 ergiebig sind".

Diese Zitate belegen die enge Verbin-
dung, die für die Menschen zwischen land-
wirtschaftlicher Nutzbarkeit und ästheti-
schem Reiz einer Landschaft bestand. Ein 
schwer zu bewirtschaftendes Gebiet mit 
entsprechend geringen Erträgen wurde 
auch in seiner ästhetischen Wirkung als ne-
gativ beurteilt. Ganz anders sah es bei den 
reichen Böden des Mittelgebirges aus, wie 
später noch gezeigt werden wird.

Die Heide galt als arm. Es fehlte deshalb 
auch nicht an Vorschlägen zur Verände-
rung der ökonomischen Situation der 
Landschaft: 1754 schlug Jakob Fleischhauer 
vor, eine große Wasserleitung nach römi-
schem Vorbild von der Niederelbe in die 
Zentralheide zu bauen. In der napoleoni- 
schen Zeit versprach ein französischer Prä-
fekt, um sich als Besatzer beliebt zu ma-
chen: „Diese Heiden, diese furchtbaren Wü-
steneien, die noch die Hälfte Eures Bodens 
bedecken, werden der Kultur überliefert 
werden und werden nicht zögern, sich mit 
Wäldern und Saatfeldern zu bedecken." 
Nach der Zeitschrift „Grenzbote" von1850

hat er dann einen angesehenen Heidebau-
ern gefragt, wie man so etwas verwirkli-
chen könne. Dieser soll geantwortet ha-
ben: „Laten Se veeruntwintig Stunnen 
Meß regnen un dann fragen Se mal wed- 
der tau".

Zur Darstellung der Ärmlichkeit von 
Landschaft und/oder Landwirtschaft in al-
ten Schriften ließen sich noch viele Quel-
lentexte anführen. Hier sollen nun noch ei-
nige typische Beispiele aus Schulbüchern 
zitiert werden, die übrigens auch zeigen, 
wie groß der Abstand zwischen Schul-
buchwissen und Wirklichkeit oftmals ist. In 
Hosters Weltkunde wird die Heide folgen-
dermaßen beschrieben: „Ein ödes, trauri-
ges Land, ohne Anhöhen, Täler, ohne Seen, 
ohne alles Laubholz . . . "  Bezeichnend 
scheint mir, daß diese Beschreibung sich 
orientiert am Idealbild einer fruchtbaren 
Mittelgebirgslandschaft; die arme Heide 
wird als das genaue Gegenteil dargestellt. 
„... alles ist leer, trocken, kalt. Man sieht hier 
nicht einmal, wie in Arabien, Beduinen um-
herstreifen oder Pilger und Karawanen 
durch die Wüste ziehen. Man könnte, wenn 
man blind wäre, halbe Tage umherirren, 
ohne sich an etwas zu stoßen . . .  da ist 
nichts als Sand, Heide, Moor". Im „Buch für 
alle"(1855) erscheint neben der Landschaft 
und ihren Bewohnern sowie deren Woh-
nungen sogar der Himmel als armselig: 
„Ödes Schweigen ruht auf der rotbraunen 
Ebene, die nie das Rauschen eines Waldes 
oder das Murmeln eines frischen Baches 
hörte, sondern nur das Summen der Bienen 
über dem mannshohen Heidekraut... Wo-
hin das Auge schaut, bietet sich dasselbe Ei-
nerlei dar, dieselben Heidekräuter, der-
selbe bleifarbene Himmel.. .  Nicht minder 
armselig erscheinen die Wohnungen... Öl-
getränktes Papier vertritt die Stelle des 
Fensterglases, Schilf- und Torfrasen dienen 
als Ziegel. Da spielen keine Kinder auf grü-
nen Rasenplätzen .. . öde, lautlos und leer 
ist das Dorf, ohne Hahnenschrei und ohne 
das Gackern einer Henne. Der Bewohner 
der Heide weiß nicht, was Feld und Wald ist 
. . . "  Noch 1903, als der Tourismus in der 
Heide schon boomte, heißt es in Büttners 
deutschem Lesebuch: „Man sieht kein
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Haus, keinen Menschen, kein Tier außer ei-
nigen hungrigen Raben. Zahllose Bienen-
schwärme sind dort. Durch ihre übergroße 
Menge werden sie dem Wanderer gefähr-
lich." Und einige sächsische Lehrer, die 1911 
die Heide besuchten, zogen es vor, in Celle 
zu bleiben, da sie die große Wolfsgefahr (!), 
die zahllosen Bienenschwärme und die 
Nahrungsmittelknappheit in diesem un-
fruchtbaren Lande fürchteten. Nur einer 
von ihnen wagte es, bis Bergen vorzudrin-
gen.

Schon w eit vor dieser Zeit gab es aber 
auch Stimmen, die später als Zeugnisse ei-
ner positiven Landschaftserfahrung zitiert 
wurden. Als erstes w ird in diesem Zusam-
menhang meist auf den Dänen Jens Imma-
nuel Baggesen verwiesen. 1789 verließ er 
Kopenhagen -  o ffenbar nicht ganz fre iw il-
lig -  und schwärmte in späteren Veröffent-
lichungen von der Heide, allerdings mit den 
Worten, er hätte schon immer mal in der 
Wüste wandern wollen. Ähnlich zweideu-
tig  erscheinen auch die Äußerungen von 
Turnvater Friedrich Ludwig Jahn, der wäh-
rend einer Reise die Straßen durch dieses 
Gebiet erlebte wie „zwischen Himmel und 
Heide" -  also ohne eine erwähnenswerte 
Landschaft dazwischen. „Die geringe Ver-
schiedenheit der Fläche, die stete Wieder-
kehr derselben Gegenstände geben dem 
Ganzen das Gepräge von hoher Einfalt, 
und die maßlose Aussicht ein Gefühl der 
Unendlichkeit . . . Hier hält das Heimweh 
den hier Geborenen." Es sei also die Folge-
rung erlaubt, daß nichts anderes ihn hielt, 
zumindest nicht eine liebliche, ästhetische 
Landschaft. Richard Linde interpretiert 
Jahns Äußerung in seiner berühmten Hei-
de-Monographie7 (1924) allerdings etwas 
anders: „Das ist unmittelbar quellendes Na-
turgefühl, das m it selbstverständlicher 
Liebe die heilige Heimaterde um faß t. . . ,  in 
wundervolle Sprachform gefaßt." Ob diese 
Interpretation des Jahn-Z\XaXs zu trifft, mag 
der Leser selbst entscheiden. Mir erschei-
nen derartige Literatur-Hinweise auf alte 
„Heidefreunde" oder ,,-bewunderer" nicht 
ganz nachvollziehbar.

Ende des 18. Jahrhunderts begann die 
Mythisierung der Heide. Der Schotte Mac- 
pherson hatte als eine der gelungensten 
Fälschungen der Literaturgeschichte den 
„Homer des Nordens" erfunden, den „Os- 
sian", von dem alle Welt glaubte, er sei echt. 
Goethe läßt seinen jungen Werther Ossian- 
Verse zitieren. Schwärmerisch heißt es bei 
Goethe: „Welch eine W e lt!. . .  Zu wandern 
über die Heide, umsaust vom Sturmwind, 
der in dampfenden Nebeln die Gei-

ster der Väter im dämmernden Licht des 
Mondes dahinführt." Heide wurde also 
zum Sinnbild fü r das Unheimliche schlecht 
hin, zum Ort des Dämonischen. M it dem Er-
scheinen des vielgelesenen „Werther" be-
gann entsprechend auch nicht der Heide-
tourismus -  statt dessen stieg die Selbst-
mordrate drastisch an.

Bis zur Jahrhundertwende bestimmte 
dieses Bild der Heide als einer lebensbe-
drohlichen, dämonischen Landschaft die in 
der Literatur sich widerspiegelnde Erfah-
rung des Menschen (der sich als Bewohner 
dieser Landschaft von ihrer Kargheit ja ta t-
sächlich bedroht fühlen mußte): Annette v. 
Droste-Hülshoffs „Der Knabe im Moor" 
(1844 veröffentlicht) endet mit der be-
rühmten Zeile „Oh schaurig war's in der 
Heide!" Aus Friedrich Hebbels (1813 -1863) 
Gedicht über den Mord an einem Kind mit 
dem Titel „Der Heideknabe" (sic!) ein klei-
ner Auszug: „Hinaus aus der Stadt! Und da 
dehnt sie sich,/die Heide, nebelnd, gespen- 
stiglich!/Die Winde darüber sausend;/'Ach, 
wär' hier ein Schritt wie tausendl'/Und al-
les so still und alles so stumm,/man sieht 
sich umsonst nach Lebendigem um ;/nur 
hungrige Vögel schießen/aus Wolken, um 
Würmer zu spießen."

In der gleichen Zeit entstanden Reise-
beschreibungen, die dem Negativ-Image 
der Heide einige -  allerdings etwas gesucht 
erscheinende -  positive Aspekte hinzufüg-
ten. Vermutlich läßt sich diese Entwicklung 
zurückführen auf eine gewisse Abhängig-
keit der Landschaftserfahrung von der 
herrschenden (politischen) Ideologie; das 
aufkommende Nationalgefühl konnte eine 
ausschließlich negative Beurteilung der 
/Ve/maflandschaft nicht zulassen. Die Rei-
senden gingen nun offenbar auch abseits 
der vielbefahrenen Hauptstraße auf Ent-
deckungstour. 1816 meint der Hamburger 
Domherr Meyer, der schlechte Ruf der 
Heide bei den Reisenden sei wohl auf den 
Kontrast zwischen dem Reiseziel, der rei-
chen Hansestadt Hamburg, und dem ar-
men Vorland „Heide" zurückzuführen. Ei-
nige Jahre nach seiner Reise von 1822 
schrieb C.J. Weber: „variatio delectat -  
grün und immer grün sehen w ir jedes Jahr 
-  ist zur Abwechslung rotbraum um uns 
herum nicht auch schön wie das Grau in 
Grau auf dem Karste... manche haben bei 
der Heideblüte gar schon wie bei einem 
Vergißmeinicht geschwärmet. In dieser 
stiefmütterlichen Natur bleibt dem Liebha-
ber in Ermangelung schönfarbiger und 
wohlriechender Blumen nichts übrig als 
m it Heideblümchen seine Geliebte zu

bekränzen." Man bedenke: die Heideblüte 
als Gegenstück „schönfarbiger und w ohl-
riechender Blumen"! Heute macht man aus 
dieser Not eine Untugend in Form von di-
versen „Heideblütenfesten" m it „Heidekö-
niginnen" und übelstem Massenrummel.

Lehmann (1855) kann zwar verstehen, 
daß die Heide-Reisenden, die „meilenweit 
in glühendem Sande w a ten ,. . .  einen Vor-
geschmack der Sahara" bekommen, sieht 
aber auch in der Heide den „eigentümli-
chen Reiz, daß hier keine Schranken den 
Horizont verengen und die freie endlose 
Aussicht beeinträchtigen".

Um die letzte Jahrhundertwende bil-
deten sich überall regional tätige „Vereine 
zur Landesverschönerung", der „Wander-
vogel" wurde gegründet. Der Wandel in 
der Beurteilung der Heide durch den Men-
schen kam fü r die Heide zu eben dieser 
Zeit.

Ausgangssituation war die Technikbe-
geisterung um die Jahrhundertwende, die 
Überzeugung, man könne sich nun endlich 
eine dem Menschen feindliche Natur, die 
sich kaum genug zum Überleben abringen 
ließ und daher als bedrohlich, o ft lebensbe-
drohlich erfahren worden war, völlig un-
tertan machen. Doch es gab auch Men-
schen, sicher nicht nur Jugendliche, die m it 
dieser Technikgläubigkeit nicht zurecht ka-
men, die den Ausstieg versuchten und in 
die Landschaft „flohen", um die Beziehung 
zwischen Mensch und Natur harmonisch 
zu gestalten. Das Schönheitideal war ganz 
eindeutig nicht die menschenleere, „w ilde" 
Natur, sondern die landwirtschaftlich nutz-
bare, die Kulturiandschaft, in der, wie Stol
tenberg (1925) zu einer Hallig schrieb, „das 
weite ebene Land überall von emsigen 
Menschen übersät ist, alles in froher Bewe-
gung, doch ohne irgendwelche großstäd-
tische Hast".

1905 wurde der Hamburger Wander-
verein gegründet -  später erweitert zum 
Bund Deutscher Wanderer. 1906 wurde in 
diesem Verein ein „Ausschuß fü r Heidefor-
schung" ins Leben gerufen, dem auch der 
Heidemaler de Bruykerund Hermann Löns 
angehörten. Der Initiator dieser Gruppe, 
Friedrich Goebel(1907), schrieb dazu: „Ret-
te t die Eigenheiten unserer Wälder und Fel-
der, unseres Tier- und Pflanzenreiches, un-
serer Sitten und Gebräuche, re tte t unsere 
Sagen, unsere Geschichte und ihre Denk-
mäler." Tiere und Pflanzen werden zwar 
erwähnt, der Schwerpunkt liegt aber ein-
deutig im Bereich der von Menschen ge-
prägten Kulturlandschaft. Ästhetisch,,- 
schöne" Landschaft war fü r die Wander-
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vereine, für die Landesverschönerer meist 
die fruchtbare Mittelgebirgslandschaft mit 
vielen Acker- und wenigen Waldflächen, 
mit Fluß, Burgruine, kleiner Ortschaft. Im-
mer wieder findet man diese „Ideal-Land-
schaft" auf den Vignetten von Wanderer- 
Zeitschriften jener Zeit (und vielfach auch 
der heutigen noch). Sogar hier im Tiefland, 
in der Lüneburger Heide, wurde versucht, 
dieses Ideal zu finden, und damit setzte 
eine Neubewertung der vormals so nega-
tiv beurteilten Heidelandschaft ein. Frie-
drich Goebel schwärmte 1909 von der 
Heide mit Worten, die eher auf das Mittel-
gebirge passen: „Gibt mir nicht die wellige 
rotbraune Heide das Gefühl köstlicher 
Ruhe! Schwindet nicht Sorge und Angst 
beim Hineinstarren in ein wirbelndes, be-
wegliches Heideflüßchen! Und genießt 
nicht mein Inneres die harmonische Schön-
heit der Landschaft! Mit ihren zerfallenen 
Ruinen; mit den mächtigen Findlingen, 
dem Kreuz und Quer der Felder (!); dem 
Wechsel von Feld und Wald; dem sich da-
hinwindenden Flüßchen, den anmutigen 
Dörfern, mit ihren Strohdächern und ihrer 
dem Boden angepaßten Bauart!" Linde 
kommentiert gleich zu Beginn des Kapitels 
„Landschaft" in seiner Heide-Monographie 
(71924) derartige Äußerungen wie folgt: 
„Wenn von der landschaftlichen Schönheit 
dieser kargen Natur gesprochen wird, so 
pflegt an erster Stelle die Lieth bei Falling-
bostel, dann vielleicht die Eckernworth bei 
Walsrode, das Tal der Böhme, das liebliche 
Auetal bei Schätzendorf oder der Egestor- 
fer Kirchensteig genannt zu werden. Wir 
glauben mit Unrecht. Sie zeigen nicht die 
besondere Schönheit der Heide, sondern 
stellen verkleinerte Abbilder der deut-
schen Mittelgebirgslandschaft dar, die sich 
in das Heidegebiet verirrt haben."

Und tatsächlich wurde plötzlich die „ei-
gentliche" Heidelandschaft in all ihrer bis-
her so beklagten Kargheit zum Anzie-
hungspunkt für den vor der Großstadt flie-
henden Menschen.

Der Tourismus boomte. Vor 1904 fan-
den sich zur Heideblüte 200 bis 300 Fremde 
in Wilsede ein, 1904 waren es erstmals über 
1.000,1905 schon 2.000,1906 4.000. An ei-
nem Heideblüten-Sonntag 1906 wurden in 
Hamburg für die Stationen in der Heide
14.000 Bahnfahrkarten verkauft. „Die 
Heide kam in Mode. Es regnete Menschen, 
es hagelte Volk" (Hermann Löns).

Plötzlich wurden Gegenden, die vorher 
als extrem häßlich beschrieben worden 
waren, zum neuen Schönheitsideal einer 
Landschaft. Sogar die Wanderdünen, die

wegen ihrer Übersandung von Feldern für 
die betroffene Bevölkerung lebensbedro-
hend waren, galten auf einmal als reizvoll. 
Franz Gabainbeschreibt in seinem Wander-
führer für die Lüneburger Heide (21908) 
die „entzückende Dünenlandschaft" bei 
Ehrhorn. Die Gefahr für die Lebensmittel-
versorgung war -  zumindest für den Städ-
ter -  nicht mehr gegeben, Landschaft und 
Natur wurden nicht mehr als Feinde des 
Menschen gesehen und daher auch nicht 
mehr dämonisiert.

Ein Blick auf die flächenmäßige Ent-
wicklung der Heidelandschaft um die Jahr-
hundertwende macht einen weiteren und 
vielleicht noch wichtigeren Grund für die-
sen völligen Umschwung in der Land-
schaftsbeurteilung verständlich. Man hatte 
wegen der nicht mehr konkurrenzfähigen 
althergebrachten Wirtschaftsweise der 
Heidebauern durch großflächige Auffor-
stungen begonnen, diese offene Land-
schaft in Wald zu verwandeln. Die ehemals 
für die norddeutsche Tiefebene typische 
Heidelandschaft fand sich jetzt nur noch in 
letzten Restbereichen, besonders eben im 
Gebiet um den Wilseder Berg (in erreichba-
rer Nähe der Großstädte Hamburg, Bre-
men und Hannover!). Im gleichen Maße, 
wie die Heidegebiete von der Landkarte 
verschwanden, stieg für die wenigen ver-
bliebenen Heideflächen ihre Anziehungs-
kraft für den Menschen, ihre touristische 
Bedeutung, an der sich bis heute nichts ge-
ändert hat. Damit wäre ein zweites Krite-
rium für den ästhetischen Reiz einer Land-
schaft genannt: ihre Seltenheit.

Die Geschichte des Waldes und seiner 
Beurteilung durch den Menschen bestätigt 
diese Deutung. Je mehr der vormals be-
herrschende Naturwald vom planmäßig 
angelegten Wirtschaftswald verdrängt 
wurde, umso mehr gewann die soge-
nannte „Forstästhetik" als Lehre an Bedeu-
tung. Bereits 1713 veröffentlichte V. Carlo- 
witz den ersten Aufsatz zur Waldverschö-
nerung, 1795 wurde Forstästhetik in den 
Lehrplan der Forstschule Woltershausen 
bei Gotha aufgenommen, 1824 machte 
von der Borch in dem Aufsatz „Ästhetik im 
Walde" konkrete Vorschläge z.B. zur Wald-
randgestaltung, sogar mit Angabe der Ko-
sten. Die Forstästhetik orientierte sich in ih-
rer Beurteilung des Waldes also nicht pri-
mär an dessen wirtschaftlicher Bedeutung, 
sondern an dem ästhetischen Ideal des im-
mer seltener werdenden Naturwaldes, der 
zuvor vom Menschen nur als Hindernis bei 
der Durchsetzung seiner Wünsche wahrge-
nommen worden war.

Bei der landschaftsästhetischen Be-
trachtungsweise um die Jahrhundert-
wende ging es jedoch nicht um die ur-
sprüngliche Natur, auch nicht um die darin 
und davon lebenden Menschen, sondern 
lediglich um eine mehr oder minder starr 
definierte „Schönheit" der Landschaft. Die 
dort lebenden Menschen, aber auch die 
Tiere und Pflanzen waren Staffage, Inven-
tar der Landschaft, bewegliche Punkte in 
ruhender Umgegend. „Es geht für uns um 
das Elementarste überhaupt, um unseren 
Anspruch auf Schönheit" (Gaebel 1921). 
Landschaftsästhetik als alleinvertretungs-
berechtigte Anschauung, Naturschutz ein 
Fremdwort.

Zusammenfassend lassen sich für die 
oben dargestellte „ästhetische Neubewer-
tung" der Lüneburger Heide um die Jahr-
hundertwende im wesentlichen drei 
Gründe nennen:
■  Die Heide erschien dem Menschen in ei-
ner Phase, in der das Hauptproblem der Be-
völkerung, die Nahrungsmittelproduktion, 
plötzlich durch Kunstdünger u.v.a.m. end-
gültig lösbar erschien, nicht mehr als men-
schenfeindliche, lebensbedrohende und 
damit auch abstoßende Natur. Erst jetzt 
war auch in ästhetischer Hinsicht eine vor-
urteilsfreie Beschäftigung mit dieser Land-
schaft möglich.
■ Um die Jahrhundertwende begann die 
technische Revolution, die schneller ablief 
und umwälzender war, als viele Menschen 
es verstehen, mittragen und verkraften 
konnten und wollten. Deshalb entwickelte 
sich eine Art „Aussteiger-Gesellschaft", die 
unter anderem in der Heide Gebiete fand, 
in denen Kulturlandschaft und technische 
Entwicklung sich noch in Übereinstim-
mung befanden. Es ging diesen „Ausstei-
gern" nicht um den Erhalt von Lebensräu-
men für die Tier- und Pflanzenwelt, son-
dern um den Erhalt einer Landschaft, „so 
wie sie früher war", wobei dieses „früher", 
die „gute alte Zeit", offenbar um 1850 an-
gesiedelt wurde, zu einem Zeitpunkt also, 
als die Technik noch keinen großen Einfluß 
auf die Lebensbedingungen der Menschen 
genommen hatte.
■  Die Heide war auf riesigen Flächen auf-
geforstet worden, aus der Lüneburger 
Heide war der Lüneburger Wald gewor-
den. Überall fanden sich Nadelholzdickun-
gen -  sicher kein besonders schöner An-
blick. Wirkliche Heideflächen waren selten-
geworden und erschienen schon deshalb 
schützenswert, weil sie durch die Unter-
brechung der Nadelholzdickungen Vielfalt 
in die Landschaft brachten.
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Heute läßt sich nicht mehr zweifelsfrei 
feststellen, welcher dieser drei Gründe der 
entscheidende war. Die Umbewertung der 
Heide von „häßlich" zu „schön" kam sehr 
plötzlich um 1900, meiner Überzeugung 
nach viel abrupter als in der älteren Litera-
tu r o ft beschrieben. Dabei ging es -  und 
das g ilt es festzuhalten -  den neuen Heide-
bewunderern zunächst allein um den äs-
thetischen Aspekt; im Grunde gewann erst 
m it der Entstehung des Vereins Natur-
schutzpark 1909 der Gedanke des Natur-
schutzes im engeren Sinn an Bedeutung.

„Wir wollen z.B. einen Vogel nicht des-
halb schützen, weil er vielleicht schädliche 
Insekten vertilgt, sondern w ir wollen den 
Vogel schützen um des Vogels selbst w il-
len, weil er in seiner A rt ein herrliches Ge-
schöpf ist (...) weil ohne die anmutigen Be-
wegungen, die bunten Farben und die lieb-
lichen Gesänge unserer Vögel unsere Wäl-
der und Fluren unendlich öde, to t  und trau-
rig erscheinen würden. (...) Deshalb trach-
te t die moderne Naturschutzbewegung, 
alle Geschöpfe nach Möglichkeit zu erhal-
ten. (...) Und wie mit den Tieren, so verhält 
es sich auch m it den Pflanzen. (...) Alles bil-
det ja ein zusammengehöriges, unauflösli-
ches Ganzes, und eben dieses Ganze w ol-
len w ir erhalten. (...) Die neueste Richtung 
der Naturschutzbewegung geht deshalb 
darauf hinaus, Naturreservate zu schaf-
fen." (Kurt Floericke, Gründer des VNP, 
1911).

Zum ersten Mal ging es also um den Er-
halt einer Landschaft um ihrer selbst willen, 
ohne landwirtschaftlichen oder ästheti-
schen Nutzeffekt fü r den Menschen. Bis

heute geht es dem Verein bei seiner Heide-
pflege nicht um die Ästhetik der Land-
schaft, erst recht nicht um die Förderung 
des Heideklischees „Schäfer mit Schnucke 
vor Wacholder auf lila Blütenmeer", son-
dern um den Erhalt der Vielfalt von Le-
bensräumen, w ie sie sich seit der Bronze-
zeit in der Kulturlandschaft Heide und in 
der Geestlandschaft der Norddeutschen 
Tiefebene ausgebildet haben.
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Grundsätze für die Operationalisierung des 

Landschaftsbildes in der Eingriffsregelung und im 

Naturschutzhandeln insgesamt
von Wilhelm Breuer

1. Vorbemerkung

Das „Landschaftsbild" als Schutzgut des 
Naturschutzes hat bisher nur unzureichend 
Eingang in das Naturschutzhandeln gefun-
den. Die Erfassungs- und Bewertungspra-
xis des Landschaftsbildes wird dem recht-
lich-fachlichen Zielsystem des Naturschut-
zes häufig nicht gerecht. Für die sachkom- 
petente Berücksichtigung des Land-
schaftsbildes in der Naturschutzpraxis feh-
len naturschutzkonforme theoretische 
Grundlagen. Dies wird durch das Ausmaß 
Stichprobenhaft ermittelter Vollzugsmän-
gel im Anwendungsbereich der Eingriffsre-
gelung bestätigt (vgl. z.B. Breuer 1991).

Im folgenden werden Grundsätze für 
die Operationalisierung des Landschafts-
bildes in der Eingriffsregelung und im Na-
turschutzhandeln insgesamt vorgestellt. 
Diese Grundsätze unterscheiden sich z.T. 
wesentlich von bisher üblichen Betrach-
tungen, Bewertungsansätzen und -verfah-
ren. Diese Grundsätze sind Beratungsin-
halte und Konvention der niedersächsi-
schen Fachbehörde für Naturschutz und 
werden von dort aus landesweit empfoh-
len.

2. Schutzgut „Landschaftsbild"

Das Landschaftsbild ist wie die Leistungsfä-
higkeit des Naturhaushalts Schutzgut der 
Eingriffsregelung und des Naturschutzes 
insgesamt. Beide Schutzgüter sind sozusa-
gen die beiden Seiten einer Münze. Beide 
Schutzgüter sind gleichrangig, ohne sich 
gegenseitig auszuschließen oder in Kon-
kurrenz zu treten.

Der Begriff Landschaftsbild in § 8 
BNatSchG umfaßt die sinnlich wahrnehm-
bare Expression des Naturhaushalts. Dem 
Begriff Landschaftsbild lassen sich die Be-
griffe Vielfalt, Eigenart und Schönheit in § 1 
BNatSchG zuordnen. Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft kön-
nen als landschaftsbildspezifische Schlüs-
selbegriffe der Naturschutzzielbestim-
mung des § 1 BNatSchG verstanden wer-
den. Diese Begriffe meinen in ihrer Ge-
samtheit das Landschaftsbild. Sie können

als wertbestimmende Kriterien für das 
Landschaftsbild - und damit auch für des-
sen Erfassung und Bewertung - dienen.

Für die Naturschutzpraxis ist es ohne-
hin grundsätzlich von Vorteil, die natur-
schutzrechtlich vorgegebenen Begriffe - 
sofern sie einer naturschutzfachlichen In-
terpretation zugänglich sind - als Schlüssel-
begriffe in eine naturschutzfachlich kom-
petente Argumentation und Praxis zu 
etablieren und für diese nutzbar zu mache.

з. Schutzgutauftrag

Die Naturschutzziele hinsichtlich des 
Schutzgutes Landschaftsbild leiten sich 
ebenso wie für die anderen Naturschutz- 
Schutzgüter aus dem §1 BNatSchG ab. Da-
nach ist Naturschutz keine Nutzung, son-
dern die naturschutzgesetzliche Aufgabe,
и. a. die Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 
(d.h. Nutzungsmöglichkeiten, nicht die 
Nutzung selbst) und bezogen auf das 
Landschaftsbild: Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit von Natur und Landschaft als 
Lebensgrundlagen des Menschen und als 
Voraussetzungen für seine Erholung in Na-
tur und Landschaft dauerhaft zu sichern.

Gesetzlicher Auftrag ist demnach der 
Schutz des Landschaftsbildes u.a. für die Er-
holung, d.h. der Schutz der natur- und 
landschaftsbezogenen Erholungseignung 
und nicht der Schutz der Erholungsnut-
zung selbst oder etwa einer Einrichtung 
zur Erholungsnutzung. Damit ist nur die Er-
holungsvorsorge (als ein Teil der Dasein-
svorsorge) Teil des gesetzlichen Natur-
schutzauftrages und nicht etwa die Erho-
lungsplanung.

Zur Gewährleistung dieser Option 
müssen Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft, d.h. das Land-
schaftsbild - ebenso wie die anderen Na-
turschutz-Schutzgüter - in ihrer jeweiligen 
naturraum- und standorttypischen Aus-
prägung (durchaus im dynamischen Sinne, 
d.h. unter Einschluß natürlicher Entwick-
lungsabläufe in naturgegebenen Zeiträu-
men) gegenüber negativen anthropoge-
nen Veränderungen und zivilisatorischen 
Trends in Natur und Landschaft geschützt

werden ( Erz 1983). Hierbei können sich 
Konflikte zwischen der Erholungsvorsorge 
des Naturschutzes und der Erholungsnut-
zung (ebenso wie zwischen Naturschutz 
und allen Nutzungen) ergeben. Gleichzei-
tig ist das Vorhalten von Erholungseig-
nung, wie es Aufgabe des Naturschutzes 
ist, Voraussetzung für jede Erholungsnut-
zung.

Gesetzlicher Auftrag sind nicht Schutz, 
Pflege und Entwicklung einer absoluten 
oder maximalen oder unbestimmten oder 
von einer bestimmten Bevölkerungs- oder 
Interessengruppe (z.B. Bauern, Bürokraten, 
Ostfriesen, Oberschlesier) nachgefragten 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-
schaftsbildes. Vielmehr ist das Schutzgut 
die jeweils naturraum- und standorttypi-
sche, d.h. von einem bestimmten Natur-
raum vorgehaltene oder vorzuhaltende 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-
schaftsbildes. Das Zielsystem des Natur-
schutzes ist nämlich naturraumspezifisch 
ausgerichtet, d.h. (bezogen auf das Schutz-
gut Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts) 
der für den jeweiligen Naturraum typische 
„Ökosystemsatz" und (bezogen auf das 
Schutzgut Landschaftsbild) der für den Na-
turraum typische „Landschaftsbildsatz" 
sollen geschützt werden.

4. Landschaftsbild und 
Naturraumbezug

Unter Naturraum verstehen wir die phy-
sisch-geographische Raumeinheit mit typi-
schen Landschaften, Bio- und Ökotopen. 
Der Naturraumbegriff ist keineswegs auf 
die vom Menschen unbeeinflußte Land-
schaft (Naturlandschaft) eingeengt, son-
dern umfaßt sowohl die natürliche Be-
schaffenheit der Erdoberfläche als auch 
deren Veränderung durch die Kulturtätig-
keit des Menschen, also Naturlandschaft 
und ihre Überformung zur Kulturland-
schaft, soweit in ihr die natürlichen Land-
schaftsfaktoren des Standortes „durch-
pausen" (vgl. Anl 1984, Meynen & Schmit- 
hüsen 1953).

Die Kriterien Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit sind also stets naturraumtypisch
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zu definieren. Jeder Naturraum verfügt 
über eine spezifische Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit, die den jeweiligen Naturraum 
kennzeichnen oder gar unverwechselbar 
machen. Eine Abkoppelung dieser oder an-
derer naturschutzfachlicher Kriterien von 
der Naturraumidentität verfremdet die 
Naturschutzziele zwangsläufig. Deutlich 
w ird das am Begriff der Vielfalt: Die Erhö-
hung der Vielfalt des Landschaftsbildes an 
sich (ebenso wie die Erhöhung der A rten-
vielfalt) ist keine Maßnahme im Sinne des 
Naturschutzes. Hierfür ist vielmehr Voraus-
setzung, daß sie der Wiederherstellung der 
von Naturraum und Standort vorgehalte-
nen Diversität dient.

M it der vom Naturraum isolierten 
Handhabung, d.h. Verselbständigung der 
Kriterien Vielfalt, Eigenart und Schönheit, 
die im Naturschutzhandeln insgesamt weit 
verbreitet ist, ließen sich, zu Ende gedacht, 
z.B. die Auflichtung mitteleuropäischer Bu-
chenwälder, die Kultivierung norddeut-
scher Hochmoore oder die Eindeichung 
des ostfriesischen Wattenmeeres zumin-
dest legitimieren, wenn anstelle dieser ver-
gleichsweise monostrukturierten Land-
schaften nur eine größere absolute Viel-
falt, Eigenart und Schönheit hergestellt 
würden.

Die Verselbständigung dieser Kriterien 
macht den Landschaftsbildbegriff maß-
stabslos, nivelliert die Naturraumausstat-
tung und löst die Naturraumidentität ( und 
dam it auch den kulturellen und emotiona-
len Naturraumbezug des Menschen, d.h. 
sein Heimatempfinden) auf. Eine Parallele 
läßt sich zur naturraumlosgelösten Archi-
tek tu r (Garten- und Landschaftsarchitek-
tu r eingeschlossen) ziehen.

M it anderen Worten: Fichten gehören 
in die Hochlagen des Harzes und nicht an 
die Unterelbe und der historisch überkom-
mene Bau- und Siedlungsstil des Glotterta- 
les nicht in das Osnabrücker Hügelland. 
Oder: Ein Urlauber aus Ostfriesland kann in 
Oberbayern kein Marschengrtinland mit 
schwarz-weißem Fleckvieh erwarten, 
ebenso eine Geschäftsfrau aus Oberbayern 
in Ostfriesland keine Almwiesen mit ro t-
weißem Fleckvieh.

Die Vielfalt,Eigenart und Schönheit des 
Landschaftsbildes ergeben sich aus den 
sinnlich wahrnehmbaren (d.h. landschafts-
bildrelevanten) Erscheinungen und Struk-
turen der Lithosphäre (Gesteinsrinde), Pe- 
dosphäre (Bodendecke), Hydrosphäre 
(Wasserhülle), Atmosphäre (Lufthülle), Bio-
sphäre (Pflanzen- und Tierwelt) und An- 
throposphäre (vom Menschen hervorge-

brachte Erscheinungen), die den speziellen 
Naturraum ausmachen.

Für die Anthroposphäre -  es wurde 
oben im Zusammenhang mit der Kultur-
landschaft schon gesagt -  gilt aber eine 
wichtige Einschränkung: Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit des Landschaftsbildes bil-
den nur jene anthropogenen Erscheinun-
gen, die aus dem Naturraum hervorgegan-
gen sind, d.h. naturraumtypisch (was dem 
Begriff landschaftsgerecht entspricht) und 
historisch gewachsen sind. Der Land-
schaftszustand des jeweiligen Naturrau-
mes stellt dabei eine Augenblicksauf-
nahme einer langen Entwicklung dar. 
Überkommene Nutzungen z.B., deren In-
tensität durch die Leistungskraft des 
Standortes vorgegeben oder begrenzt 
wurde, drücken die Erfahrungen aus, die 
die Bevölkerung über Jahrhunderte mit 
der ihr vorgegebenen Natur und Land-
schaft gesammelt hat. Dadurch, daß der 
außerordentliche zivilisatorisch -techni-
sche Wandel seit etwa 50 Jahren in vollem 
Maße auf die Nutzung von Natur und 
Landschaft durchschlägt, lösen sich die 
meisten Nutzungsarten zunehmend von 
den natürlichen Voraussetzungen. Das 
führt auch zum weitgehenden Verlust der 
landschaftstypischen, extensiven Flächen-
nutzungen und landschaftstypischen Sied-
lungsstrukturen. Das bedeutet, daß land-
schaftsuntypische Erscheinungen (z.B. ubi-
quitäre Nutzungen, Bauformen oder Bau-
stoffe an bestimmten Standorten -  wie 
Maisäcker im Marschengrünland oder ur- 
bane Bauformen in ländlichen Räumen) die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Land-
schaftsbildes beeinträchtigen.

Alle landschaftsbildrelevanten Verän-
derungen müssen einer entsprechenden 
Bewertung durch den Naturschutz unter-
zogen werden. Dies geschieht, wenn die 
rechtlichen Voraussetzungen hierfür vor-
liegen, im Rahmen der naturschutzrechtli-
chen Eingriffsregelung. Dabei ist der Na-
turschutz eine bewertende Disziplin mit 
wertkonservativen Maßstäben und Grund-
haltungen. Landschaftsbildverändernde 
Maßnahmen müssen daraufhin überprüft 
werden, ob sie mit diesen Anforderungen 
vereinbar sind. Eine Evolution des Land-
schaftsbildes soll keinesfalls vollständig 
und überall verhindert werden, wohl aber 
eine Abkehr oder Auflösung von natur-
räumlicher Identität, d.h. erhebliche Beein-
trächtigungen des Landschaftsbildes.

Am Anfang jeder Landschaftsbildbe-
wertung steht daher die Differenzierung 
der landschaftsbildrelevanten Erscheinun-

gen danach, ob sie naturraumtypisch sind 
oder nicht. Grundlage hierfür ist ein natur-
schutzfachliches Leitbild, wie es in der 
Fachplanung des Naturschutzes zu erarbei-
ten und Voraussetzung fü r jedes planvolle 
Naturschutzhandeln ist.

Während bei der Anwendung der Ein-
griffsregelung nur der Status-quo-Wert 
des Landschaftsbildes erhalten werden 
kann, d.h. schon bestehende Abweichun-
gen vom Naturschutzleitbild hingenom-
men werden müssen, können und müssen 
im Rahmen von aktiven Naturschutzmaß-
nahmen Fehlentwicklungen der Vergan-
genheit behoben und das Naturschutzleit-
bild insgesamt verwirklicht werden.

5. Die Kriterien: V ielfalt, Eigenart 
und Schönheit

Die Vielfalt des Landschaftsbildes ergibt 
sich aus den Erscheinungen (Strukturen/ 
Elemente), die fü r den jeweiligen Aus-
schnitt von Natur und Landschaft nach A rt 
und Ausprägung landschaftsbildrelevant 
und naturraumtypisch sind. Beispiel: Im Ge-
biet der Wesermarschen z.B. Feuchtgrün-
land, Grüppen, Einzelbäume der Arten 
Esche, Eiche, Weide und Pappel, Deichli-
nien.

Die Eigenart (oderauch den Charakter) 
des Landschaftsbildes bestimmen neben 
A rt und Ausprägung die Anteile, das Ver-
hältnis und die Anordnung dieser Erschei-
nungen im Raum. Beispiel: Im Gebiet der 
Wesermarsch z.B. grüppenreiches Feucht-
grünland mit Flächenanteilen über 80%, 
Einzelbäume der Arten Esche, Eiche, Weide 
und Pappel entlang von Deichlinien.

Das Kriterium Vielfalt ist also im Krite-
rium Eigenart enthalten.

Durch die Kriterien Vielfalt und Ei-
genart ist ein Naturraum von anderen Na-
turräumen unterschieden.

Die Schönheit des Landschaftsbildes 
ergibt sich aus seiner Eigenart. Schönheit 
ist mithin keine eigenständige Erfassungs-
und Bewertungsgröße, sondern das Er-
gebnis der naturraumtypischen Eigenart. 
Demzufolge kann ein Ausschnitt von Natur 
und Landschaft als schön gelten, wenn er 
die fü r den jeweiligen Naturraum typische 
Eigenart aufweist.

Der Schönheitsbegriff beim Land-
schaftsbild kann also nicht absolut oder im 
humanistisch-antiken Sinne gedacht wer-
den, sondern ist -  wie auch die Kriterien 
Vielfalt und Eigenart -  naturraumspezi-
fisch definiert. Damit ist der Begriff der 
Schönheit des Landschaftsbildes der sub-
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jektiv-vergleichenden Bewertung und da-
mit auch z. B. demoskopisch-soziologisch- 
psychologischer Betrachtung oder Befra-
gung zumindest im Naturschutzhandeln 
entzogen. Die Sache „mit dem Land-
schaftsbild" ist damit viel einfacher als viele 
glauben, sagen oder sie behandeln.

Der hier dargelegte Bewertungsansatz 
mündet in folgende Grundaussagen:
■  Ist die naturraumtypische Vielfalt des 
Landschaftsbildes vermindert, ist auch 
seine Eigenart vermindert.
■  Ist die naturraumtypische Vielfalt des 
Landschaftsbildes ausgeprägt, ist auch 
seine Eigenart ausgeprägt.
■  Ist die naturraumtypische Eigenart des 
Landschaftsbildes vermindert, ist auch 
seine Schönheit vermindert.
■  Ist die naturraumtypische Eigenart des 
Landschaftsbildes ausgeprägt, ist auch 
seine Schönheit ausgeprägt.

6. Die Sache mit der Schönheit

Eine weitere Operationalisierung des Krite-
riums Schönheit ist im Naturschutzhandeln 
ebensowenig erforderlich wie z.B. in der 
Bau- oder Kunstdenkmalpflege. Der 
Schutzgutauftrag des Denkmalschutzes ist 
nämlich abhängig von Wertkriterien, die 
den Naturschutzkriterien beim Land-
schaftsbild Vielfalt und Eigenart durchaus 
vergleichbar sind. Ist ein Bau- oder Kunst-
denkmal (z.B. der Kölner Dom) durch ent-
sprechende Stilmerkmale (hier: gotische 
Bauformen vom Grundriß über Maßwerk 
bis zur Kreuzblume) als solches ausgewie-
sen, unterfällt es auch dem Erhaltungs- und 
Wiederherstellungsauftrag des Denkmal-
schutzrechtes und des staatlichen Han-
delns. Dies alles, ohne Kölner Katholiken, 
Andersgläubige, Ungläubige oder europäi-
sche, amerikanische oder japanische Touri-
sten nach ihrem jeweiligen Schönheits-
empfinden beim Betrachten des Bauwer-
kes befragt zu haben. Vielmehr könnte 
man auch hier unterstellen, daß ein Bau-
werk schön ist, wenn es dem Formenschatz 
der Gotik oder einer anderen Bau-
kunstepoche entspricht. Es wird aber wohl 
immer Menschen geben, denen romani-
sche Dome besser gefallen als gotische Ka-
thedralen und Jugendstilarchitektur bes-
ser als Industriebauten der Gründerjahre 
oder postmoderne Zweckbauten oder 
auch umgekehrt. Solche subjektiven In-
wertsetzungen müssen sicherlich dem ein-
zelnen Vorbehalten bleiben; ein Maßstab 
für das staatliche Handeln können sie aber 
weder im Denkmalschutz noch im Natur-

schutz sein. Wie heterogen und natur-
schutzkritisch subjektive Inwertsetzungen 
von Natur und Landschaft sein können, 
zeigt sich z.B. dort, wo der einzelne seinem 
Wunschbild von Natur und Landschaft 
Ausdruck gibt: in seinem Garten.

Die Verfremdung des Schönheitsbe-
griffes und der Naturschutzziele beim 
Landschaftsbild hat übrigens Tradition: 
Schon der Ausgangspunkt des Preußi-
schen Gesetzes gegen die Verunstaltung 
landschaftlich hervorragender Gegenden 
vom 02.06.1902 ist der subjektive Schön-
heitsbegriff. Maßgebend für die Einstu-
fung als landschaftlich hervorragende Ge-
gend sollte nämlich die öffentliche Mei-
nung, das Empfinden des sog. unbeeinfluß-
ten Betrachters sein. Die unkritische Ver-
wendung des „Vielfältigkeits-Wertes" nach 
Kiemstedt (1967) durch die Landespflege 
oder andere Disziplinen, welche z.B. Ge-
meinden zwecks Erhöhung landschaftli-
cher Schönheit und damit Attraktivität für 
die Erholungsnutzung künstliche Gewäs-
ser, die Erhöhung des Waldanteils, die 
Überhöhung und Verfremdung der Natur 
selbst empfehlen, ist eine Folge dieser aus 
der Zeit der Landesverschönerung herrüh-
renden Denkrichtung. Schon 1925 hat Grie
bel diese elitäre, naturverachtende Be-
trachtungsweise scharf kritisiert. Ebenso 
kritisch ist es, wenn in fachlichen oder ge-
richtlichen Entscheidungen zum Land-
schaftsbild auf das „ästhetische Empfinden 
eines aufgeschlossenen, objektiv urteilen-
den Betrachters der Landschaft" abgestellt 
wird.

7. Hinweise zur Anwendung der 
Eingriffsregelung

Die Eingriffsregelung strebt die Sicherung 
des „Status quo" ihrer Schutzgüter, d.h. die 
Sicherung der derzeitigen Funktionen und 
Werte der Leistungsfähigkeit des Natur-
haushalts und des Landschaftsbildes an. 
Die zentrale Verpflichtung ist, das Eingriffs-
vorhaben so zu konzipieren und durchzu-
führen, daß Beeinträchtigungen vermie-
den und unvermeidbare zumindest in ei-
nem ausgleichbaren Rahmen gehalten und 
ausgeglichen werden. Hinsichtlich Prinzi-
pien, Anforderungen, Begriffsfelder und 
Regelungsinhalten der Eingriffsregelung 
wird auf Meyer (1987) und Breuer (1991) 
verwiesen.

7.1 Eingriffe in das 
Landschaftsbild

Eingriffe in das Landschaftsbild lassen sich 
zuordnen
■ punktuellen Vorhabenstypen (z.B. Bau 
eines Fernmeldeturms, Hochhauses oder 
Einfamilienhauses),
■  linearen Vorhabenstypen (z. B. Bau eines 
Verkehrsweges oder einer Hochspan-
nungsfreileitung),
■  flächenhaften Vorhabenstypen (z.B. 
Maßnahmen zur großflächigen landwirt-
schaftlichen Nutzung).

7.2 Beeinträchtigungen der 
Funktionen und Werte

Träger der Funktionen und Werte des 
Landschaftsbildes sind landschaftsbildrele-
vante naturraumtypische Erscheinungen. 
Punktuelle, lineare und flächenhafte Vor-
habenstypen können diese Erscheinungen 
beseitigen oder überformen. Jede Beseiti-
gung oder Überformung dieser Erschei-
nungen kann die Funktionen und Werte 
des Landschaftsbildes beeinträchtigen.

7.3 Erheblichkeit der 
Beeinträchtigungen

Ob eine Beeinträchtigung erheblich sein 
kann, ist abhängig von
■ Bedeutung der Funktionen und Werte, 
die voraussichtlich beeinträchtigt werden 
(allgemeine oder besondere Bedeutung),
■ Art der voraussichtlichen Beeinträchti-
gung sowie ihre zeitlichen und räumlichen 
Ausmaße.
Im Grundsatz ist jede Beseitigung oder 
Überformung von o.g. Erscheinungen mit 
besonderer Bedeutung für das Land-
schaftsbild als erhebliche Beeinträchtigung 
einzustufen.

Werden Erscheinungen mit allgemei-
ner Bedeutung für das Landschaftsbild be-
seitigt oder überformt, ist im Einzelfall zu 
prüfen, ob die Art der Beeinträchtigung, 
ihre Zeitdauer unnd ihre räumliche Aus-
dehnung eine erhebliche Beeinträchtigung 
darstellt.
Beispiele:
■  Die Beseitigung einer das Landschafts-
bild weithin bestimmenden Linde in einer 
Getreide- und Hackfrucht-Ackerlandschaft 
ist als erhebliche Beeinträchtigung einzu-
stufen, da die Linde in diesem Fall für das 
Landschaftsbild besondere Bedeutung 
hat.
■  Die Beseitigung eines Obstbaumes in
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einem größeren Obstbaumbestand füh rt 
nicht zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes, weil das Land-
schaftsbild auch weiterhin der naturraum-
typischen Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
entspricht.

7.4 Untersuchungsbedarf 
und -raum

Als Voraussetzung fü r die Anwendung der 
Eingriffsregelung müssen sowohl das Ein-
griffsvorhaben als auch die voraussichtlich 
betroffenen Funktionen und Werte des 
Landschaftsbildes möglichst konkret und 
umfassend erm itte lt und bewertet w er-
den (allgemeine oder besondere Bedeu-
tung).

Diese Bestandsaufnahme und Bewer-
tung ist erforderlich fü r
■  die Abschätzung von Beeinträchtigun-
gen und ihrer Erheblichkeit
■  die Ableitung von Vorkehrungen zur 
Vermeidung von vermeidbaren Beein-
trächtigungen
■  die Untersuchung der Ausgleichbarkeit

nicht vermeidbarer Beeinträchtigungen 
und Ableitung von Ausgleichsmaßnahmen 
■  die Ermittlung der verbleibenden nicht 
ausgleichbaren Beeinträchtigungen und 
Ableitung von Ersatzmaßnahmen.

Der Untersuchungsbedarf richtet sich 
nach Eingriffsvorhabenstyp und -große so-
wie nach der Ausprägung des Landschafts-
bildes im betroffenen Raum. Der Untersu-
chungsbedarf ist demnach einzelfallspezi-
fisch auszurichten. Mindestanforderung ist 
die fachlich befriedigende Ermittlung der 
vom Vorhaben ausgehenden Wirkungen 
und aller davon räumlich und sachlich be-
tro ffener landschaftsbildrelevanter natur-
raumtypischer Erscheinungen.

Der Untersuchungsraum umfaßt:
a) vom Vorhaben direkt beanspruchte 

(anlagebedingte) Grundfläche (Stand-
ort, Trasse usw.)

b) Raum erheblicher Beeinträchtigungen 
durch Anlage, Bau und Betrieb

c) Raum nicht erheblicher Beeinträchti-
gungen.
Der Raum a) bis c) ist der „vom Eingriff 

betroffene Raum". Dieser Raum ist zu-

gleich der Raum fü r Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen.

Die Festlegung von Untersuchungsbe-
darf und -raum erfordert ein hohes Maß an 
Erfahrung.

7.5 Bestandsaufnahme und 
Bewertung des 
Landschaftsbildes

Innerhalb des Untersuchungsraumes sind 
die naturraumtypischen von nicht natur-
raumtypischen Erscheinungen des Land-
schaftsbildes zu unterscheiden und ent-
sprechend aufzunehmen. Grundlage hier-
fü r ist ein naturschutzfachliches Leitbild, 
wie es in der niedersächsischen Land-
schaftsrahmenplanung zu erarbeiten und 
Voraussetzung fü r jedes planvolle Natur-
schutzhandeln ist.

Nicht naturraumtypische Erscheinun-
gen des Landschaftsbildes stellen die Vor-
belastung dar (z.B.: vorhandene Hochspan-
nungs-Freileitungen, Windenergieanlagen 
oder Fichtenforste innerhalb des Mar-
schengrünlandes).

Beispiel:
Naturräumliche Region 1 b Watten und Marschen (Binnendeichsflächen) 
Naturräumliche Einheit 612 Wesermarschen

Naturraumtypische Vielfalt und Eigenart des Landschaftsbildes 
(nur Beispiele)

Lithosphäre holozäne Ablagerungen des Meeres und der tidebeeinflußten Flußunterläufe, tonige Sedimente 
herrschen vor, nur geringe Höhenunterschiede, überwiegender Teil der Landflächen zwischen 
0,5 m unter und 2 m über dem Meeresspiegelniveau

Pedosphäre mehr oder weniger feuchte, tonige, kalkreiche bis -arme Böden (Kalk-, Klei- und Knickmarsch)

Hydrosphäre Tiefs, tidebeeinflußte Tieflandflüsse, Aitgewässer, Marschkolke

Atmosphäre mehr oder weniger maritim geprägtes Klima, starke Winde, hoher Jod- und Salzgehalt der Luft, 
etwas geringere Niederschläge als in angrenzendem Binnenland, mittlere Jahresniederschläge 
überwiegend zwischen 650 und 800 mm, jährliche Temperaturschwankungen zwischen 15 und 
15,5 °C, im Südteil abnehmender ozeanischer Klimaeinfiuß, Jahresniederschlag hier weniger als 
650 mm, Temperaturschwankungen steigen auf 16,5 bis 17°C

Biosphäre Potentielle natürliche Vegetation: Weiden-Auwald (Salicion albae), Eichen-Eschen-Auwald, 
Traubenkirschen-Erlen- bzw. Erlen-Eschenwald (Alno-Padion), Eichen-Hainbuchenwald 
(Carpinion), Wasserpflanzengesellschaften der Still- und Fließgewässer

Anthroposphäre Deichlinien, diese in Verbindung mit Verkehrswegen und Siedlungen, Gräben, Grüppen,
Pütten (Tongruben);
Wälder fehlen fast vollständig, dominierend sind weiträumige, grüppenreiche Grünland
bereiche (weitgehend gehölzfrei), Dotterblumen-Wiesen (Calthion), Flutrasen (Agrostion stolo- 
niferae), Weidelgras-Weiden (Cynosurion), Äcker mit Kamillen- und Gänsefuß-Gesellschaften 
(Aphanion, Polygono-Chenopodietalia), Einzelbäume entlang von Deichlinien und Siedlungs
strukturen, Dorfwurten, Kirchwurten, z.T. mit dörflichen Friedhöfen
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Alle naturraumtypischen Erscheinun-
gen des Landschaftsbildes hingegen sind 
Träger der Funktionen und Werte des 
Landschaftsbildes. Sie machen seine Viel-
falt, Eigenart und Schönheit aus. Diese sind 
entweder von allgemeiner oder besonde-
rer Bedeutung für das Landschaftsbild. Die 
Bewertung ergibt sich aus Art, Ausprä-
gung, Anteil, Verhältnis und Anordnung 
der Erscheinungen sowie vorhandenen 
Verfremdungen des Landschaftsbildes 
durch nicht naturraumtypische Erschei-
nungen im Sinne einer Vorbelastung.

Das Landschaftsbild ist um so wertvol-
ler, je mehr es der naturraumtypischen 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit entspricht.

7.6 Vermeidung von Beein
trächtigungen (§ 8 NNatG)

Beeinträchtigungen von Funktionen und 
Werten des Landschaftsbildes sind gemäß 
§ 8  NNatG zu vermeiden. Der Vermei-
dungsgrundsatz bezieht sich sowohl auf

das Eingriffsvorhaben selbst als auch auf 
seine Teilaspekte wie Standortwahl, Bau-
weise, Materialien usw.
Beispiele:
■ Wichtige Bereiche für Vielfalt, Eigenart 
und Schönheit werden vom Bau von Wind-
energieanlagen freigehalten.
■ Neubaugebiete werden in Anlehnung an 
vorhandene Bebauung und unter Erhal-
tung naturraumtypischer Strukturen (z.B. 
alter Baumbestand) errichtet.
■ Hochbauten (z.B. Einfamilienhäuser) be-
rücksichtigen in Bauweise (z.B. Dachnei-
gung, Proportion), Materialwahl und Farb-
gebung der Bauteile regionale Besonder-
heiten.

7.7 Ausgleich von erheblichen 
Beeinträchtigungen 
(§ 10 NNatG)

Unvermeidbare Beeinträchtigungen sind 
gemäß §10 NNatG auszugleichen. Die Be-
einträchtigungen der Funktionen und

Werte des Landschaftsbildes sind aus-
gleichbar, wenn die beseitigten oder über-
formten naturraumtypischen Erscheinun-
gen des Landschaftsbildes im vom Eingriff 
betroffenen Raum wiederhergestellt wer-
den können oder das Landschaftsbild na-
turraumtypisch (d.h. landschaftsgerecht) 
neugestaltet werden kann. Das Land-
schaftsbild muß nach dem Eingriff weiter-
hin der naturraumtypischen Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit entsprechen. 
Beispiele:
■  Für den Neubau einer Hochspannungs- 
Freileitung wird im vom Eingriff betroffe-
nen Raum eine Freileitung oder eine an-
dere Vorbelastung mit gleicher Beein-
trächtigungsschwere für das Landschafts-
bild beseitigt.
■  Mit Anpflanzungen naturraumtypischer 
Gehölze für die Beseitigung von Gehölzen 
kann unter Umständen das Landschafts-
bild unter Wahrung seines bisherigen Cha-
rakters neugestaltet werden.

Beispiel:
Naturräumliche Region 7 Börden
Naturräumliche Einheit 520 Braunschweig-Hildesheimer-Lößbörde

Naturraumtypische Vielfalt und Eigenart des Landschaftsbildes 
(nur Beispiele)

Lithosphäre geologischer Untergrund von Störungszonen geprägt, diese sind teils als Sättel, teils als 
Gräben ausgebildet, zwischen den Störungszonen liegen Mulden vorwiegend mit Kreidetonen 
gefüllt, darüber meist geringmächtige Geschiebelehme, Sande oder Kiese eiszeitlicher 
Entstehung, Bereich ist mit Ausnahme der Talauen, einiger Hügelkuppen und Geestrand
gebiete von einer meist 0,5 bis 3 m mächtigen Lößdecke überzogen, vorwiegend ebenes bis 
flachwelliges Relief

Pedosphäre Parabraunerden und degradierte Schwarzerden, Pseudogleye und Pseudogley-Parabraunerden 
auf tonigem Untergrund staufeuchter Standorte, in Flußniederungen nährstoffreiche 
Auenböden, kleinflächig auch Niedermoorstandorte, u.a. auch in durch Salzauslaugung 
entstandenen Senken

Hydrosphäre Flüsse, Altgewässer, Bäche

Atmosphäre Klima durch den von Westen nach Osten zunehmend kontinentalen Einfluß geprägt, 
mittlere Jahresniederschläge zwischen 650 und 750 mm

Biosphäre Potentielle natürliche Vegetation auf trockenen bis frischen, mehr oder weniger basenreichen 
Lehmböden: Perlgras-Buchenwald (Melico-Fagetum), Flattergras-Buchenwald (Milio-Fagetum)

Anthroposphäre Landwehren, Hohlwege, Tongruben; Mühlenteiche, Baggerseen (in Flußniederungen); 
geringe Flächenanteile: Eichen-Hainbuchen-Nieder- und Mittelwälder (alte Nutzungsform), 
Fichtenforste, Halbtrockenrasen, Schlehengebüsche; dominierend sind weiträumige Getreide- 
und Hackfruchtäcker, u.a. mit Windhalm- und Spark-Wucherblumen-Gesellschaften (Aperetalia, 
Spergulo-Oxalidion); vereinzelt Obstwiesen, Einzelbäume, Alleen, dörfliche Ruderalfluren, 
Haufendörfer, alte Siedlungsgebiete
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7.8 A bw äg u n g  über Eingriffe 
m it nicht ausgleichbaren  
erheblichen Beeinträchti
gungen (§ 11 NNatG)

Über Eingriffe m it nicht ausgleichbaren er-
heblichen Beeinträchtigungen ist gemäß 
§11 NNatG abzuwägen.
Beispiel:
■  Die Errichtung einer Hochspannungs- 
Freileitung in einem Raum ohne entspre-
chende abbaubare Vorbelastung oder in 
einem Raum m it idealtypischem Land-
schaftsbild füh rt zu einer nicht ausgleich-
baren erheblichen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes. Eine landschaftsge-
rechte Neugestaltung ist nicht möglich. 
Über das Vorhaben ist gemäß §11 NNatG 
abzuwägen.

7.9 Ersatzm aßnahm en  
(§ 12 NNatG)

Ersatzmaßnahmen erreichen keinen Aus-
gleich. Ersatzmaßnahmen sollen die vom 
Eingriff betroffenen Funktionen und 
Werte des Landschaftsbildes in möglichst 
ähnlicher A rt und Weise wiederherstellen.

Hierzu werden Maßnahmen im vom 
Eingriff betroffenen Raum durchgeführt, 
die zwar der Verbesserung der Situation 
des Landschaftsbildes dienen (Aufhebung 
von Vorbelastungen), ohne aber daß diese 
Verbesserung in A rt und Weise den Beein-
trächtigungen durch den Eingriff voll ent-
spricht.
Beispiel:
■  Durch die Errichtung eines Fernmelde-
turmes, einer Hochspannungs-Freileitung 
oder einer Autobahn in einem bisher na-
turnahen bzw. unzerschnittenen Raum 
w ird die großräumige Ungestörtheit zer-
stört. Dies bedeutet eine nicht ausgleich-
bare erhebliche Beeinträchtigung. Als Er-

satzmaßnahme werden im vom Eingriff 
betroffenen Raum vorhandene störende 
Bauwerke beseitigt oder naturraum-
fremde Landnutzungen (je nach Natur-
raum z.B. ausgeräumte Gebiete, Nadel-
baumforste usw. ) in naturraumtyische 
Ökosysteme umgewandelt, soweit da-
durch die vom Eingriff betroffenen Funk-
tionen und Werte in ähnlicher A rt und 
Weise wiederhergestellt werden.

8. Zusammenfassung

Im vorliegenden Beitrag wird das Schutz-
gut „Landschaftsbild" als naturraumtypi-
sche Vielfalt, Eigenart und Schönheit von 
Natur und Landschaft definiert. Die Krite-
rien Vielfalt, Eigenart und Schönheit wer-
den näher bestimmt und fü r die Operatio-
nalisierung im Naturschutzhandeln nutz-
bar gemacht. Das Kriterium Vielfalt ist im 
Kriterium Eigenart enthalten; die Schön-
heit des Landschaftsbildes ergibt sich aus 
seiner Eigenart. Auf diese Weise ist der 
Schönheitsbegriff einer rationalen Inwert-
setzung zugänglich und subjektiven Ausle-
gungen entzogen. Dies dürfte zu einer 
größeren Praxissicherheit und Sachange- 
messenheit im Naturschutzhandeln füh-
ren. Ergänzend werden Hinweise zur An-
wendung der Eingriffsregelung des NNatG 
bei Eingriffen in das Landschaftsbild gege-
ben.

Die Arbeitsgruppe „Eingriffsregelung" 
der Landesanstalten/-ämter für Natur-
schutz und der Bundesforschungsanstalt 
fü r Naturschutz und Landschaftsökologie 
erarbeitet z.Z. gemeinsame Empfehlungen 
zur Operationalisierung des Landschafts-
bildes in Eingriffsregelung und UVP (Fertig-
stellung: voraussichtlich 1. Hälfte 1992). 
Diese Empfehlungen werden die hier 
m itgeteilten Grundsätze berücksichtigen.
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Rechtliche Aspekte bei Eingriffen in das Landschaftsbild
von Peter Fischer-Hüftle

A. Grundlagen

Neben dem Naturhaushalt einschließlich 
der Tier- und Pflanzenwelt (ökologischer 
Schwerpunkt) ist das Landschaftsbild zen-
traler Gegenstand des Naturschutzrechts. 
Nach der Grundsatznorm des§ 1 Abs. 1 Bun
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind 
(Nr. 4) die Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
von Natur und Landschaft nachhaltig zu si
chern. Dabei handelt es sich um einen 
Aspekt des Naturschutzes, der in erster Li-
nie die optische Wahrnehmung von Natur 
und Landschaft betrifft, wobei ästhetische 
Maßstäbe eine gewisse, noch zu bestim-
mende Rolle spielen.

Was die Eigenart der Landschaft be-
trifft, hat die Rechtssprechung zum Bauen 
im Außenbereich (§35 Abs. 1 BauGB soll u.a. 
Beeinträchtigungen der natürlichen Eige-
nart der Landschaft verhindern) die wich-
tige Erkenntnis gebracht, daß dazu nicht 
nur die optisch-ästhetische Seite, sondern 
auch die funktionelle Bestimmung der 
Landschaft gehört. Erhalten werden soll 
auch die charakteristische Nutzungsweise, 
vermieden werden soll das Eindringen we-
sensfremder Nutzung. Grundsätzlich soll 
der Außenbereich für die naturgegebene 
Bodennutzung sowie als Erholungsland-
schaft für die Allgemeinheit erhalten blei-
ben (1). Diese sowohl optische als auch fun- 
kionelle Betrachtungsweise gilt auch für 
den Begriff der landschaftlichen Eigenart 
im Zusammenhang des Naturschutzrechts.

Wenn das Gesetz die Vielfalt der Land-
schaft als anzustrebendes Ziel nennt, so 
sind hier noch in stärkerem Maße Bewer-
tungen im Spiel als bei dem Begriff der Ei-
genart. Die Vielfalt soll einen Maßstab bil-
den im Hinblick auf die Eignung der Land-
schaft zur Erholung. Gemeint ist wohl, daß 
ein abwechslungsreiches Erscheinungsbild 
der Landschaft als positiv empfunden wird
(2). Allerdings läßt sich das nicht verallge-
meinern. Es gibt Landschaften, deren Ei-
genart gerade darin besteht, daß sie wenig 
abwechslungsreich sind. Im Einzelfall ist 
nach §1 Abs. 2 BNatschG abzuwägen, wel-
cher Aspekt des Naturschutzes den Vor-

rang hat. Geht es um den Schutz des Beste-
henden, so wird man die Bewahrung der 
Eigenart der Landschaft in den Vorder-
grund stellen. In ausgeräumten Agrarland-
schaften kann hingegen der Gesichtspunkt 
der Entwicklung der Landschaft hin zu ei-
ner größeren Vielfalt Vorrang haben, weil 
das vorhandene Erscheinungsbild nicht 
schutzwürdig ist.

Der Begriff Schönheit der Landschaft 
ist relativ stark von subjektiven ästheti-
schen Vorstellungen abhängig. In der Re-
gel liegt die Schönheit einer Landschaft ge-
rade in ihrer Eigenart, so daß dem gesetzli-
chen Merkmal „Schönheit" eigentlich nur 
die Bedeutung zukommen kann, Land-
schaften zu charakterisieren, deren Ei-
genart der geläufigen Vorstellung (sofern 
es diese gibt) von Schönheit entspricht. 
Dies dürfte die Rechtsprechung dazu ver-
anlaßt haben, auf den imaginären „Durch-
schnittsbetrachter" zurückzugreifen, nach 
dessen Urteil es sich richten soll, ob die 
Schönheit einer Landschaft beeinträchtigt 
wird.

Im Grunde spielen bei allen drei Krite-
rien menschliche Vorstellungen und Be
dürfnissestark herein. Zur besseren Objek-
tivierung sind Kriterien erforderlich, wel-
che die Strukturen einer Landschaft erfas-
sen, ihre Erlebniswirkung beschreiben und 
Qualitätsmerkmale herausarbeiten wie z.B. 
Einzigartigkeit, Unersetzbarkeit, Selten-
heit, Repräsentativität oder schlicht „Typik 
für den Naturraum" (ebensowenig wie 
Tiere und Pflanzen erst dann zu schützen 
sind, wenn sie vor dem Aussterben stehen, 
sind Landschaften nur dann schutzwürdig, 
wenn sie einmalig o.ä. sind). Im Zweifel ist 
das Vorhandene zu bewahren (3).

Eine gewisse Konkretisierung bringt 
der Grundsätzekatalog in §2 Abs. 1 
BNatSchG. Er tr ifft in mehreren Punkten 
Aussagen zum Landschaftsbild (Nr. 5 und 
13, indirekt auch Nr. 2, 6 und 9).

Um die Anforderungen des Natur-
schutzes an das Landschaftsbild durchzu
setzen, hält das Gesetz verschiedene Mittel 
bereit. Hervorzuheben sind drei Möglich-
keiten, nämlich Landschaftsplanung, Ein-
griffsregelung und Unterschutzstel-

lung. Die folgenden Ausführungen orien-
tieren sich an den Rahmenvorschriften des 
BNatSchG; im Einzelfall ist das jeweilige 
Landesrecht maßgeblich. In den neuen 
Ländern gilt das BNatSchG unmittelbar, bis 
Landesgesetze erlassen werden.

B. Landschaftsplanung

Gegenstand der Landschaftsplanung ist 
u.a. das Landschaftsbild. Wie auch sonst ist 
dabei in drei Schritten vorzugehen: Erfas-
sung des vorhandenen Zustandes -  Bewer-
tung nach Maßgabe der Ziele und Grund-
sätze in §1,2 BNatSchG -  angestrebter Zu-
stand und dazu erforderliche Maßnahmen. 
Die Landschaftsplanung verdeutlicht, wel
che Aspekte des Landschaftsbildes aus 
Sicht des Naturschutzes in einem bestimm
ten Gebiet von Bedeutung sind und wo die 
Schwerpunkte der Zielsetzung „Schutz, 
Pflege und Entwicklung" liegen. Die Land-
schaftsplanung kann dazu beitragen, die 
Entwicklung der Bebauung, des Verkehrs 
und anderer Landnutzungen wie z.B. Ab-
bau von Bodenbestandteilen von vornher-
ein in bestimmte Bahnen zu lenken und da-
durch Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes zu vermeiden oder auszuglei-
chen. Voraussetzung ist allerdings, daß die 
Ergebnisse dieser Naturschutz-Fachpla-
nung durch Übernahme in die Gesamtpla-
nungen bzw. durch Berücksichtigung bei 
Fachplanungen (Verkehrswege, Leitungs-
trassen usw.) ausreichend zur Geltung 
kommen. Daß insoweit erhebliche Schwä-
chen bestehen, ist bekannt und braucht im 
vorliegenden Zusammenhang nicht weiter 
vertieft zu werden (4).

C. Eingriffsregelung

1. Allgemeines

Anders als die Landschaftsplanung oder 
Schutzverordnungen ist die Eingriffsrege-
lung (§8 BNatSchG) dadurch gekennzeich-
net, daß sie nicht vorausschauend die Ent-
wicklung zu steuern versucht, sondern eine 
Reaktion auf die Initiative von Landnut-
zern bildet. Sie stellt einen flächendecken-
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den Mindeststandard des Naturschutzes 
dar und soll u.a. erhebliche oder nachhal
tige Beeinträchtigungen des Landschafts
bildes verhindern bzw. so gering wie m ög
lich halten. Voraussetzung fü r ihre A n
wendbarkeit ist eine Veränderung der Ge
sta lt oder Nutzung von Grundflächen. 
Daran fehlt es, wenn innerhalb derselben 
Nutzungsart, z.B. der Waldnutzung, Ände-
rungen eintreten. So fä llt die Umwandlung 
eines Laubwaldes in einen Nadelwald von 
vornherein nicht unter die Eingriffsrege-
lung, mag sie das Landschaftsbild noch so 
sehr beeinträchtigen. Hingegen können 
Schutzverordnungen einen solchen Sach-
verhalt regeln, weil sie nicht auf die Defini-
tion des Eingriffs in §8 BNatSchG be-
schränkt sind, sondern Handlungen aller 
A rt einschränken oder verbieten können. 
Auch kann §20c Abs. 1 Nr. 2 und 3 
BNatSchG einschlägig sein, sofern entspre-
chendes Landesrecht bereits besteht.

Liegt eine Veränderung der Gestalt 
oder Nutzung von Grundflächen vor (was 
bei baulichen Anlagen, Verkehrswegen, 
Abgrabungen usw. stets der Fall ist, vgl. 
auch die „Positivlisten" mancher Landesge-
setze), so ist im Vollzug der Eingriffsrege-
lung zu prüfen, ob dies zu einer erhebli-
chen oder nachhaltigen Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes führen kann. Der Be-
g riff Landschaftsbild steht hier w ie auch 
sonst als Kurzformel fü r die in der Grund-
satznorm des §1 Abs. 1 genannten Aspekte: 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit.

2. Beeinträchtigung des
Landschaftsbildes

Zur Frage, wann das Landschaftsbild be-
einträchtigt w ird i.S. der Eingriffsregelung, 
hat sich das Bundesverwaltungsgericht in 
einer neueren Entscheidung (betreffend 
Fischteiche in einem Bachtal) geäußert (5). 
Danach w ird das „Landschaftsbild" maß-
geblich durch die optischen Eindrücke, d.h. 
die m it dem Auge wahrnehmbaren Zu-
sammenhänge von einzelnen Landschafts-
elementen bestimmt. Es w ird insbesondere 
durch Veränderungen der Landschafts-
oberfläche berührt. Ein beeinträchtigen-
der Eingriff im Sinn von § 8 Abs. 1 BNatSchG 
liegt in einer solchen Veränderung dann, 
wenn diese von einem fü r die Schönheiten 
der natürlich gewachsenen Landschaft 
aufgeschlossenen Durchschnittsbetrach-
te r als nachteilig empfunden wird; die Ver-
änderung muß außerdem erheblich oder 
nachhaltig (dauerhaft) sein.

Dazu ist zu bemerken: Es geht nicht nur

um die „Schönheiten" der Landschaft im 
Sinne einer (definierungsbedürftigen) Äs-
thetik, sondern auch um ihre schlichte Ei-
genart, deren Schutz vor Beeinträchtigun-
gen ebenfalls zu den Zielen des Natur-
schutzrechts gehört. Wenn das BVerwG 
andererseits lediglich eine „nachteilige" 
Veränderung fordert, so dürfte dies aller-
dings bedeuten, daß die Meßlatte doch 
nicht auf die Höhe von „Schönheit" im Sinn 
einer Bilderbuchlandschaft gehoben wird, 
sondern auch die u.U. karge Eigenart einer 
Landschaft erfaßt wird. In diese Richtung 
geht auch der VGH Mannheim in einer Ent-
scheidung zu einer Hochspannungsleitung. 
Danach ist ein erheblicher Eingriff regelmä-
ßig dann gegeben, wenn das Vorhaben in 
einem von vergleichbaren Eingriffen fre i-
gehaltenen Landschaftsraum errichtet 
wird, es also als besonderer Fremdkörpehn 
Erscheinung tr itt. Dabei kommt es weniger 
auf die technische Ausgestaltung (hier: der 
Hochspannungsleitung) oder ihre Sicht-
barkeit an. Entscheidend ist, daß die Lei-
tung insgesamt einen negativ, d.h. verlet-
zend prägenden Einfluß auf den gesamten 
Landstrich hat. Dies setzt grundsätzlich 
keine Bewertung des optischen Eindrucks 
im Sinne einer Verunstaltung voraus. Ent-
scheidend ist allein das Vorhandensein ei-
nes landschaftsfremden Elements (6).

Der zeitliche Aspekt steht bei einer Ent-
scheidung des VG Schleswig im Vorderg-
rund (7), wonach bei Anpflanzungen auf 
die Langzeitwirkung abzustellen ist und 
sich daher im Lauf der Zeit eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Landschaftsbilds ein-
stellen kann, wenn auf einer Moorfläche 
100 Birken angepflanzt werden.

3. Vermeidung und Ausgleich von 
Beeinträchtigungen des Land 
schaftsbildes (§ 8 Abs. 2 BNatSchG)

Kann ein Eingriff erhebliche oder nachhal-
tige Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes zur Folge haben, so sind diese -  so-
w eit möglich -  zu vermeiden. Nach wohl 
überwiegender Meinung in der Rechtspre-
chung sind Beeinträchtigungen vermeid-
bar, wenn das Vorhaben ohne schädliche 
Folgen ausgeführt werden kann, nicht 
aber bereits deswegen, weil der Eingriff 
gänzlich unterlassen oder an anderer Stelle 
ausgeführt werden könnte (8).

Unvermeidbare Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes sind auszugleichen. 
Allgemein hat sich dazu das Bundesverwal-
tungsgericht folgendermaßen geäußert: 

Der Ausgleich eines Eingriffs in das

Landschaftsbild ist nicht notwendig des-
halb zu verneinen, weil eine Veränderung 
optisch wahrnehmbar bleibt. Vielmehr 
kommt es darauf an, daß in dem betroffe-
nen Landschaftsraum ein Zustand geschaf-
fen wird, der den vorherigen Zustand in 
weitestmöglicher Annäherung fortführt. 
Ein solcher Ausgleich muß nicht notwen-
dig genau an der Stelle des Eingriffs, wohl 
aber unter Wahrung des funktionellen Zu-
sammenhangs zwischen Eingriff und Aus-
gleich erfolgen, um die erforderliche Ab-
grenzung zur Ersatzmaßnahme zu wah-
ren" (9).

Zur Begründung verweist das BVerwG 
darauf, daß nach §8 Abs. 2 BNatSchG für 
den Ausgleich nicht nur die Wiederherstel-
lung des Landschaftsbilds in Betracht 
kommt, sondern auch eine landschaftsge
rechte Neugestaltung. Damit wurde die 
Entscheidung der Vorinstanz aufgehoben, 
wonach eine Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes nur dann ausgeglichen sei, 
wenn der Eingriff nicht mehr optisch wahr-
nehmbar sei. Allerdings darf das BVerwG 
nicht so verstanden werden, daß die Neu-
gestaltung einer Landschaft stets zum 
Ausgleich von Beeinträchtigungen geeig-
net sei, etwa in dem Sinne, daß die Mög-
lichkeit einer Neu- oder Umgestaltung eine 
A rt Patentlösung zur Wahrung der Natur-
schutzbelange bilde (9a). Hervorzuheben 
ist nämlich, daß eine Neugestaltung des 
Landschaftsbildes landschaftsgerecht und 
in weitestmöglicher Annäherung an den 
vorhandenen Zustand erfolgen muß, d.h. 
eine Neugestaltung, die einen im Wider-
spruch zur Umgebung stehenden Fremd-
körper entstehen läßt, schafft keinen Aus-
gleich.

Der Ausgleich von Beeinträchtigungen 
des Landschaftsbildes muß innerhalb an
gemessener Frist erfolgen, die von der Be-
hörde bestimmt werden kann. Verneint 
wurde dies im Einzelfall bei einem Kiesab-
bau, zu dessen Wiederauffüllung über 1,35 
Millionen Kubikmeter Material erforderlich 
waren (Ausgleichsmaßnahme), was nicht 
in angemessener, d.h. wenige Jahre wäh-
render Frist möglich war (10).

4. Ersatzmaßnahmen

Sind die durch den Eingriff hervorgehobe-
nen Beeinträchtigungen des Landschafts
bildes weder vermeidbar noch ausgleich
bar, so ist nach §8 Abs. 3 BNatSchG abzu
wägen und der Eingriff zu untersagen, 
wenn die Belange des Naturschutzes Vor-
rang genießen. Im umgekehrten Fall, also
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Zulassung des Eingriffs, können nach Lan-
desrecht Ersatzmaßnahmen vom Verursa-
cher verlangt werden. Versteht man als Er-
satzmaßnahme eine Maßnahme zum mög-
lichst gleichartigen Ersatz der durch den 
Eingriff gestörten Werte des Landschafts-
bildes im betroffenen Landschaftsraum, 
wobei der räumliche und funktionale Zu-
sammenhang der Ersatzmaßnahme mit 
den Folgen des Eingriffs lockerer sein kann 
als beim Ausgleich, so gibt es trotzdem 
Fälle, in denen keinerlei reale Kompensa-
tion möglich erscheint. So hat das OVG 
Münster entschieden, daß die Errichtung 
eines 77 m hohen Turmes (Funkübertra-
gungsstelle) auf einem Berggipfel nicht 
ausgeglichen werden kann und die von der 
Behörde geforderte Umwandlung von Na-
delwald in standortgerechten Laubwald 
keine geeignete Ersatzmaßnahme für die 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
darstellt (11). In derartigen Fällen bleibt nur 
die Möglichkeit, eine Ausgleichsabgabe zu 
erheben, sofern das Landesrecht dies vor-
sieht.

D. Schutzverordnungen

1. Allgemeines

Der Schutz bestimmter Teile von Natur und 
Landschaft nach §§ 12 ff. BNatSchG be-
zweckt in mehreren Fällen auch den Schutz 
des Landschaftsbildes. Das gilt zum einen 
für Naturschutzgebiete aus den in § 13 Abs. 
1 Nr. 2 und insbesondere Nr. 3 BNatSchG 
genannten Gründen, für Naturdenkmäler 
(§17 Abs. 1 BNatSchG) und für geschützte 
Landschaftsbestandteile aus den in § 18 
Abs. 1 Nr. 2 genannten Gründen, insbeson-
dere Belebung des Landschaftsbildes. Im 
besonderen Maß tr ifft dies auf Land
schaftsschutzgebiete zu, die nach § 15 Abs. 
1 Nr. 2 BNatSchG u.a. wegen der Vielfalt, Ei-
genart und Schönheit des Landschaftsbil-
des festgesetzt werden können. Aus die-
sem Grund ist auf das Landschaftsschutz-
gebiet hier noch näher einzugehen.

2. Landschaftsschutzgebiete

Zur Schutzwürdigkeit hat die Rechtspre-
chung festgestellt, daß sich die Behörden 
nicht auf die ursprünglichsten, am wenig-
sten berührten Gebiete beschränken müs-
sen und daß der Sinn des Landschafts-
schutzes nicht die Konservierung einzelner 
charakteristischer Gebiete als Anschau-
ungsmaterial für die Allgemeinheit oder 
die Nachwelt ist, sondern die Erhaltung der

Natur überall dort, wo ihre Vielfalt, Ei-
genart oder Schönheit bedroht sind (12). 
Unter Landschaftsschutz können nicht nur 
unberührte Naturlandschaften, sondern 
auch land- und forstwirtschaftlich ge-
nutzte Gebiete (Kulturlandschaften) ge-
stellt werden, wenn sie die gesetzlichen 
Merkmale erfüllen (13). Die Ausweisung ei-
nes Landschaftsschutzgebietes setzt nicht 
voraus, daß jedes Grundstück für sich be-
trachtet selbständig die Merkmale der 
Schutzwürdigkeit erfüllt. Vielmehr ist eine 
Gesamtbetrachtung erforderlich (14).

In den Verbotsvorschriften von Land-
schaftsschutzverordnungen (insbesondere 
aus früheren Jahren) wird häufig der Be-
griff „Verunstaltung"der Landschaft ver-
wendet, der auf den ersten Blick mehr zu 
erfordern scheint, als der Begriff „Beein-
trächtigung" in der Eingriffsregelung des § 
8 Abs. 1 BNatSchG. Bei zweckgerichteter 
Auslegung tr ifft diese jedoch nicht zu. In 
der Rechtsprechung des VGH Mannheim 
ist herausgearbeitet worden, daß sich die 
Frage, ob Veränderungen auf einem 
Grundstück im Landschaftsschutzgebiet 
eine Verunstaltung darstellen, nicht aus-
schließlich nach dem ästhetischen Empfin-
den beurteilt, sondern vor allem danach, 
ob die ursprüngliche Eigenart der Land-
schaft in einer dem Schutzzweck wider-
sprechenden Weise verändert wird (15). 
Diese objektivierbare Auffassung verdient 
den Vorzug vor einer mit Begriffen wie 
„häßlich", „Mißfallen" usw. operierenden 
Rechtsprechung (16).

E. Einzelfälle aus der 
Rechtsprechung

1. Beeinträchtigungen/Verunstaltun-
gen des Landschaftsbildes waren seit jeher 
Gegenstand von Gerichtsentscheidungen. 
Die nachfolgende Auswahl von Entschei-
dungen betrifft einzelne Vorhaben, bei de-
nen eine Beeinträchtigung bzw. Verunstal-
tung des Landschaftsbildes bejaht wurde 
(der Zusatz „LSG" bedeutet: im Land-
schaftsschutzgebiet; Entscheidungen ohne 
diesen Zusatz betreffen den Vollzug der 
Eingriffsregelung).

Abgrabungen.- Ein Steinbruch in einem 
Jura-Höhenrücken (LSG), der eine tiefe 
Höhle und eine Bruchstelle erzeugt, stellt 
eine Verunstaltung dar (17).

Anpflanzung: Einzelfall einer Weih-
nachtsbaumkultur (Blautannen), die als in-
selartiger, unzusammenhängender Auf-
wuchs den Charakter des Landschafts-
schutzgebiets verändert und unzulässig ist

(18). Eine Baumschule kann in einem von of-
fenen Ackerflächen geprägten Gebiet das 
Landschaftsbild beeinträchtigen (19). Un-
zulässigkeit der Aufforstung von Dauer-
grünland in einer Aue (LSG, 19a).

Bauliche Anlage:E\n Bootssteg, der den 
durchgehenden Schilfgürtel am Flußufer 
(LSG) unterbricht, verunstaltet das Land-
schaftsbild (20). Nachteilige Veränderung 
des Landschaftsbildes durch einen Aus-
siedlerhof in freier Hanglage im Land-
schaftsschutzgebiet Moseltal (21). Erhebli-
che Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des in einem engen Tal durch ein 18 x 25 m 
großes, bis zu 8 m hohes landwirtschaftli-
ches Gebäude (22). Schwerer Eingriff in die 
Landschaft durch einen 95 m hohen Fern-
meldeturm (23). Verunstaltung der Land-
schaft durch eine Drachenflieger-Start-
rampe auf einem Felskopf (LSG), weil die 
geschützte Eigenart der Landschaft erheb-
lich verändert wird (24).

Einfriedung: Die Einfriedung eines als 
Obstbaumwiese und Kleingarten genutz-
ten Grundstücks im LSG (Obstwiesenland-
schaft) beeinträchtigt die Eigenart der 
Landschaft (25). Ein Weidezaun unter Ver-
wendung von Straßen-Leitplanken als 
Stützpfeiler und zwei- bzw. dreireihigen 
Querverbindungen bewirkt eine erhebli-
che und nachhaltige Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes (26). Ein 2 m hoher Kno-
tengitterzaun zur Damtierhaltung bildet 
einen Fremdkörper, der die Eigenart des 
Landschaftsschutzgebietes nachteilig ver-
ändert (27). Doppelzaun um einen Sende-
mast als erhebliche Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes (28).

Fischteich:Fischzuchtteiche, die ein en-
ges Wiesental, das von störenden Anlagen 
frei ist (LSG) auf fast 100 m Länge umge-
stalten würden, zerstören als standort-
fremde Anlagen die ursprüngliche Eigen 
art (29). Unzulässigkeit eines Fischteichs in 
einem Wiesenbachtal (LSG), der durch 
künstliche Dammbauten einen störenden 
Fremdkörper bildet (30).

Freileitung: Eine hohe, von allen Seiten 
sichtbare Freileitung, die einen Wald und 
eine Bachniederung in einem Bereich über-
spannt, der bisher von solchen Einrichtun-
gen frei ist, beeinträchtigt das Landschafts-
bild erheblich (31).

Kleingärtnerische Nutzung: Im Land-
schaftsschutzgebiet kann ein Schrebergar-
ten mit Blumen und Ziergewächsen die Ei-
genart einer als solche besonders ge-
schützten Obstbaum- und Wiesenland-
schaft verunstalten, weil er zwar nicht häß-
lich ist, aber an dieser Stelle standortfremd
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und m it dem besonderen, eigenartig her-
ben Charakter der Landschaft unvereinbar 
ist (32).

Kraftfahrzeugverkehr: In einem Land-
schaftsschutzgebiet kann die Eröffnung 
des Kraftfahrzeugverkehrs mit Pkw und 
Omnibussen zu einem Wildgehege die 
Landschaft verunstalten wegen erhebli-
chen Widerspruchs zur naturgegebenen 
Bodennutzung (33).

M otorsport:Ein Moto-Cross-Rennen in 
der freien Landschaft m it ca. 200 Fahrern 
und bis zu 3500 Besuchern kann das Land-
schaftsbild durch Verursachung von Ero-
sion, Belegung von Park-, Wartungs- und 
Abstellflächen erheblich beeinträchtigen 
(34).

Rodung: Unzulässigkeit der Rodung ei-
ner Streuobstwiese, wenn dadurch das 
Landschaftsbild (LSG) verarmt und ein prä-
gender Baumbestand verloren geht (35).

Straßenbau: Fehlerhafte Abwägung 
der Naturschutzbelange bei der Planfest-
stellung einer Bundesstraße, die auf 6 km 
Länge 14 Brücken und Überführungen hat, 
weil ein „Ausgleich" im wesentlichen in 
straßenbegleitenden Begrünungsmaß-
nahmen bestehen soll, ohne zu berücksich-
tigen, daß Maßstab und Struktur der Land-
schaft gestört und ihr Erlebniswert beein-
träch tig t werden, wobei der Planfeststel-
lungsbeschluß nicht einmal erkennen läßt, 
ob die Behörde eine Wiederherstellung des 
alten Zustands oder eine landschaftsge-
rechte Neugestaltung anstrebt (35a).

Tiergehege: Unzulässigkeit von Dam-
tiergehegen auf exponierten Standorten 
wegen Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes (36).

2. In der Rechtsprechung ist auch aner-
kannt, daß eine Beeinträchtigung/Verun-
staltung des Landschaftsbildes von der 
Vorbildwirkung  eines Vorhabens ausge-
hen kann, auf die sich weitere Antragstel-
ler berufen könnten. Dies ist z.B. bejaht 
worden
■  bei einer Hütte im Landschaftsschutzge-
biet zu Freizeitzwecken (38),
■  allgemein bei baulichen Anlagen im 
Landschaftsschutzgebiet (39),
■  bei der Anlegung eines Fischteichs im 
Landschaftsschutzgebiet (40),
■  bei der Aufstellung eines Wohnwagens 
im Landschaftsschutzgebiet (40),
■  bei einer Geländezuverlässigkeitsfahrt 
fü r Motorräder im Landschaftsschutzge-
biet (41).

3. Bei der Entscheidung, ob das Land-
schaftsbild beeinträchtigt wird, können 
Vorbelastungen eine Rolle spielen. Die

Tendenz der Rechtsprechung geht dahin, 
daß vorhandene Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes erst dann von Bedeu-
tung sind, wenn sie einen Bereich prägen 
oder entwerten:

Bauliche Anlagen: Einzelne Bauten im 
LSG, die das Landschaftsbild zwar beein-
trächtigen, aber noch nicht zerstören, las-
sen die Schutzwürdigkeit nicht entfallen 
(42). Ein Aussiedlerhof in freier Hanglage 
im LSG Moseltal beeinträchtigt das Land-
schaftsbild, obwohl in der Nähe eine Auto-
bahnbrücke errichtet worden ist (43).

Fischteiche: Wenn das Landschaftsbild 
im LSG durch Fischteiche und Nebenanla-
gen erheblich beeinträchtigt wird, so bil-
det dennoch jedes weitere Vorhaben ei-
nen Eingriff, der in Widerspruch zum Land-
schaftsbild steht (44). Vorhandene Fischtei-
che in einer Entfernung von 400-500 m 
bzw. 250 m nehmen einem relativ unbe-
rührten Bachtal nicht die Schutzwürdigkeit 
gegenüber weiteren Eingriffen (45).

4. Die Feststellung, ob eine Beeinträch-
tigung des Landschaftsbildes vorliegt, ist 
zunächst Sache der Naturschutzbehörde 
(46). Im Gerichtsverfahren w ird meist eine 
Ortsbesichtigung vorgenommen. Wenn 
die Rechtsprechung die Perspektive des 
„Durchschnittsbetrachters" fü r maßgeb-
lich erklärt, bedeutet das u.a., daß ein Sach-
verständigengutachten nicht erforderlich 
ist, sondern das Gericht selbst die Bewer-
tung vornehmen kann.

F. Abschließende Überlegungen

Der Schutz des Landschaftsbildes ist, wie 
der Naturschutz überhaupt, letztlich eine 
kulturelle Leistung. Während beim ökolo-
gisch geprägten Schutz des Naturhaus-
halts das physische Eigeninteresse des 
Menschen immerhin eine gewisse Rolle 
spielt, w ird beim Schutz des Landschafts-
bildes besonders deutlich, daß es um die 
Frage geht, in welcher Welt w ir leben w o l-
len. Obwohl gewisse Konkretisierungen 
durchaus möglich wären, bleiben Rechts-
normen im Einzelfall auslegungsbedürftig, 
insbesondere wenn eine bewertende Ab-
wägung zwischen Nutzungsinteressen 
und Belangen des Naturschutzes und des 
Naturerlebens in der Landschaft zu treffen 
ist. Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte 
ist geprägt von einer fortschreitenden Mo-
notonie, Zerstückelung und Zersiedlung 
der Landschaft. Daran w ird deutlich, daß 
konsensfähige Maßstäbe bezüglich der Er-
haltung bzw. Neuschaffung eines befriedi-
genden Landschaftsbildes ebenso wichtig

sind wie die Erhaltung der Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts.
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Der Begriff Landschaftsbild und seine Berücksichtigung 
bei der Arbeit einer Unteren Naturschutzbehörde
von Rainer Böttcher

A. Allgemeine Betrachtung

Der Begriff des Landschaftsbildes als Aus-
druck der spezifischen Erscheinung einer 
Landschaft ist absolut keine Neuerfindung 
der industriellen Epoche. In allen histori-
schen Reise- und Landschaftsbeschreibun-
gen wird auf die Werte, die das Bild einer 
Landschaft prägen und seine Wirkung auf 
den Betrachter verwiesen. Gedacht sei hier 
z.B. an Goethe oder Löns.

Auch wird aus vielen Hinweisen deut-
lich, daß Veränderungen und Beeinträchti-
gungen, ja sogar Vernichtungen des schö-
nen, den Betrachter ansprechenden Land-
schaftsbildes schon immer mit der Nut-
zung der Landschaft durch den Menschen 
einhergingen.

So ist es nur konsequent, daß in den ge-
setzlichen Vorschriften, die die Inanspruch-
nahme von Natur und Landschaft regeln 
sollen bzw. deren Schutz zum Inhalt haben, 
schon relativ früh auch die Berücksichti-
gung und der Erhalt der besonderen Ei-
genart und des Erscheinungsbildes der 
Landschaft zum Inhalt hatten. Erinnert sei 
hier z.B. an das „Preußische Gesetz gegen 
die Verunstaltung von Ortschaften und 
landschaftlich hervorragenden Gegenden" 
oder das Reichsnaturschutzgesetz.

In konsequenter Weiterentwicklung 
fand die Regelung zum Erhalt des Land-
schaftsbildes dann in den Baugesetzen, Na-
turschutzgesetzen bis hin zur neuesten ge-
setzlichen Regelung, dem „Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung" Eingang.

Im Rahmen der Beurteilung landschaft-
licher Beanspruchungen kommt in Nieder-
sachsen den Unteren Naturschutzbehör-
den erhebliche Verantwortung beim Er-
halt von Naturhaushalt und Landschafts-
bild zu.

B. Landschaftsbild als Ausdruck 
spezifischer naturräumlicher 
Erscheinungen

Für die Berücksichtigung dieses Wertbe-
griffs ist es zunächst erforderlich, sich be-
grifflich -  inhaltlich zu vertiefen.

Neben den Faktoren des Naturhaushal-

tes ist das Landschaftsbild spezifischer Aus-
druck und das Abbild eines bestimmten 
Naturraumes. Es ist die strukturelle Bünde-
lung von Fakten und Werten. Sie wird im § 1 
des Nds. Naturschutzgesetzes (NNatG) 
durch die Begriffe Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit beschrieben.

Die Begriffkomplexe sind nahe ver-
wandt und bedingen sich, sie sind aber 
nicht identisch.

Unter Landschaftsbild wird die äußere, 
sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von 
Natur und Landschaft beschrieben. Vor-
aussetzung ist eine gewisse Großräumig-
keit der Wahrnehmungswerte. Diese wer-
den durch den Betrachter mit den Augen 
erfaßt; jedoch spielen die Sinnwerte Ge-
ruch, Gehör und das gesamte Wohlbefin-
den entscheidend mit.

Der Begriff Landschaftsbild setzt also 
immer eine Betrachtung und Wahrneh-
mung voraus. Bei der Beschreibung und 
Bewertung des Naturhaushaltes als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen spielt 
durchaus eine wertfreie Betrachtung mit, 
die Ausdruck findet in der Tatsache, daß 
diese Schutzgüter um ihrer selbst willen zu 
erhalten sind.

Für die bewertende und handelnde Tä-
tigkeit der Unteren Naturschutzbehörde 
ist es also unabdingbare Voraussetzung, 
den optisch-ästhetischen Wert seiner Re-
gion beschreibend oder in anderer Form 
objektiver, operationaler Einstufung zu un-
terziehen. Ohne eine solche merkmalsbe-
zogene Beschreibung wird die Umsetzung 
z.B. der Eingriffsregelung nicht möglich 
sein. Hierbei ist die reine Zusammenstel-
lung der landschaftlichen Inhalte in objek-
tiver Weise möglich. Die Einstufung in ein 
Wertsystem unterliegt subjektiven Be-
trachtungen. Allerdings erfährt das Erle-
ben der Landschaft durch die spezifischen 
Nutzergruppen in ihrer Bewertung eine 
Objektivierung und findet Ausdruck in 
ganz spezifischen Anforderungen an die 
natürliche Ausstattung des jeweiligen 
Landschaftsraumes -  sprich Landschafts-
bildes.

Folgende Kriterien sind ausschlagge-
bend:

Vielfalt:
■  morphologische Erscheinung
■ Vegetation
■ Nutzung
■ jahreszeitliche Erscheinung 
Eigenart:
■  spez. Ausdruck der Landschaft als Zeiger 
einer natur- bzw. kulturbedingten Entste-
hung
Natürlichkeit, Naturnähe:
■ Vegetationsformen
■ Gewässer
■ Flächen mit Eigenentwicklung
■ stark differenzierte Nutzformen
■ Fehlen anthropogener Erscheinungen 
Seltenheit, Repräsentanz, Reizsituation 
Lärm- und Geruchsbelastung

C. Das Landschaftsbild in Plänen 
und Verordnungen als Basis 
für die Argumentation der 
Unteren Naturschutzbehörde

Für die konkrete Arbeit der Naturschutz-
behörden ist die Darlegung der Land-
schaftsbildinhalte und der darauf basieren-
den Folgerungen im Rahmen der Beurtei- 
lungs- und Bewertungspraxis von elemen-
tarer Bedeutung. Hier ist durch die neuere 
Naturschutzgesetzgebung eine gute 
Grundlage geschaffen, die fachlichen Ge-
gebenheiten und Zielvorstellungen zwin-
gend zu dokumentieren und so den fachli-
chen Stellenwert in der Diskussion mit an-
deren Disziplinen darzulegen.
■  Landschaftsprogramm
■ Landschaftsrahmenplan

Hier ist anzumerken (im übrigen auch 
für die anderen Abschnitte), daß durch die 
Ausscheidung wichtiger Bereiche für die 
Vielfalt, Eigenart und Schönheit (lt. Richtli-
nie) für den Betrachter der Eindruck er-
weckt wird, als wenn der ganzheitliche An-
spruch des Naturschutzgesetzes wieder re-
lativiert wird und weniger wichtige Berei-
che keine Bedeutung besitzen. Auch diese 
Bereiche besitzen einen Wert und bedür-
fen daher einer Wertzuordnung.
■  Regionales Raumordnungsprogramm
■ Sondergutachten
■ Schutzgebietsverordnungen
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D. Die Berücksichtigung des 
Landschaftsbildes au f der 
Grundlage der Eingriffsrege
lung (§§ 7 ff. NNatG) und an
derer gesetzlicher Vorgaben

Das Landschaftsbild ist neben der Berück-
sichtigung des Naturhaushalts in der Ein-
griffsregelung gleichrangig angesiedelt. 
Wegen der oftmals schwierigen und kom-
plizierten Bewertung von Landschaftsbild-
beeinträchtigungen erfährt die Berück-
sichtigung im Rahmen der Belangabwä-
gung bei der Gesamtbeurteilung von Vor-
haben z.T. keine ausreichende Würdigung.

Neben der Würdigung im Naturschutz-
recht w ird auch in anderen Gesetzen bzw. 
Erlassen z.B. das Landschaftsbild explizit als 
Prüfkriterium genannt:
1. Baugesetzbuch
2. Niedersächsisches Wassergesetz
3. Niedersächsisches Straßengesetz
4. Flurbereinigungsgesetz
5. Gesetz über die Umweltverträglich-

keitsprüfung
Die Eingriffsregelung in den §§ 7 ff. des 

NNatG gilt entsprechend der § 9 und der 
§ 16 letztlich fü r alle Vorhaben und Maß-
nahmen, die m it oder ohne Genehmi-
gungspflicht eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Naturhaushalts und des Land-
schaftsbildes bewirken.

Dies bedeutet, daß neben der Beteili-
gung der Naturschutzbehörde als Träger 
öffentlicher Belange eine quasi Allzustän-
digkeit bei allen erheblichen Beeinträchti-
gungen gegeben ist. Die Naturschutzbe-
lange werden dann m it Ausnahme der 
Verfahren nach § 16 und 17 ff. durch die 
fachgesetzlichen Verfahren im Abwä-
gungsprozeß berücksichtigt.

Als Eingriff ist entsprechend der ge-
setzlichen Vorgabe jede Veränderung der 
Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, 
die eine erhebliche Beeinträchtigung von 
Naturhaushalt oder Landschaftsbild her-
vorruft.

Als Gestalt w ird hier die äußere Form 
einer Grundfläche, wie sie sich einem Be-
trachter darbietet, angesehen. Neben der 
morphologischen Erscheinung (eben, hü-
gelig, bergig) gehört auch die Landschafts-
struktur m it den sie prägenden Lebensfor-
men zur Gestalt einer Grundfläche (Vege-
tation, Wasser, Tiere, Pflanzen).

Der Zugrundelegung der Nutzung ist 
hier der Status quo - unter Voraussetzung 
der Legalität heranzuziehen.

Die Beurteilung der Erheblichkeit der

Beeinträchtigung der Schutzgüter ist ab-
hängig von:
■  der Bedeutung der Fläche fü r die Funkti-
onsfähigkeit des Naturhaushaltes,
■  der Funktion der in Anspruch genomme-
nen Fläche im Zusammenwirken mit ande-
ren Flächen, deren Nutzungsart und Inten-
sität der Nutzung,
■  der Natürlichkeit bzw. Naturnähe,
■  der Seltenheit und Repräsentanz,
■  der besonderen Charakteristik und Ei-

Selbstverständlich ist, daß bei Vorhaben in 
Schutzgebieten das Befreiungsverfahren 
bei der Naturschutzbehörde führt; es sei 
denn, es handelt sich um ein Verfahren mit 
Konzentrationswirkung.

Im allgemeinen ist die Vorlage prüffä-

genart,
■  der Größe der durch das Vorhaben be-
einträchtigten Fläche,
■  der Dauer der Wirkung der Maßnahme,
■  der Vorbelastung.

Deutlich hervorgehoben werden soll hier, 
daß im Rahmen der Eingriffsregelung le-
diglich ein reaktives Handeln und keine Pla-
nung bzw. grundlegende Steuerung mög-
lich ist.

higer Unterlagen eine Bringeschuld des je-
weiligen Antragstellers. In der Praxis w ird 
hier aber durchaus zwischen dem Umfang 
des Vorhabens, der Intensität und Erheb-
lichkeit der Wirkung auf die Landschaft un-
terschieden.

In der Praxis der Umsetzung der Eingriffsregelung und der entsprechenden Beteili-
gung der Naturschutzbehörde w ird im Landkreis Harburg folgendermaßen verfahren:

Verfahren: Beteiligung:

■  baugenehmigungspflichtige Vorhaben alle Außenbereichsvorhaben; 
spez. Innenbereichsvorhaben bei 
vorh. Baumbestand, Gewässern; 
z.T. Beteiligung bei bestehenden 
Plänen

■  Vorhaben nach dem BauGB; alle Vorhaben

■  F-Pläne, B-Pläne alle Vorhaben

■  Genehmigungsanträge bzw. Plan-
feststellungen z.B. nach dem Wasser-
recht, Straßenrecht, Flurbereinigungsrecht

alle Vorhaben, die Naturhaushalt und 
Landschaftsbild beeinträchtigen kön-
nen, Beteiligung z.T. durch Erlasse wei-
tergehend; über den Umfang der Betei-
ligung w ird im Einzelfall gemeinsam 
entschieden

■  Vorhaben von Städten und Gemeinden, 
die in irgendeiner Form eingriffsrelevant im 
Außenbereich sind und einer Zustimmung 
des LK bedürfen bzw. Zuschußanträge

alle Maßnahmen im Außenbereich 
z.B. beim Wirtschaftswegebau

■  genehmigungsfreie, von einer Behörde 
geleitete Maßnahme

selten
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Praxis bei baugenehmigungspflichtigen 
Vorhaben oder wasserrechtlichen Plan
genehmigungen

Nach Abschluß der Maßnahmen dürfen in 
einem überschaubaren Zeitraum - ca. 4-6 
Jahre - unter Berücksichtigung der Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen keine er-
heblichen Beeinträchtigungen Zurückblei-
ben.

Auf die Ablaufschemata zur Eingriffs-
regelung nach H. Meier (1987) und H. W. 
Louis (1991) wird verwiesen.

Diese o.a. Vorgehensweise stellt eine 
pragmatische Regelung innerhalb der Ein-
heitsverwaltung Landkreis dar und erfolgt 
abweichend von den Vorgaben des § 13 
NNatG, wo der für die Entscheidung zu-
ständigen Behörde im Rahmen der Gesam-
tabwägung an sich eine stärkere Verant-
wortung zukommt.

Vorhaben, die z.B. für das Landschafts-
bild eingriffsrelevant sind:
■ Bauliche Anlagen im Außenbereich (Dif-
ferenzierung nach privilegierten und nicht 
privilegierten Vorhaben),
■ Einzäunungen, Gebäude, Wasserflächen,

■ Aufschüttungen, die verändernd in die 
Morphologie eingreifen,
■ Bodenabbau,

■ Anpflanzungen und Aufforstungen von 
Landschaftsbereichen mit besonderer 
Charakteristik,
■  Freileitungen,
■  Türme,
■ Großprojekte - Golfplatz, Freizeitanla- 
gen,
■ Straßenbau,
■ Flurbereinigung.

Praxis bei planfeststellungspflichtigen 
öffentlichen Vorhaben

Die Berücksichtigung der Landschaftsbild-
belange erfolgt präventiv im Rahmen der 
Abwägung und Planung. Hier ist z.B. durch 
die speziellen Zusammenarbeitserlasse im 
Rahmen des Straßenbaus und der Flurbe-
reinigung eine sehr intensive Beteiligung 
der Unteren Naturschutzbehörde vorgese-
hen. Sie muß sich bereits im Vorfeld der 
konkreten Planung nach § 56 NNatG zum 
Landschaftsbild und zum speziellen Ziel-

konzept des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege äußern.

Dies ist ebenso vorgesehen für die gut-
achtliche Stellungnahme nach § 14 NNatG 
zur konkreten Planung.

Die Umsetzung der fachlichen Vorga-
ben erfolgt im Rahmen der planungsbezo-
genen Abwägung im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan bzw. im Wege- und Ge-
wässerplan zum Flurbereinigungsplan.

Für all diese Fachäußerungen im Hin-
blick auf das Landschaftsbild bietet der 
Landschaftsrahmenplan eine gute Grund-
lage. Auf das Vorhandensein eines solchen 
Fachplanes bauen auch die entsprechen-
den Erlasse auf.

In der Praxis erfolgt z.B. bei kleineren 
Vorhaben wie Radwegebauten im Rah-
men einer frühzeitigen Abstimmung und 
Erörterung eine verkürzte Beteiligung. In 
einigen Fällen sind die beabsichtigten Maß-
nahmen im Hinblick auf das Landschafts-
bild von nicht erheblichem Umfang. Bei ei-
ner Vollversiegelung kann in bestimmten 
Landschaftsbereichen eine Erheblichkeit 
der Beeinträchtigung vorliegen.

Für die Berücksichtigung der Belange 
Naturhaushalt und Landschaftsbild ist vor 
kurzem von der Agrarstrukturverwaltung 
eine Leitlinie „Naturschutz und Land-
schaftspflege in Verfahren nach dem Flur-
bereinigungsgesetz" erarbeitet worden.

Hier wird davon ausgegangen, daß die 
Bewertung des Eingriffs in das Land-
schaftsbild auf der Grundlage einer be-
schreibenden Bewertung im Hinblick auf 
Vielfalt und Eigenart, gemessen an einem 
Leitbild (angestrebter Zustand des Land-
schaftsbildes), erfolgt.

Sicherlich ist auch hier, je nach Umfang 
und Problematik eine nutzwertanalytische 
Bewertung von Zustand und Eingriffswir-
kung möglich.

Bei aller Problematik der Anwendung 
der Nutzwertanalyse im Bereich Natur-
schutz und Landschaftspflege kommt ihr 
durchaus Bedeutung bei der Argumenta-
tion und Begründung der speziellen Be-
lange in Verbindung mit dem Vorhaben-
träger und den anderen Fachbehörden zu.

Nach dem Naturschutzrechtzu genehmi
gender Bodenabbau; auch wasserrecht
liche Planfeststellungen für Nassauskie
sungen.

Die Gewinnung von Bodenschätzen bean-
sprucht gerade im Bereich von Ballungsge-
bieten erhebliche Landschaftsbereiche. 
Diese können aufgrund ihrer beantragten

In der Praxis wird dies im LK so gehandhabt, daß für die Eingriffe mit geringer Intensi-
tät und räumlicher Wirkung -  z.B. Einzelbauvorhaben im allgemeinen eine Eigenprü-
fung durch die Untere Naturschutzbehörde erfolgt.
Daraus ergeben sich folgende geraffte Handlungserfordernisse:

■ Beschreibung und Bewertung der 
gegenwärtigen Landschaftsaus-
stattung und des Erscheinungsbildes

■ im allgemeinen verbale Beschreibung

■ Bewertung der Maßnahme im Hin-
blick auf den Eingriffstatbestand unter 
Berücksichtigung des Naturschutz- 
und z.B. des Baurechts

■  Beurteilung im Hinblick auf 
Vermeidungsmaßnahmen

■ Beurteilung der Zulässigkeit und 
ggf. Festlegung von Ausgleichs- 
bzw. Ersatzmaßnahmen

■ Entscheidung im Rahmen der spezial-
gesetzlichen Regelung

Grundlage:
Landschaftsrahmenplan
Landschaftsplan
Sondergutachten

Regionales Raumordnungsprogramm 
eigene Erhebungen im Gelände bzw. 
über Luftbild

Grundlage:
Eingereichte Planunterlagen; 
ggf. Nachforderung zur Vorhabenbe-
schreibung und Konkretisierung 
erforderlich

Hinzuziehung des Antragstellers er-
forderlich

bei geringeren Erfordernissen Fest-
legung als Bedingung oder Auflage; 
bei umfangreicheren Erfordernissen, 
Anforderung von ergänzten Plan-
unterlagen
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Lage, räumlichen Ausdehnung und Zeit-
dauer zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes, z.T. sogar zu 
einer völligen Veränderung mit Identitäts-
verlust führen, was nach §11 NNatG als un-
zulässig einzustufen wäre.

Es ist daher nur richtig, daß der ent-
sprechende Runderlaß vom Antragsteller 
eine Beschreibung des in Anspruch zu neh-
menden Landschaftsbereiches m it seinem 
Umfeld verlangt. Dies zunächst auch fü r die 
grundlegende Antragsüberlegung. Ein 
versierter Fachplaner w ird auf der Grund-
lage der Bestandserhebung und Bewer-
tung entsprechend Konsequenzen ziehen.

Bei der Gesamtbetrachtung der Roh-
stoffgew innung ist von einer gewissen 
Standortgebundenheit auszugehen. Dies 
bedeutet aber nicht, daß im Hinblick auf 
das Landschaftsbild Steuerungsmöglich-
keiten und Reglementierungen unmöglich 
sind.

Im Hinblick auf die Prüfung der Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit der entsprechen-
den Landschaft -  Landschaftsbild -  ist fo l-
gendes zu berücksichtigen:
■  landschaftliche Gesamterscheinung, ge-
prägt durch

■  Morphologie; markante Geländeer-
hebungen, ebenes, bewegtes, bergi-
ges Gelände,

■  Bewuchs; Acker, Grünland, Wald, Ge-
wässer,

■  klein- bzw. großräumige Nutzungs-
formen,

■  kulturhistorische Erscheinungsfor-
men.

Zunächst ist m it Sicherheit festzuhal-
ten, daß ein nicht unwesentlicher Bode-
nabbau - ab 30 m2 - als Eingriff anzusehen 
ist.

Insofern ist dieser bei Berücksichtigun-
gen von Ausgleichsmaßnahmen nur dann 
zulässig und als ausgeglichen anzusehen, 
wenn nach Durchführung des Eingriffs das 
Landschaftsbild wiederhergestellt bzw. 
landschaftsgerecht neu gestaltet ist. Der 
Ausgleich muß auch die verlorengegange-
nen Funktionen des Landschaftsbildes w ie-
derherstellen.

Dies bedeutet, daß in einem relativ 
ebenen Gelände im Sinne einer land-
schaftsgerechten Neugestaltung auf kei-
nen Fall im Sinne einer Lehrbuchausschöp-
fung alle möglichen Planungs- und Gestal-
tungsideen untergebracht werden dürfen.

Eine Anpassung an die umgebende 
Morphologie ist erforderlich. Weiterhin 
sind auch Ausgangsfunktionen und -werte 
-  Hecken, Gehölze, Wald, ungenutzte Be-

reiche - als Ausgangspunkte fü r die land-
schaftsgerechte Neugestaltung zu berück-
sichtigen. Hierbei sollte den naturnahen 
Ausgleichswerten verstärkt Bedeutung zu-
kommen.

Da auch eine zeitlich andauernde Inan-
spruchnahme zwischen 4 und 6 Jahren eine 
erhebliche Beeinträchtigung darstellt, die 
aber z.B. durch entsprechende Festlegung 
von Abbauabschnitten vermieden werden 
kann, ist dies im Rahmen der Landschafts-
bildbeeinträchtigung ein wesentlicher 
Punkt. Dies zieht eine kontinuierliche Wie-
derherrichtung nach sich. Als Ziel muß fo r-
muliert werden, daß erst nach Herrichtung
- Rekultivierung, Renaturierung - von ca. 70
- 80 % eines Abschnittes der nächste Be-
reich in Anspruch genommen werden darf. 
Nur so sind die Landschaftsbildbelange 
hinreichend berücksichtigt.

Für die Genehmigung von Nassauskie
sungen würden ähnliche Überlegungen 
anzustellen sein. Hierbei ist allerdings bei 
Zulässigkeit auf eine landschaftsgerechte 
und funktionale Neugestaltung besonders 
zu achten. In der Praxis der Unteren Natur-
schutzbehörde des Landkreises w ird bei 
der Beurteilung davon ausgegangen, daß 
eine landschaftsgerechte Neugestaltung 
bei Berücksichtigung der funktionalen und 
äußeren Werte von Naturhaushalt und 
Landschaftsbild nur dann ausreichend be-
rücksichtigt ist, wenn mindestens 1/3 des 
Gesamtabbaus als vielgestaltiger Flach-
wasserbereich erstellt wird.

In neuester Zeit w ird durch den Aus-
bau des mobilen Telefonverkehrs und der 
Erneuerung der Rundfunk- und Fernseh-
türme der Bau von Türmen zwischen einer 
Höhe von ca. 30 m und 160 m beantragt. Im 
Landkreis sollen dies ca. 18 Türme sein, w o-
von zwei eine Höhe von 167 m haben sol-
len.

Da diese Bauwerke nicht unwesentlich 
in das Landschaftsbild eingreifen, sie sind 
z.T. in Landschaftsschutzgebieten geplant, 
sind zunächst umfangreiche Erörterungen 
und Überlegungen zu einer Vermeidung 
bzw. wenn dies nicht möglich ist, zur Suche 
von Alternativstandorten erforderlich. Äu-
ßerst schwierig fü r eine Naturschutzbe-
hörde gestaltet sich die Entscheidung über 
eine grundsätzliche Vermeidung. Diese 
w ird wegen des gesetzlichen Auftrages im 
allgemeinen -  zumindest bei den öffentli-
chen Trägern -  zugunsten eines grund-
sätzlichen Baus ausgehen. Bei Gesamtbe-
trachtung bleiben hierbei im Hinblick auf 
das Vermeidungsgebot doch einige Fra-
gen offen.

Gegenüber anfänglicher Skepsis der 
Planungsträger im Hinblick auf den Ein-
griffstatbestand und das Erfordernis von 
Kompensationsmaßnahmen ist doch die 
Erkenntnis gewachsen, daß diese Bau-
werke allesamt entsprechend der Lage im 
Raum und ihrer Höhe negative Wirkungen 
auf das Erscheinungsbild der umgebenden 
Landschaft und das optisch-ästhetische 
Wahrnehmungsempfinden des Menschen 
haben.

Dementsprechend werden bei allen 
Türmen am Standort selbst fü r Gebäude 
und untere Turmbereiche Ausgleichsmaß-
nahmen und fü r die Umgebungswirkung 
des Turmes Kompensationsmaßnahmen 
fü r zwingend erforderlich angesehen.

Die Quantität und Qualität der Kom-
pensationsmaßnahmen richtet sich nach:
■  planerischer Zuordnung im Regionalen 
Raumordnungsprogramm,
■  Schutzstatus des vom Standort bzw. von 
der Einwirkung betroffenen Raumes,
■  landschaftlichen Ausstattung im Hinblick 
auf:

Vielfalt, Natürlichkeit, Naturnähe, Eige-
nart, Seltenheit, Erlebbarkeit,
■  Lärm- und Geruchssituation,
■  Verletzlichkeit,
■  Lage des Turmes (Exponiertheit),
■  Größe und Ausbildung des Turmes,
■  Farbgebung,
■  Wahrnehmbarkeit im Abstand vom 
Turm.

Da die Bestands- und Einwirkungserhe-
bung und die sich daraus ergebenden 
Kompensationsmaßnahmen nicht durch 
die Naturschutzbehörde erbracht werden 
können, ist die Vorlage einer nachvollzieh-
baren Begutachtung erforderlich. Darüber 
hinaus muß der Verursacher auch den 
Nachweis der Realisierbarkeit der Kom-
pensationsmaßnahmen erbringen. Ein 
Raum fü r Regelungen nach §12 (2) NNatG 
(Durchführung der Maßnahmen durch die 
Naturschutzbehörde, wenn der Verursa-
cher selbst nicht dafür sorgen kann) ist hier 
m it Sicherheit nicht gegeben.

Je nach Größe des Turmes und der Aus-
stattung des umgebenden Raumes wird 
von der Naturschutzbehörde eine entspre-
chende Begutachtungsintensität gefor-
dert. Dies bedeutet eine pragmatische An-
passung an die jeweilige Objektwirkung.

Hinsichtlich der Fernwirkung eines Tur-
mes scheint sich in der Praxis herauszukri-
stallisieren, daß eine erhebliche Beeinträch-
tigung nach etwa dem 20 bis 25-fachen 
derTurmhöhe nicht mehr gegeben ist. Eine 
wissenschaftlich allgemeine und spezielle
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Untermauerung ist erforderlich.
Bei der Farbgebung für Vorhaben in 

der freien Landschaft scheinen sich für den 
unteren Bereich - z.B. Baumhöhe - grüne 
Farben, RAL 6011, und für den oberen Be-
reich weiße Farben, RAL 9010, festzuset-
zen. Ggf. kommen auch Farbabweichun-
gen zum Tragen. Eine auffällige Farbge-
bung sollte in der freien Landschaft unter-
bleiben.

Die Erstellung von Stromtrassen, vor al-
lem der übergeordneten Verbindungen - 
110kV, 380 kV - haben u.a. eine erhebliche 
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
zur Folge. Die Begutachtung und Festle-
gung von Kompensationsmaßnahmen er-
folgt in ähnlicher Weise wie z.B. bei den 
Turmbauten.

Bei der Erstellung einer 380-kV-Leitung 
im Landkreis wurden Kompensationsmaß-
nahmen auf mehreren Hektar Fläche im 
Genehmigungsbescheid festgelegt.

A ufforstungen, Weih nach tsbaumkul- 
turen und Baumschulen können im Sinne 
der Landschaftsbildveränderung eingriffs-
relevant sein und bedürfen einer genauen 
Betrachtung und ggf. Reglementierung. 
Maßnahmen nach §16 NNatG setzen vor-
aus, daß eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes entstanden oder zu 
befürchten ist. Ist dies zu bejahen, können 
Tätigkeiten eingestellt bzw. untersagt 
werden. Allerdings sind Ausgleichsmaß-
nahmen u.a. durch die Naturschutzbe-
hörde vorzunehmen. Eingriffsrelevant: 
Hecken, Baumgruppen u.a.

E. Berücksichtigung des Land
schaftsbildes im Rahmen der 
sonstigen Tätigkeiten der 
Naturschutzbehörde des 
Landkreises

Hier sei nur stichpunktartig auf folgende

Punkte verwiesen:
■ Landschaftsrahmenplanung, Schutz
gebietsausweisungen
Das Landschaftsbild findet hier Umsetzung 
durch die Festsetzung wichtiger Bereiche 
für Vielfalt, Eigenart und Schönheit und als 
Teilkonsequenz daraus die Kennzeichnung 
von Schutzgebieten.
■ Regionales Raumordnungsprogramm
Das Landschaftsbild findet hier Ausdruck in 
der Festlegung wichtiger Bereiche für Na-
tur, Landschaft und Erholung und somit 
sollte es auch bei der weiterführenden Pla-
nung Eingang finden. Neben der Bauleit-
planung sei hier nur auf sogenannte Dorf-
entwicklungspläne verwiesen. Da das 
NNatG sich auch auf den bebauten Bereich 
bezieht, sind auch hier die entsprechenden 
Belange bei Entscheidungen zu berücksich-
tigen.
■ Pflegemaßnahmen in Natur und Land
schaft

■ Pflege- und Entkusselungsmaßnah- 
men auf Heideflächen:
Gliederung, Raumbildung, Akzentset-
zung in Verbindung mit ökologischen 
Belangen der Lebensraumgestaltung
■ Pflege- und Entwicklungsmaßnah-
men in Talniederungen und sonstigen 
Bereichen:
Natürliche Sukzession bzw. Brachflä-
chenentstehung. Von vielen Betrach-
tern wird dies als Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes verstanden. Sie ist 
unordentlich. Aus Naturschutzsicht 
wird man über diese Extensivierung si-
cherlich nicht unglücklich sein können. 
Zur Erhaltung des nutzungsgeprägten, 
stark gegliederten Landschaftsbildes 
und Charakters werden aber künftig 
Pflegemaßnahmen zur Offenhaltung 
der Landschaft stärker erforderlich 
werden.

F. Ausblick

Neben der wissenschaftlichen und rechtli-
chen Fragestellung wird, solange es keine 
einheitlichen Grund-Richtlinien gibt, die 
Frage zu stellen sein, welche Sensibilität 
will und kann man sich bei der Umsetzung 
z.B. der Eingriffsregelung in Verbindung 
mit der Vielfalt, Eigenart und Schönheit, 
dem Landschaftsbild, leisten.

Ungeachtet einer solchen regionalisier- 
ten Fragestellung erscheint zur Vereinheit-
lichung der Betrachtung und Beurteilung 
die Erstellung von Leitlinien erforderlich, 
da derzeit noch zu starke Unterschiede bei 
der Umsetzung der Eingriffsregelung zu 
verzeichnen sind.

Deutlich soll hier nochmals herausge-
hoben werden, daß die Eingriffsregelung 
kein Planungs-, sondern nur ein reaktives 
Element darstellt und daß bei einem Vor-
rang des baulichen Vorhabens vor den Na-
turschutzbelangen (s. § 11 NNatG) die Land-
schaft z.B. bei Turmanlagen trotz aller 
Kompensationsmaßnahmen eine Wertän-
derung erfahren wird.
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Vielfalt, Eigenart und Schönheit als Beurteilungskriterien 
für die Pflege der Großstadtlandschaft
von Fred Niemann

1. Einführung

Die Landschaftsbildpflege ist als gesetzli-
cher Auftrag der Landschaftsplanung im 
Naturschutzgesetz verankert. Die Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit von Natur und 
Landschaft sind demnach als Lebens-
grundlage des Menschen und als Voraus-
setzung für seine Erholung in Natur und 
Landschaft nachhaltig zu sichern.

Beabsichtigt ist, die Unverwechselbar- 
keit der Natur- und Landschaftsräume und 
ihre charakteristischen Elemente zu schüt-
zen und zu pflegen, um einen ästhetisch 
wirksamen landschaftlichen Zusammen-
hang dauerhaft zu sichern.

Die Umkehr des zerstörerischen Um-
gangs mit Natur ist jedoch nicht ohne die 
Entwicklung einer neuen Naturästhetik 
möglich.
Die Wertschätzung des Landschaftsbildes 
spielt hierbei eine wesentliche Rolle. 
Während ökologische Funktionen der 
Landschaft anerkannt und auch planrecht-
lich umgesetzt werden, wird die Bedeu-
tung der sinnlichen Erfahrungen in der na-
türlichen Umwelt erst ansatzweise be-
wußt.

„Die Außenwelt, meinetwegen die Na-
tur, besteht aus Millionen von Einzelheiten, 
welche auf die Sinne des Menschen ein-
strömen. Der Mensch kann mit diesen Ein-
zelheiten nur insofern etwas anfangen, als 
es ihm gelingt, sie unter ein Bild zu versam-
meln, das sie für ihn interpretierbar macht. 
Eines dieser Bilder, unter welches wir die 
Außenwelt subsumieren und wahrnehm-
bar machen, ist die -  Landschaft -. Land-
schaft ist also eine Art von Sprache, die auf 
dem beruht, was die Menschheit in Jahr-
hunderten oder was eine bestimmte Kul-
tur in Jahrhunderten für die Wahrneh-
mung der Außenwelt aufgebaut und was 
der einzelne im Laufe seiner Erziehung da-
von mitbekommen hat" (Zitat Burckhard, 
1985).
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Abb. 1: Die Gewässerlandschaft ist der dominante Gestaltfaktor des Hamburger 
Landschaftsbildes. Das Stromspaltungsgebiet zwischen Hamburg und Harburg 
wurde, ausgehend von einer natürlichen Schwemmlandwildnis, zum bedeutend
sten Hafen - und Gewerbegebiet der Region umgeformt, (aus: Hamburg und seine 
Bauten, 1914)
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Was bedeutet Landschaftsbild in diesem 
Zusammenhang fü r den großstädtischen 
Lebensraum?
Bei allen Veränderungen, die eine Stadt im 
Laufe ihrer Geschichte erfährt, bleiben die 
naturräumliche Lage und die landschaftli-
chen Gegebenheiten als grundlegender 
Ausdruck ihres Wesens erhalten. Das Land-
schaftsbild verm itte lt diese Identität. Be-
sonders der Großstädter braucht die Natur-
erfahrung sowohl als Ausgleich fü r die 
Vielzahl urbaner Streßfaktoren als auch zur 
Erweiterung seines Erfahrungsbereiches. 
Das Erleben von Natur füh rt zurück auf ur-
sprüngliche, häufig verschüttete sinnliche 
Erfahrungen, w ie sie Robert Jungk in fo l-
gendem Zitat schildert:

„Ich gehe in dem Versuch, dieses Ur-
sprüngliche wiederzufinden, gelegentlich, 
wenn es dunkel ist, wenn es Nacht ist, in 
solche Kulturlandschaften, in Wälder hin-
ein. Da sind dann keine Menschen mehr. Da 
kriegt man die Angst wieder. Da muß man

genau hören, denn da sind die Tiere w ie-
der, die sich in der Nacht hervorwagen. Es 
g ib t auch ein völlig anderes Gefühl, zum 
Beispiel auf der Haut. Man spürt den Wind 
und am Morgen den Tau."

Die Stadtplanung betont ebenfalls, 
welche bedeutende Rolle das Landschafts-
bild fü r die Gestalt der Stadt einnimmt. 
1981 definierte die Hamburger Baube-
hörde in einem Fachbeitrag zur Stadtteil-
entwicklungsplanung Innenstadt die 
Stadtgestalt folgendermaßen:
„In der Gestalt einer Stadt spiegeln sich in 
gegenseitiger Abhängigkeit und Beeinflus-
sung wider:
■  die Topographie,
■  die sonstigen landschaftlichen Elemente,
■  das Klima und
■  die Nutzungen.
Seit Gründung bzw. Entstehung einer 
Stadt beeinflussen diese Elemente die Be-
bauung und deren Verteilung" (Baube-
hörde, LP, April 1981).

2. Der Fachplan Landschaftsbild

Im Zusammenhang mit dem Entwurf fü r 
das Hamburger Landschaftsprogramm 
w ird erstmalig fü r Hamburg eine systema-
tische Analyse des Landschaftsbildes vor-
genommen. Grundlage der Untersuchung 
ist eine flächendeckende Bestandserfas-
sung durch Kartierung vor Ort aller, das 
Landschaftsbildes prägender Elemente 
und Strukturen.
■  Der Fachplan Landschaftsbild ist damit 
ein grundlegender Datenträger fü r die 
Landschaftsplanung und fü r die Stadtent-
wicklung.
■  Er verdeutlicht, welche Landschafts-
und Freiraumerfahrungen dem Stadtbe-
wohner innerhalb Hamburgs möglich sind.
■  Der Fachplan Landschaftsbild stellt 
eine Verm ittlung zwischen Landschafts-
raum und Freiraum her. M it Landschafts-
raum sind die natürlichen Grundlagen und 
m it Freiraum deren siedlungsbedingte 
Ausprägung gemeint. Durch diese Qualifi-
zierung erhält der öffentliche Freiraum 
eine neue Definition fü r den Identifikati-
onswert der Stadt. Hierin besteht eine be-
deutsame Wechselwirkung zwischen 
Landschaftsbild und Stadtbild. Die Schön-
heit der Stadt ist unmittelbar an ihre natur-
räumliche Identität gebunden.

3. Leitbild der Landschaftsbild
pflege fü r Hamburg

Aus der Analyse des großstädtischen Land-
schaftsbildes wurde ausgehend von den 
vorhandenen Gestaltpotentialen eine um-
fassende Entwicklungsperspektive erar-
beitet. Die Beziehung zwischen Natur-
raum, Landschaft und Stadt w ird them ati-
siert. Die Landschaftsbildpflege muß konti-
nuierlich erfolgen und in den nachfolgen-
den Ebenen der Landschaftsplanung und 
in der Bauleitplanung verankert werden. 
Landschaft ist nie statisch, sondern befin-
det sich in ständigen natürlichen und durch 
Siedlungsentwicklung bedingten Entwick-
lungsprozessen. Im Interesse eines bewuß-
ten und behutsamen Umganges m it dem 
Landschaftsbild ist eine kontinuierliche 
Landschaftsbildpflege bzw. Gestaltung 
notwendig. Das Maßnahmenkonzept des 
Fachplanes Landschaftsbild konzentriert 
sich auf die Bewahrung bzw. Aktivierung 
natürlicher und kulturhistorischer Gestalt-
potentiale, m it dem Ziel der landschaftsge-
rechten Entwicklung des Stadtkörpers.
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■ Die Naturräumliche Identität Ham
burgs muß erhalten bleiben

Die Naturräumliche Gliederung Hamburgs 
muß sichtbar und einprägsam bleiben. 
Ziel ist die Pflege und die Rückgewinnung 
der unverwechselbaren naturräumlichen 
Grundlagen der Stadtgestalt mit ihrer Viel-
falt an naturnahen Landschaftsbildern und 
ihren unverwechselbaren Landschafts-
strukturen.
■ Der charakteristische Gegensatz zwi-
schen Geest und Marsch darf nicht durch 
weitere landschaftsfremde Aufhöhungen 
(Deponien) in der Marsch zerstört werden.
■ Die Feingliedrigkeit der natürlichen To-
pographie soll erlebbar bleiben und als 
grundlegende Landschaftsstruktur für die 
Stadtgestaltung genutzt werden. Die bis-
her unverbaut erhaltenen Geestkanten 
und Talhänge sind als dominante Relief-
struktur vorrangig zu schützen.

Abb. 4: Die Geestkanten sind die topographischen Leitlinien des Hamburger Land
schaftsbildes.
Östlicher Geesthang Borsfelder Straße.

Abb. 3: Die Geestkanten sind die topo
graphischen Leitlinien des Hamburger 
Landschaftsbildes.
Geesthang Altona m it Blick auf Köhl
brand.

■ Stärken und Gestalten der Gewässer
landschaft

fen geprägt.
Die ständige Auseinandersetzung mit dem 
Wasser als natürliches Element ist für Ham-
burgs kulturgeschichtliche Entwicklung 
von zentraler Bedeutung.
Das Erleben von Gewässerlandschaft mit 
ihrem Reichtum an natürlichen und gestal-
teten Formen muß gepflegt und teilweise 
zurückgewonnen werden.
Die Gewässerlandschaft ist als ein zusam-

menhängendes Ganzes zu begreifen, zu 
schützen und zu entwickeln:
Der für Hamburg typische Tideeinfluß muß 
auch innerhalb der Stadt deutlich ablesbar 
sein. Zur Sicherung der ständigen Land-
schaftsformungsprozesse durch den Ti-
deeinfluß (Strand-Auwaldbildung und na-
türliche Uferausbildung) ist die Erhaltung 
und Rückgewinnung ausreichend großer 
Vordeichräume notwendig.

Die Identität Hamburgs wird maßgeblich
durch den engen Bezug der Stadt zu den Abb. 5: Der sehr unterschiedliche Ausdruck der Gewässer prägt die besondere Viel- 
Flußsystemen von Alster, Bille und Elbe, falt des Hamburger Landschaftsbildes.
einschließlich Nebenflüsse, Kanäle und Hä- Weiden geben dem Eilbekanal eine unverwechselbare Erscheinung.
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Abb. 6: Der sehr unterschiedliche Ausdruck der Gewässer prägt die besondere Viel
falt des Hamburger Landschaftsbildes.
Das Moorwettern in der Süderelbemarsch m it flußartigem Charakter.

Abb. 8: Parkanlagen sind wichtiger Be
standteil der urbanen Lebensformen. In 
ihrer Gestalt spiegelt sich das jeweils 
zeittypische Naturverhältnis. 
Lindenallee im ehern. Friedhof Norder
reihe (Alto na er Grünzug).

■  Bewahren und Pflegen der stadtna
hen Kulturlandschaftsbilder von Geest 
und Marsch

Die besonderen Qualitäten der bis w eit in 
den Hamburger Siedlungsraum hineinrei-
chenden Kulturlandschaften von Geest 
und Marsch müssen als Ausdruck der regio-
naltypischen kulturellen Identität und als 
Grundlage des zukünftigen Freiraumsyste- 
mes erhalten und gepflegt werden.
Ihre Potentiale als ökologische und soziale 
Ausgleichs- und Erlebnisräume müssen fü r 
die Stadtentwicklung genutzt werden.

■  Entwicklung einer landschaftsorien
tierten Gliederung des Siedlungsraumes

Notwendig sind Städtebauliche und Frei-
raumplanerische Konzepte zur Gestaltung 
von einprägsamen Stadtkanten und Stadt-
konturen.
Die historisch gewachsene Gliederung des 
Stadtkörpers ist durch den Entwicklungs-
druck auf Landschaftsachsen, Grünverbin-
dungen und wohnungsnahen Freiflächen 
erheblich bedroht. Notwendig ist die Diffe-
renzierung abgegrenzter Siedlungsräume 
m it eigenständiger Identität. Ein struktur-
loser „Siedlungsbrei" darf nicht entstehen.

■  Schützen und Stärken der Garten
künstlerischen Identität

Die Gestalt- und Aufenthaltsqualität der 
Hamburger Parkanlagen muß als kulturel-
ler Wert weiterentwickelt werden. Die 
Identität einer Parkanlage ist gestalterisch

■  Erhaltung charakteristischer Sied
lungsfreiräume

Aus jeder Phase der Stadtentwicklung sind 
besonders gelungene oder typische Frei-
raumgestaltungen schutzwürdig. Sie ver-
mitteln in besonders anschaulicher Art, mit

eindeutig zu definieren und umzusetzen. 
Das Bemühen um künstlerisch wertvolle 
und anregende Parkgestaltungen ist vor-
anzutreiben.

welcher kulturellen Vorstellung die Ge-
staltung der städtischen Räume verbun-
den war.
■  Schmuckanlagen, Promenaden und 
Alleen der Gründerzeit
■  Gartenstädte
■  architektonisches Grün mit sozialer Be-

Abb. 7: Parkanlagen sind wichtiger Bestandteil der urbanen Lebensform. In ihrer Ge
stalt spiegelt sich das jeweils zeittypische Naturverständnis.
Treppenanlage als markantes Gestaltungselement im Stadtpark Hamburg.
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deutung der 20er und 30er Jahre - land-
schaftlich fließendes Grün der Wiederauf-
bauphase
■ funktionales Grün der 70er und 80er 
Jahre
■ ökologisch orientiertes Wohnumfeld der 
90er Jahre

■ Erhaltung des Hafenstadtcharakters

Die enge Verzahnung von Stadt und Hafen 
bilden in Hamburg eine einmalige aufein-
ander bezogene gestalterische Einheit. Als 
Bindeglied zwischen den nördlichen und 
südlichen Siedlungsräumen prägt der Ha-

fen mit seiner wirtschaftlichen Dynamik 
und dem Reiz des maritimen Lebens die 
Stadtlandschaft Hamburgs.
Mit der Einzigartigkeit dieses Erschei-
nungsbildes verbindet sich Hamburgs Ge-
schichte und Kultur sowie das weltoffene 
Selbstverständnis der Stadt.

Abb. 11: Wasserstadt: hier Alster am An
leger. Alte Rabenstraße.

Abb. 12
Fotos: Angela Bernhard 1987/88.

Abb. 9: Die Gestalt der Siedlungs freiräume ist für die Wohnqualität genauso bedeut
sam wie die Architektur.
Sozialer Wohnungsbau heute in Ottensen.

Abb. 10: Die Gestalt der Siedlungsfreiräume ist für die Wohnqualität genauso be
deutsam wie die Architektur.
Die 20er Jahre in Dulsberg.
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■  Umgestaltung der städtischen Wirt
schaftslandschaft

Die funktionale Trennung von Wohn- und 
Gewerbeflächen und die umfangreiche 
Flächenexpansion von Industrie- und Ge-
werbe seit dem 2. Weltkrieg hat vielfach 
zur Ausbildung ungeordneter und maß-
stabssprengender Strukturen geführt. 
Großflächige Gewerbegebiete entwickeln 
sich fast immer ohne Beachtung der Folgen 
fü r das Landschaftsbild. Notwendig sind 
umfassende stadtstrukturelle Erneue-
rungskonzepte.

Abb. 13: Hamburgs Identität.
Hafenstadt: hier Ausblick vom Alto na er Grünzug zum Fisch mar kt.

Abb. 14: Naturschutzgebiet Eppendorfer Moor, Rest eines naturnahen Landschafts
bildes innerhalb der Großstadt.

Abb. 15: Herbststimmung an der Dove Elbe.
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■ Neugestaltung des Straßenverkehrs
raumes

Überdimensionierte Verkehrstrassen und 
der unverhältnismäßig hohe Flächenver-
brauch durch Parkflächen zerschneiden zu-
sammenhängende Landschaftsräume und 
führen zum Verlust von Aufenthalts- und 
Gestaltqualität im öffentlichen Raum. Das 
Hauptverkehrsnetz trennt die Stadtland-
schaft in isolierte Teilbereiche und mißach-
tet die organisch gewachsenen Raumbe-
ziehungen. Grundsätzlich beeinträchtigen 
die dominanten Hautverkehrsstraßen das 
umgebende Landschaftsbild.
Ein zukünftiges integriertes Verkehrskon-
zept muß die Belange der Landschafts-
und Freiraumgestaltung verstärkt berück-
sichtigen.

■ Sicherung des überrregionalen Land
schaftszusammenhanges

Stadt und Region bilden einen differen-
ziert ausgebildeten Agglomerationsraum. 
Durch die Zunahme der regionalen Funkti-
onsteilung und durch den ökonomischen 
Bedeutungsgewinn der Region wird der 
Flächenverbrauch tendenziell steigen. In 
diesem Zusammenhang muß eine weitere 
Deformation der naturräumlich und kultu-
rell bedingten Landschaftszusammen-
hänge verhindert werden. Notwendig ist 
daher ein den Gesamtraum betrachtendes 
Landschaftsbildkonzept.

4. Kurzfassung der Methodik 
zur Entwicklung des Teilpla
nes Landschaftsbild

Ablaufschema

Methodik der Bestandserhebung

Dem Auftrag des Hamburger Naturschutz-
gesetzes entsprechend, wurde für den 
Teilplan Landschaftsbild eine flächendek- 
kende Bestandserhebung aller für die Prä-
gung des Landschaftsbildes relevanten Ele-
mente und Strukturen vorgenommen.

Diese umfassende Grundlagenerhebung 
entspricht in ihereihrer Vielschichtigkeit 
den heutigen Raumstrukturen. Durch Kar-
tierung vor Ort wurde die gesamte Stadt-
fläche erfaßt. Durch eine methodische Vor-
studie für den Raum Harburg konnte nach 
der Erfassung aller Landschaftsbildele-
mente eine Abgrenzung unterschiedlicher 
Landschaftsbildräume und übergreifender 
Landschaftsbildstrukturen vorgenommen 
werden. Wegen ihrer speziellen Land-
schaftbildrelevanz wurden der raumprä-
gende Baumbestand und die Landschafts-
bildensembles gesondert ausgewiesen. Zu

LANDSCHAFTSBILD

Landschafts-
bildräume

Bestandserhebung

Landschafts-
bildstrukturen

Raumprägen-
der
Baumbestand

Historische Ge-
wässerland-
schaft

Landschaftsbildensemble

Bestandsbewertung

Landschaftsbildräume Landschaftsbildstrukturen

Teilplan Landschaftsbild

Maßnahmen

Schutzbereiche Entwicklungsbereiche
Pflegebereiche Konfliktbereiche
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jedem Landschaftsbildraum und zu jeder 
Landschaftsstruktur gehört ein Text. Der 
Text beinhaltet Beschreibung, Auflistung 
der charakteristischen Besonderheiten und 
ein allgemeines gestaltweisendes Leitbild.

Definition Landschaftsbildräume: 
Landschaftsbildräume sind unterschiedli-
che Gestalttypen, die als optisch und räum-
lich erfahrbare Einheiten durch ihre jeweili-
gen Landschaftselemente definiert sind.

Legende „Landschaftsbildräume"

Gewässerlandschaft
■  Elben m it Vordeichflächen
■  Elben m it Strandflächen
■  Wettern und Grabensystem der Marsch
■  Flüsse und Talauen der Geest
■  Fleete, Stadt-, Hafen- und Industrieka-
näle
■  Bade- u. Erholungsseen, Kleingewässer

Naturnahe Landschaft
■  Heide- und Dünenlandschaft
■  Moorlandschaft
■  Großflächiges Brachland

Wald
■  Lichter und dunkler Mischwald

Landwirtschaftlich geprägte Kulturland-
schaft
■  Dorfkerne und ländlicher Siedlungsbe-
reich
■  Ackerland
■  Grünland
■  Obstmarschen
■  Gertenbau, Glashauskulturen und Baum-
schulen

Parkanlagen
■  Öffentliche und private Parkanlagen und 
Grünzüge

Sonstige Grünanlagen
■  Friedhöfe
■  Kleingärten
■  Sport- und Freizeitanlagen, Flugplatz

Durch Hausgärten geprägte Siedlungs-
landschaft
■  Freistehende Einfamilienhäuser
■  Reihen- und Stadthausgebiete
■  Gartenstadt- und ähnliche Anlagen
■  Villen in parkartigen Gärten
■  Waldsiedlungen

Verdichtete Siedlungslandschaft
■  Zentrale Stadträume

■  Blockrandbebauung mit Innenhöfen
■  Durch Gemeinschaftsgrün gegliederte 
Zeilen- und Blockrandbebauung der 20er 
und 30er Jahre
■  Aufgelockerte Zeilen- und Punktbebau-
ung m it parkartigem Gemeinschaftsgrün
■  Großflächig verdichtete Bauweise mit 
funktional gegliederten Freiräumen

Städtische Wirtschaftslandschaft
■  Hafen-, Industrie- und Gewerbeland-
schaft
■  Ablagerungsflächen

Verkehrsanlagen
■  Straßenräume
■  Gleisanlagen

Raumprägende Landschaftsstrukturen

Ausgewiesen sind die dominanten land-
schaftsprägenden natürlichen und anthro-
pogenen Strukturen. Als dominante Relief-
strukturen wurden die Oberflächenfor-
men dargestellt, die durch ihre natürliche 
Erscheinung, ihre Großflächigkeit oder ihre 
optische Auffälligkeit das Landschaftsbild 
entscheidend prägen. Als Verkehrsnetz 
sind die Verkehrsstrukturen dargestellt, 
die wegen ihrer optischen Auffälligkeit im 
Landschaftsbild dominieren.

Legende „Landschaftsstrukturen"

Natürliche Strukturen
■  Relief
■  Gewässernetz

Anthropogene lineare Strukturen
■  Ehemalige Deichlinien
■  Hauptdeichlinie
■  Dämme
■  Einschnitte
■  Aufständerungen
■  Hauptverkehrsstraßen
■  Gleise
■  Hochspannungsleitungen

Anthropogene großflächige Aufhöhun-
gen der Marschlandschaft
■  Aufhöhungen, Aufspülungen

Raumprägender Baumbestand

Ausweisung der raumprägenden Gehölz-
struktur. Berücksichtigt wurde nicht nur 
der Großbaumbestand, sondern neben 
Wald auch adäquate dichte Gehölzstruktu-
ren, z.B. begrünte Bahndämme, durch dich-
tes „Grün" geprägte Abstands- und Freiflä-

chen, mittelhohe Gehölze in Hausgärten, 
massive Neuanpflanzungen entlang von 
Straßen und Gewerbegebieten, höhere 
Vegetationsentwicklung auf Brachen, Re-
likte historischer Knickstrukturen, Obst-
baumbestände etc. Die Darstellung ist ge-
neralisiert und weist exemplarisch die 
raumprägenden Dichten und Strukturen 
im Vergleich zueinander aus.

Landschaftsbildensembles

Ein Landschaftsbildensemble entsteht 
durch einen erlebbaren Zusammenhang 
naturräumlich, historisch oder konzeptio-
nell geprägter Landschafts- und Freiraum-
gestaltungen. Erhaltungswürdig ist der un-
verwechselbare Gesamteindruck durch die 
Ensemblewirkung charakteristischer Ein-
zelelemente.
Ausgewiesen wurden:
■  Kulturlandschaftsensemble (Sülldorfer 
Feldmark)
■  Park- und Siedlungsfreiräume als Ensem-
ble (Hammer Park, Genossenschaftssied-
lung Hamm)
■  Gewässerensemble (Bille-Unterlauf mit 
Billerhuder Insel)

Methodik zur Entwicklung der Land
schaftsbildbewertung

Aufgabenstellung

In Anlehnung an das Bundesnaturschutz- 
gesetz§ 1 (1) 4 wurden die äußeren Erschei-
nungsqualitäten -  Vielfalt -  Eigenart -  
Schönheit -  der Stadtlandschaft durch ein 
in sechs Abstufungen gegliedertes Bewer-
tungsschema erfaßt. Die Bewertungsme-
thode basiert auf der Aggregation von Ein- 
zelkriterien, die im Zusammenhang m it der 
Bestandserhebung fü r die einzelnen Land-
schaftsbildräume und fü r die Landschafts-
strukturen erm itte lt wurden. Durch die 
Wahl definierter Einzelkriterien lassen sich 
die vom Gesetzgeber vorgegebenen Qua-
litätsmerkmale Schönheit, Eigenart, Viel-
fa lt differenziert und nachvollziehbar er-
mitteln.

Die Einzelkriterien werden auf die Land-
schaftsbildräume bzw. -Strukturen bezo-
gen und bewerten die Qualität eines Rau-
mes. Eine Gewichtung nach Einschätzung 
des Gutachters erfolgt, wenn:
■  eine hohe Bedeutung/ Beeinträchtigung 
des naturräumlichen Zusammenhangs ge-
geben ist,
■  eine hohe Bedeutung/ Beeinträchtigung
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des landschaftlichen Zusammenhangs be-
steht,
■ eine hohe Bedeutung / Beeinträchtigung 
der stadtstrukturellen Qualität gegeben 
ist.
Die Bewertungskriterien:
■ Eigenart der Landschaft
■ Naturräumliche Identität
■ Vollständigkeit typischer Landschafts-
elemente
■ Konzeptionelle Qualität
■  Strukturelle Qualität
■ Stadträumliche Bedeutung
■ Stadt- bzw. kulturgeschichtliche und 
gartenkünstlerische Identität
■ Erlebbarkeit/Erlebnisvielfalt
■ Störung durch optischen Eigenwertver-
lust
■  Störung durch Lärm- und Geruchsimmis-
sionen
■ Störung durch Einzelelemente

Legende der Bewertungskarte 
Bewertung von Landschaftsbildräumen

■ Landschaftsbildraum von außerge-
wöhnlicher Vielfalt, Eigenart bzw. Schön-
heit
■ Landschaftsbildraum von hoher Vielfalt, 
Eigenart bzw. Schönheit
■  Landschaftsbildraum von durchschnittli-
cher Vielfalt, Eigenart bzw. Schönheit
■ Landschaftsbildräume von beeinträch-
tigter Vielfalt, Eigenart bzw. Schönheit
■  Landschaftsbildraum von gefährdeter 
Vielfalt, Eigenart bzw. Schönheit
■  Überformter oder zerstörter Land-
schaftsbildraum

Bewertung von Landschaftsstrukturen

■ Relief mit besonderer Bedeutung für die 
Prägung des Landschaftsbildes
■ Gefährdetes Relief
■  Gewässer mit besonderer Bedeutung für 
die Prägung des Landschaftsbildes
■ gefährdetes Gewässer
■ Landschaftbildbeeinträchtigende Struk-
turen

■ Straße, Gleisanlage
■ Hochspannungsleitung

■ Fehlender Siedlungsrand
■ Fehlender Landschaftsrand
■ Punktuelle Besonderheiten
■ Punktuelle Störungen

Methodik zur Entwicklung des Teilpla
nes Landschaftsbild (Maßnahmenkon
zept)

Die Betrachtung des Hamburger Stadtge-
bietes insgesamt unter dem Gesichtspunkt 
einer umfassenden Landschaftsbildpflege 
ist neu und führt erstmalig zur Erstellung 
eines Maßnahmenkonzeptes. Aus der Be-
standsanalyse (flächendeckende Bestands-
aufnahme und -bewertung) ergeben sich 
als Maßnahmengrundlage Landschafts-
bildqualitäten und -defizite, die in Verbin-
dung mit dem übergeordneten Leitbild für 
die gesamte Stadtlandschaft und den ver-
schiedenen Leitbildern der einzelnen Land-
schaftsbildräume und Landschaftsstruktu-
ren zur Erstellung des Maßnahmenkonzep-
tes führen.

Analog zum Bundesnaturschutzgesetz 
wurde die Art der Maßnahmen unterglie-
dert. Die Ausweisung der einzelnen Maß-
nahmenkategorien erfolgt im Gegensatz 
zur Bestandsanalyse nicht flächendeckend. 
So werden für einzelne Landschafts-
bildräume und Landschaftsstrukturen 
trotz vorhandener Qualitäten bzw. Defi-
zite keine Maßnahmen formuliert. Diese 
Bereiche bzw. Strukturen weisen meist 
eine gute bis durchschnittliche Erschei- 
nungs- und Strukturvielfalt auf, die in ihrer 
Existenz nicht gefährdet ist oder keine ent-
scheidende Bedeutung für den Gesamt-
raum Stadtlandschaft besitzen.

Legende: „Landschaftsbild-Maßnahmen" 
(Teilplan Landschaftsbild)

Schutzbereiche des Landschaftsbildes:

■ Schutz des vorhandenen Landschafts
bildes
Ausgewiesen sind Räume, die im besonde-
ren Maße als Dokumente einer typischen 
Landschafts- oder Freiraumprägung zu er-
halten sind.
Geschützt wird die

■ besondere Eigenart
■ hervorragende naturräumliche Identi-
tät
■ Vollständigkeit typischer Landschafts-
elemente
■ Ablesbarkeit des Freiraumkonzeptes
■ strukturelle Qualität
■ hervorragende stadträumliche Wir-
kung
■ kultur-, garten- oder stadtgeschichtli-
che Bedeutung
■ besondere Erlebbarkeit und Erlebnis-
vielfalt

■ Schutz punktueller Besonderheiten
Ausgewiesen sind Einzelelemente und

kleinräumige Anlagen, die als regionaltypi-
sche Besonderheit das Landschaftsbild prä-
gen.

■ Schutz prägender Reliefstrukturen
Ausgewiesen sind die das Landschaftsbild 
prägenden Geest- und Talränder.

■ Schutz bedeutsamer Sichtachsen
Ausgewiesen sind einzelne Sichtachsen, 
die für das Verständnis des landschaftli-
chen Zusammenhanges nötig sind.

Pflegebereiche des Landschaftsbildes:

■ Stärken und Pflegen des vorhandenen 
Landschaftsbildes
Gekennzeichnet werden Schutzbereiche 
mit Pflegebedarf. Im Sinne des jeweiligen 
Leitbildes sind typische Elemente anzurei-
chern und zu pflegen oder untypische Ele-
mente zu entfernen.

■ Anreichern und Gestalten des Land
schaftsbildes
Ausgewiesen wurden Landschafts-
bildräume und Landschaftsstrukturen mit 
vergleichsweise erheblichen Mängeln in ih-
rem Erscheinungsbild, die durch kontinu-
ierliche Landschaftspflege und -gestaltung 
zu beheben sind.

■ Anreichern und Gestalten im Uferbe
bereich

■ Anreichern und Gestalten im Straßen
raum

■ Anreichern und Gestalten des Sied
lungsrandes

■ Anreichern und Gestalten des Land
schaftsrandes

Entwicklungsbereiche des Landschaftsbil-
des:

■ Rückgewinnen verlorener Land
schaftsbildqualität
Beabsichtigt ist die Wiederherstellung ei-
ner hohen Gestaltqualität, die ursprünglich 
bereits vorhanden war. Zu klären ist, ob 
und wieweit historische Gestaltungen 
durch Pflege wiederherstellbar und in 
neue Gestaltungskonzeptionen einzubin-
den sind.

■ Entwickeln eines neuen Landschafts
bildes
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Ausgewiesen werden Räume m it über-
durchschnittlich hohen Schäden und Män-
geln im Sinne des landschaftstypischen Zu-
sammenhanges oder der regionalen Frei-
raumstruktur, deren Neugestaltung auf 
der Basis von Landschaftsgestaltungsana-
lysen und -konzeptionen und im Rahmen 
von städtebaulichen und grünplanerischen 
Neuordnungen erfolgen soll.

Konfliktbereiche im Landschaftsbild:

■  Umbau
Rücknahme überdimensionierter oder an-
derer das Landschaftsbild stark beein-
trächtigender Anlagen und Nutzungen.

■  Mildern punktueller Störungen
Ausgewiesen werden Einzelelemente, die 
im landschaftlichen Zusammenhang stö-
rend wirken.

■  Überregional wirksame Landschafts- 
überformungen

Ausgewiesen werden die Bereiche, deren 
ortsfremde Dominanz im Landschaftsbild 
(Spülfelder, Deponien) nicht durch Gestal-
tungsmaßnahmen zu beheben sind.
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Neue Bücher

Erbguth, Hans-Joachim; Schemel, Wilfried: 
Handbuch Sport und Umwelt. 408 Seiten, 
30 s/w Fotos, Graphiken, DM 24,80, Meyer 
& Meyer Verlag, Aachen.
ISBN 3-89124-161-5.

Das Thema „Sport und Umwelt" nimmt in 
der heutigen Zeit einen festen Platz in der 
Umweltdiskussion ein. Das neuerschienene 
Handbuch ist ein wichtiger Beitrag hierzu: 
Es nennt für alle umweltbedeutsamen 
Sportarten die möglichen Auswirkungen 
auf Natur und Landschaft, zeigt die Gren-
zen der Belastbarkeit durch Sportanlagen 
und -aktivitäten auf, weist auf gesetzliche 
Bestimmungen, die zu beachten sind, hin, 
zeigt auf, wo Ziele aus der Sicht von Um-
welt und Sport übereinstimmen und wo 
Ansatzpunkte für gemeinsames Handeln 
liegen.
Ein Buch für Laien und Fachleute aus Sport-
organisationen, Umweltverbänden, Kom-
munen, Behörden, Schule und Tourismus-
wirtschaft.

Gensboi, Benny; Thiede, Walter: Greifvö
gel. Alle europäischen Arten, Bestim-
mungsmerkmale, Flugbilder, Biologie, Ver-
breitung, Gefährdung, Bestandsentwick-
lung. 2. überarbeitete Auflage, 221 Abbil-
dungen, 43 Verbreitungskarten, 370 Vo-
gelflugzeichnungen, fest gebunden, 68,- 
DM. BLV-Verlagsgesellschaft, München, 
Wien, Zürich.
ISBN 3-405-14198-2.

Das Buch von Benny Gensboi, jetzt in der 
zweiten Auflage erschienen, ist Nachschla-
gewerk und Bestimmungsbuch in einem. 
Es beantwortet umfassend alle Fragen 
über Greifvögel und ermöglicht ein siche-
res Bestimmen aller europäischen Arten. 
Ein bewährtes Buch für alle, die sich auf-
grund beruflicher oder privater Ambitio-
nen für das Thema Greifvögel interessie-
ren.

Gerhardt, Ewald, 1990: Pilze. BLV Bestim-
mungsbuch. 288 S., 240 Farbfotos. BLV- 
Verlagsgesellschaft, München, Wien, Zü-
rich, broschiert, 26 ,-DM,
ISBN 3-405-13401-3.

Das Bestimmungsbuch von E. Gerhardt be-
schreibt 240 höhere Pilze mit Fotos und 
ausführlichen Texten. Das Besondere an 
diesem Buch ist das leicht zu handhabende 
Schnellbestimmsystem, das es auch dem 
Anfänger ermöglicht, anhand einfach er-
kennbarer Merkmale (Standort, Beschaf-
fenheit der Hutunterseite und des Stieles) 
die Pilze zu bestimmen.

Reuther, Claus; Röchert, Ralf (Hrsg.): Pro- 
ceedings V. International Otter Collo
quium Hankensbüttel 1989. Habitat Nr. 6, 
344 Seiten, 132 Abbildungen. Verlag der 
Gruppe Naturschutz GmbH, Hankensbüt-
tel 1991. Preis Inland: DM 45,- (zzgl. DM 5,- 
Porto u. Verp.), Preis Ausland: DM 55,- 
(zzgl. DM 6,- Porto u. Verp.)
ISBN 3-927650-08-0.

Über 130 Wissenschaftler und Naturschutz- 
Fachleute aus 36 Ländern trafen sich vom
4. - 6. September 1989 im Otterzentrum 
Hankensbüttel, um anläßlich des V. Interna-
tionalen Otter-Kolloquiums ihre Erfahrun-
gen und Erkenntnisse auszutauschen.

Der Tagungsband faßt in 50 Beiträgen 
und mit über 1000 Literaturhinweisen die 
aktuellsten Informationen zur Biologie, 
Verbreitung, Gefährdung und zum Schutz 
von Ottern in Europa, Asien, Afrika, Nord- 
und Südamerika zusammen.

DerTagungsband gehört deshalb nicht 
nur in die Hand eines jeden, der sich für Ot-
ter und ihren Schutz interessiert, sondern 
bietet auch im Naturschutz engagierten 
und mit zoologischen Fragestellungen be-
faßten Fachleuten und Laien wichtige In-
formationen und Anregungen.

Schober, Wilfried; Grimmberger, Eckard: 
Die Fledermäuse Europas kennen - be
stimmen - schützen. 222 S., Franckh'sche 
Verlagshandlung, Stuttgart.
ISBN 3-440-05796-8.

Das Buch von Wilfried Schober und Eckard 
Grimmberger beschreibt in einem allge-
meinen Teil die Biologie und Morphologie 
der Fledermäuse. Alle europäischen Fleder-
maus-Arten werden ausführlich in Wort 
und Bild vorgestellt. Bestimmungsschlüssel 
und erläuternde Bildtafeln helfen, die Fle-
dermäuse zu bestimmen. Ein Buch für alle, 
die sich für Fledermäuse und deren Schutz 
interessieren.
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Veröffentlichungen aus der NNA

NNA-Berichte1 *

Band 1 (1988)
H eft 1: Der Landschaftsrahmenplan • 75 Seiten 

H eft 2: M öglichkeiten, Probleme und Aussichten der Auswilde-
rung von Birkwild; Schutz und Status der Rauhfußhühner 
in Niedersachsen • 60 Seiten 

Band 2 (1989)
H eft 1: Eutrophierung - das gravierendste Problem im Natur-

schutz? • 70 Seiten

Heft 2:1. Adventskolloquium  der NNA ■ 56 Seiten

Heft 3: Naturgemäße W aldw irtschaft und Naturschutz • 51 Seiten

Band 3 (1990)
H e ft i :  (vergriffen) • Obstbäume in der Landschaft/A lte Haus-

tierrassen im norddeutschen Raum • 50 Seiten

Heft 2: (vergriffen)

Extensivierung und Flächenstillegung in der Landw irt-
schaft /  Bodenorganismen und Bodenschutz • 56 Seiten

Heft 3: Naturschutzforschung in Deutschland • 70 Seiten 

Sonderheft
Biologisch-ökologische Begleituntersuchung zum Bau und Be-
trieb  von W indkraftanlagen -  Endbericht • 124 Seiten 

Band 4 (1991)
Heft 1: Einsatz und unkontro llie rte  Ausbreitung fremdländischer 

Pflanzen - Florenverfälschung oder ökologisch beden-
kenlos?/Naturschutz im Gewerbegebiet • 88 Seiten

Heft 2: Naturwälder in Niedersachsen - Bedeutung, Behandlung, 
Erforschung • 80 Seiten

Band 5 (1992)
Heft 1: Ziele des Naturschutzes - Veränderte Rahmenbedingun-

gen erfordern w eite rführende Konzepte • 88 Seiten

Heft 2: Naturschutzkonzepte fü r das Europareservat Dümmer - 
aktueller Forschungsstand und Perspektive • 72 Seiten 

Heft 3: N aturorientierte  Abwasserbehandlung • 66 Seiten

Heft 4: Extensivierung der Grünlandnutzung - Technische und 
fachliche Grundlagen • 80 Seiten

Sonderheft (vergriffen)
Betreuung und Überwachung von Schutzgebieten 

Band 6 (1993)
Heft 1: Landschaftsästhetik-eine Aufgabe fü r den Naturschutz? 

48 Seiten

Mitteilungen aus der NNA*

1. Jahrgang (1990)
Heft 1: Seminarbeiträge zu den Themen

-  Naturnahe Gestaltung von Weg- und Feldrainen
-  Dorfökologie in der Dorferneuerung
-  Beauftragte fü r  Naturschutz in Niedersachsen: 

Anspruch und W irklichkeit
-  Bodenabbau: fachliche und rechtliche Grundlagen 

(Tätigkeitsbericht vom FÖJ 1988/89)

Heft 2: (vergriffen) • Beiträge aus dem Seminar
-  Der Landschaftsrahmenplan: Leitbild und Zielkonzept,

14./15. März 1989 in Hannover

Heft 3: Seminarbeiträge zu den Themen
-  Landschaftswacht: Aufgaben, Vollzugsprobleme 

und Lösungsansätze
-  Naturschutzpädagogik
Aus der laufenden Forschung an der NNA
-  Belastung der Lüneburger Heide durch manöver-

bedingten Staubeintrag
-  A u ftre ten  und Verteilung von Laufkäfern im Pietzmoor 

und Freyerser M oor

Heft 4: Kunstausstellung „In teg ration "

Heft 5: Helft Nordsee und Ostsee
-  Urlauber-Parlament Schleswig-Holstein - Bericht über 

die 2. Sitzung am 24V25. November in Bonn

2. Jahrgang (1991)
Heft 1: Beiträge aus dem Seminar

-  Das Niedersächsische Moorschutzprogramm
- eine Bilanz - 23./24. Oktober 1990 in Oldenburg 

Heft 2: Beiträge aus den Seminaren
-  Obstbäume in der Landschaft
-  Biotopkartierung im besiedelten Bereich
-  Sicherung dörflicher Wildkrautgesellschaften 
Einzelbeiträge zu besonderen Themen
-  Die Hartholzaue und ihr Obstgehölzanteil
-  Der Bauer in der Industriegesellschaft 
Aus der laufenden Projektarbeit an der NNA
-  Das Projekt Streuobstwiese 1988-1990 

Heft 3: Beiträge aus dem Fachgespräch
-  Feststellung, Verfolgung und Verurteilung von Verge-

hen nach MARPOL I, II und V
Beitrag vom 3. Adventskolloquium der NNA
-  Synethie und Alloethie bei Anatiden
Aus der laufenden Projektarbeit an der NNA
-  Ökologie von Kleingewässern auf militärischen Übungs-

flächen
-  Untersuchungen zur Krankheitsbelastung von Möwen 

aus Norddeutschland
-  Ergebnisse des "Beached Bird Survey"

Heft 4: Beiträge aus den Seminaren
-  Bodenentsiegelung
-  Naturnahe Anlage und Pflege von Grünanlagen
-  Naturschutzgebiete: Kontrolle ihrer Entwicklung und 

Überwachung
Heft 5: Beiträge aus den Seminaren

-  Naturschutz in der Raumplanung
-  Naturschutzpädagogische Angebote und ihre Nutzung 

durch Schulen
-  Extensive Nutztierhaltung
-  Wegraine wiederentdecken
Aus der laufenden Projektarbeit an der NNA
-  Fledermäuse im NSG Lüneburger Heide
-  Untersuchungen von Rehwildpopulationen im Bereich 

der Lüneburger Heide
Heft 6: Beiträge aus den Seminaren

-  Herbizidverzicht in Städten und Gemeinden 
Erfahrungen und Probleme

-  Renaturierung von Fließgewässern im norddeutschen 
Flachland

-  Der Kreisbeauftragte für Naturschutz im Spannungs-
feld von Behörden, Verbänden und Öffentlichkeit

Beitrag vom 3. Adventskolloquium der NNA
-  Die Rolle der Zoologie im Naturschutz

Heft 7: Beiträge aus dem Fachverwaltungslehrgang
Landespflege für Referendare der Fachrichtung 
Landespflege aus den Bundesländern vom 
1. bis 5.10.1990 in Hannover

3. Jahrgang (1992)
Heft 1: Beiträge aus dem Fachverwaltungslehrgang 

Landespflege (Fortsetzung)
-  Landwirtschaft und Naturschutz
-  Ordnungswidrigkeiten und Straftaten im Naturschutz

Heft 2: Beiträge aus den Seminaren
-  Allgemeiner Biotopschutz - Umsetzung des §37 NNatG
-  Landschaftsplanung der Gemeinden
-  Bauleitplanung und Naturschutz 
Beiträge vom 3. Adventskolloquium der NNA
-  Natur produzieren - ein neues Produktionsprogramm 

für den Bauern
-  Ornithopoesie
-  Vergleichende Untersuchung der Libellenfauna im 

Oberlauf der Böhme

4. Jahrgang (1993)
Heft 1: -  Naturnahe Anlage und Pflege von Rasen- und 

Wiesenflächen
-  Zur Situation des Naturschutzes in der Feldmark
-  Die Zukunft des Naturschutzgebiets Lüneburger Heide

* Bezug über NNA; e rfo lg t auf Einzelanforderung.
Alle Hefte werden gegen eine Schutzgebühr abgegeben 
(je nach Umfang zwischen 5,-D M  und 15,-D M ).
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